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Münze (1591), Erbauung eines neuen Schlosses (1596 fgg.) und Förderung des
Rathausbaues (1609), dagegen Verdienst und Ansehen der Bürger zu mehren
sich bestrebten.

Langsam hatte die Stadt sich von den schweren Schicksalsschlagen
bereits wieder zu erholen begonnen , als der später gefürstete Graf Georg August
Samuel (1677—1721), ein Mann von ausserordentlicher Rührigkeit und Willens¬
kraft , die Ruder des Staatsschiftleins ergriff. Ihm hat Wiesbaden viel zu danken.
1690 fgg. liess er die Stadtummauerung , die Graf Adof UL 1508 schon aut
den Flecken ausgedehnt , teilweise erneuern und durch Einschliessung des Sauer¬
landes erweitern .' Er erbaute das Neuthor , legte Neu-, Schul- und Mauergasse,
im vormaligen Flecken , sowie Saal-, Weber - und Spiegelgasse im Sauerland
an ; er regulirte die Strassen der Altstadt , nötigte die Einwohner zur Wieder¬
herstellung verfallener Hofraiten , namentlich zum Wiederaufbau wüster Bad¬
häuser , zu denen er mitunter selbst die Pläne entwarf . Unter Zusicherung von
Unterstützungen lud er (18. Okt . 1690) die von den Franzosen vertriebenen
Pfälzer und andere Baulustige zum Niederlassen in der Stadt ein. Durch Con-
cessionirung von Mühlen (1690 Hammermühle , 1692 Kimpelmühle , 169i Neu¬
mühle, 1700 Clarenthaler Klostermühle , 1704 Steinmühle , 1712 Wellritzmühle,
1715 Firnselmühle , 1719/20 Kaufmanns -, Angers - und Kreckmanns -Mühle), durch
Wiedereinführung eingegangener Märkte , Feststellung der Handelsrechte der
Juden , Eröffnung eines Postbureaus im Jahre 1711, das 1714 in Taxis sehe
Verwaltung überging , durch Anlage eines Promenadegartens für Kurgäste u.
dergl . m. suchte er Industrie und Verkehr zu heben . Unter seiner Regierung
hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt , denn während eine Bürger¬
liste des Jahres 1690 137 Bürger , 36 Beisassen, 144 Frauen , 327 Kinder , zu¬
sammen 644 Köpfe nachweist , führt eine solche von 1722 253 Bürger , 262 Frauen,
58 Beisassen, 756 Kinder , zusammen 1329 Personen auf.

Manches Gute brachte auch die Regierung des Fürsten Carl (1733—1775)
und die seines Sohnes Carl Wilhelm (1775—1803). Besonders war es die Ver¬
legung der höheren Landeskollegien von Usingen hierher (1744), die den Flor
der Stadt erhöhte . Ein Register von 1746 verzeichnet bereits 400 Bürger-
familien mit 601 Kindern männlichen und 527 weiblichen Geschlechts , 47 Bei-
sassen, also ca. 2000 Einwohner , die 312 Wohnhäuser und 13 Mühlen mit zu¬
sammen 404 Oekonomiegebäuden bewohnten und einen Viehstand von 62 Pfeiden,
49 Ochsen, 246 Rindern , 371 Schafen und 326 Schweinen hatten . Aus jener
Zeit ist der Bau eines Waisenhauses und eines Armenbades (1732), die Errichtung
einer reformirten Kirche (1765) und einer katholischen Kirche (1800), die Con-
cessionirung einer Druckerei und eines Wochenblattes (1769), die Errichtung
einer herrschaftlichen Fayencefabrik (1770—1795), die Anlage des sogen. Herren¬
gartens am Sonnenberger Thor (1776/79), auch die wiederholte Reorganisation
des Schulwesens rühmlichst zu erwähnen . Weniger lobenswert , doch für das
Gedeihen der Stadt folgenschwer , war die in das Jahr 1770 fallende Gonces-
sionirung des Hazardspiels . „ ,

Eine Blütezeit in des Wortes schönster Bedeutung brach für die Stadt
mit der Regierung des Fürsten und nachmaligen Herzogs Friedrich August
(1803—1816) herein , die sich unter den Herzogen Wilhelm (1816—1839) und
Adolf (1839—1866) immer herrlicher entfaltete und zu einem ungeahnten Auf¬
schwung führte . Nachdem Friedrich August seine Landesteile mit denen des
Fürsten Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg 1806 zu einem unteilbaren
Herzogtume vereinigt hatte , wandte er der Geltendmachung seiner Landes¬
hauptstadt Wiesbaden , als solcher wie als Bäderstadt , seine besondere Auf¬
merksamkeit zu. Ihr damaliger Umfang erhellt aus einer statistischen Aufnahme
vom 1. Febr . 1807, nach welcher sie 3 Kirchen , 6 Pfarr - bezw. Schulhäuser,
8 Gemeindehäuser , 13 Mühlen, 2 Höfe und 388 Wohnhäuser , - bewohnt von
648 Familien mit 3071 Seelen — in ihrem Bann zählte . An Gewerbetreibenden
etc . fanden sich unter den Einwohnern : 1 Apotheker , 1 Bader , 23 Bäcker , 3
Buchbinder , 1 Buchdrucker , 2 Büchsenmacher , 1 Chirurg , 3 Dreher , 2 Gärtner
8 Glaser , 1 Gürtler , 10 Häfner , 7 Hufschmiede , 4 Hutmacher , 2 Knopfmacher,
1 Korbmacher , 18 Küfer und Bierbrauer , 10 Leineweber , 11 Maurer , 17 Metzger,
3 Messerschmiede, 13 Müller, 6 Nagelschmiede , 1 Pflasterer , 4 Perrückenmacher,
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2 Posamentire , 5 Rotgerber , 2 Säckler , 1 Sammetweber , 7 Sattler , 6 Seiler,
5 Seifensieder, 2 Silberschmiede , 6 Schlosser, 36 Schneider , 4 Schönfärber , 1
Schornsteinfeger , 16 Schreiner , 7 Steindecker , 34 Schuhmacher , 1 Strumpfwirker,
19 Spezereikrämer und Händler , 1 Spengler , 5 Traiteurs (Wirte ), 2 Tüncher,
2 Uhrmacher , 4 Wagner , 8 Weissgerber , 3 Ziegler, 8 Zimmerleute , 1 Zinngiesser,3 Zuckerbäcker.

Bei der nötig gewordenen Vermehrung des Beamtenpersonals und dem
in den veränderten Verhältnissen begründeten lebhafteren Zuzug, der die Ein¬
wohnerschaft bis 1812 auf 4125, bis 1822 auf 6120 Köpfe brachte , musste sich
bald ein unangenehmer Wohnungsmangel fühlbar machen . Der 1803 begonnenen
Niederlegung der verfallenen Stadtmauern , Thorhäuser und Thürme folgte die
Anlage der Friedrichstrasse , einer Neustadt im Süden der Altstadt , deren Kaum
bei den vielen, durch kostenfreie Bauplätze , Bauprämien , Steuererlasse und
sonstige Vorteile angezogenen Baulustigen bald zu beschränkt wurde und die
weitere Eröffnung der Hospital - oder Nerostrasse für kleinere und der Allee¬
oder Wilhelmstrasse für grössere Bauten 1808/10 nötig machte . Mit der folgenden
Anlage der Schwalbacherstrasse im Jahre 1817 und der Taunusstrasse im Jahre
1818 war die Altstadt durch einen neuen Strassengürtel umspannt , der durch
Absteckung der Louisen - und der Rheinstrasse 1818128 eine südliche Erweiterung
und durch Bebauung des Röderberges 1826 seine Vervollkommnung fand.

’ä̂f^ Von günstigstem Einfluss auf den Wohlstand der Bevölkerung sollten sich
die Bemühungen erweisen, die man bei der seit Erbauung des Kurhauses
1807j 10 alljährlich zunehmenden Fremdenfrequenz seit 1820 auf grössere Nutz¬
barmachung der berühmten Thermalquellen verwendete , die damals in 24
Stunden 80092,584 Cubikfuss Wasser spendeten , während der Bedarf für die
vorhandenen 530 Bäder nur 32720,13 Cubikfuss erforderte . Die Vermehrung und
Verbesserung der Badeanstalten , die Eröffnung der Trinkkur an dem in einer
Menge von 18,697 Cubikfuss in der Minute, 55o R. warm, der Erde entspringen¬
den Kochbrunnen im Jahre 1823, die Herstellung von schattigen Promenaden
und guten Strassen , in denen 1847 das Gaslicht die Oellampen verdrängte , die
Veranstaltungen zur Unterhaltung der Kurgäste (Theater seit 1827, Spielbank,
Lesekabinet , künstlerische Produktionen , Vorträge , Bälle, Concerte , Ballon¬
auffahrten , Feuerwerke , Rheintouren , Jagden etc .) führten der Stadt immer
neue Freunde zu. Schneller und exclusiver namentlich pulsirte das Leben , seit
der Herzogliche Hof seinen Aufenthalt bleibender in dem 1837139 neuerbauten
Schlosse am Markt nahm . Dem erweiterten Bedürfnis Rechnung tragend , liess
Herzog Adolf von 1840 ab Terrain für Landhäuser abstecken und, als die im
Jahre 1847 14,451 Köpfe zählende Bevölkerung bis 1859 auf 3772 Familien mit
1054 Gliedern in 1098 Wohnhäusern angewachsen war , neue Bauquartiro süd¬
lich der Rheinstrasse , bei Faulweidenborn (Wellritzviertel ), an der Platterstrasse
und am Heidenberg eröffnen. Ein Freund alles Schönen, begünstigte er alle
-auf Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebungen abzweckenden Unter¬
nehmungen . Die in die Jahre 1859160 fallende Umwandlung des sog. Warmen
Dammes in Kuranlagen , die Herstellung der nach ihm benannten herrlichen
Adolfsallee nach Biebrich beispielsweise sind sein Werk , wenn es auch mit den
Mitteln der 1856 gegründeten Aktiengesellschaft zum Betriebe der Kuretablisse¬
ments , die trotz dieser und anderer namhafter Aufwendungen 1867 doch
1,263,540 fl. Reingewinn erzielte und noch im letzten Jahre des Bestehens der
Spielbank 73°/0 Dividenden an ihre Mitglieder verteilen konnte , vollführt wurde.
Wie die Aufführung der griechischen Kapelle am Neroberg durch Landbau¬
meister Hofmann 1848155 nach den speziellen Anordnungen des Herzogs ge¬
schah , so beeinflusste sein Kunstsinn auch die Gestaltung der 1845149 durch
-denselben Baumeister ausgeführten katholischen Kirche am Louisenplatze , der
1853/62 durch Oberbaurat Boos hergestellten evangelischen Kirche am Markt
und der 1863/69 ebenfalls von Hofmann erbauten Synagoge am Michelsberg.
Als ihn die Ereignisse des Jahres 1866 zwangen , das Scepter niederzulegen,
zählte die Stadt nach einer Aufnahme Ende 1865 in 1497 Häusern 5765 Familien
mit 26,177 Familiengliedern , von denen 17,402 protestantischen , 7919 katholischen,
274 deutsch -katholischen , 6 menonitischen , 576 jüdischen Glaubens waren.

32*
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Ausser den bereits angeführten erstanden in 1806 bis 1866 noch an fis¬
kalischen Bauten : das Schlösschen, jetzt Museum und Landesbibliothek 1813117,
die Infanterie -Kaserne 1817119, die Artillerie -Kaserne und das Militär-Hospital
1828 29 das Pädagogium und die Münze, jetzt humanistisches bezw. Real-
Gymnasium, 1829/31, das Ministerialgebäude Ecke der Louisen - u. Bahnhof¬
strasse 1838/42, das Palais Pauline in der Sonnenbergerstrasse 184L43, die
Landesbank 1861, das Justizgebäude 1863. — Auch eine Reihe _von Privat¬
bauten , industriellen Etablissements etc . — wir nennen von den m den ersten
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts errichteten , hervorragenderen nur das Hotel
Zais, den Nassauer Hof, das Victoria -Hotel , das Oröve sehe Haus in der Rhein¬
strasse , letzt Regierungsgebäude — zeugt von dem fortschreitenden Gedeihen
der Stadt , von einem anerkennenswerten Unternehmungsgeiste ihrer Bewohner,
der, durch bequemere Verkehrswege nach Regelung der Rheinschiffahrt , Anlage
der Taunusbahn 1838/39, Konzessionirung der Rheinbahn 18o7 und Eröffnung
der Hessischen Ludwigs -Bahn (zu denen in neuester Zeit noch die Secundar-
bahn nach Langenschwalbach gekommen ist) gehoben, nach den Kriegen von
1866 und 1870/71 unter königlich preussischer Regierung so gewaltige Dimen¬
sionen annahm , dass neue Strassen sozusagen über Nacht aus der Erde wuchsen
und kaum fertiggestellte Quartire , als schämten sie sich ihrer Unschembarkeit,
wieder verschwanden , um umfangreicheren Prachtbauten Raum zu geben . An
grösseren öffentlichen Gebäuden , die aus jener Zeit stammen , seien die Wilhelms¬
heilanstalt 1869/71, das Landgerichtsgefängnis 1875, das Vorschussgebaude 18lo
und das Staats -Archiv 1879180 erwähnt . Ferner sei hier nachgetragen , dass zu
den Gotteshäusern 1862164 ein anglikanisches und 1876/79 ein zweites evange¬
lisches, die sogenannte Bergkirche (Baumeister Otzen) kam.

Nicht zum wenigsten darf sich die rührige Stadtverwaltung das 'Ver¬
dienst , unserer Weltkurstadt zu ihrem Rufe verhelfen zu haben beimessen.
Die bei Aufhebung der Spielbank 1872 zu Tage getretenen Befürchtungen,
dass es nun überall an jenen Hülfsquellen fehlen werde, zu Schanden machend,
leistete sie in Erweiterung und Verschönerung der Kuranlagen , Strassen -Ver¬
besserung und Kanalisirung , Erschürfung und Zuleitung süssen Wassers , Er¬
weiterung der 1873 aus den Händen einer Aktiengesellschaft übernommenen
Gasanstalt , Anlage von Friedhöfen , Einrichtung städtischer Bäder , Erbauung
von Schulhäusern (1868 Bürgerschule , 1870 zweite Schule auf dem Michelsberg,
1879 Mittelschule in der Rheinstrasse und Elementarschule in der Bleichstrasse,
1883 Töchterschule an der Stiftstrasse , 1884 Elementarschule an der Castell¬
strasse ), Errichtung eines Schlachthauses , eines Krankenhauses und eines höchst
stattlichen Rathauses , in dessen Kellern Vertreter aller Nationalitäten der Gute
des süddeutschen Gerstensaftes wie des rheinischen Rebensaftes volle Gerech¬
tigkeit widerfahren lassen - Grossartiges ohne die Steuerkraft der Bewohner
stark anzuspannen . „ , , r . , .. , .

Das Resultat der am 1. December 1890 stattgefundenen \ olksZahlung
war nach den Mitteilungen des statistischen Bureaus Folgendes : Wles¬
baden besass damals 19 Wohnplätze , 3480 bewohnte Wohnhäuser und 118
unbewohnte Wohnhäuser , gewöhnliche Haushaltungen von 2 und mehr Personen
12366, einzelne männliche Haushaltungen 322, desgl. weibliche 854, Anstalten
114, örtsanwesende Personen 64 670, wovon 28964 männliche und 35 706 weib¬
liche, darunter Knaben unter 6 Jahren 3802, Mädchen 3547, von über 6 bis 14
Jahren männliche 4548, weibliche 4509. Man ersieht hieraus , dass die über-
wiegende Mehrzahl der weiblichen Bevölkerung nicht etwa in dem Nachwuchse,
sondern der erwachsenen Bevölkerung zu suchen ist . Der evangelischen Confession
gehören an 19158 männliche und 23136 weibliche Personen , der katholischen
8649 männliche und 11148 weibliche , der israelitischen 702 männliche und 83»
weibliche, bekannten anderen Religionssekten 3, unbekannten Sekten 20 Person™
Gegen Mitte des Jahres 1892 dürfte die Einwohnerzahl unserer Stadt ca. 68000
bis 69 000 Personen betragen . . _ . . ,

Zur weiteren Orientirung , namentlich für Fremde bezw. neu hier Zuziehende,
bringen wir in Folgendem noch einen Auszug aus dem städtischen Haus-
haltungsplan  für 1892/93. Nach dem Vorberichte  wird die ordentliche
Verwaltung in 1891/92 voraussichtlich mit einem Ueberschuss von 30,650 Mark
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abschliessen , welcher für 1892/93 vorgesehen ist . Durch Capitalaufnahme wurde
in 1891/92 ein Betriebsfonds der Stadtkasse von 200,000 Mk. beschafft . In den
Spezial -Etats  sind folgende Einnahme -Beträge (die Etatssumme pro 1891/92
ist in Parenthese beigefügt ) vorgesehen : 1) Mehreinnahme und Betriebsfonds:
230,650 Mk. ; 2) Erbpacht : nichts ; 3) Zeitpacht von Liegenschaften und Gtrecht-
saraen : 62,773 Mk. 31 Pf , (55,058 Mk. 62 Pf .), insbesondere 42,322 Mk. 38 Pf.
Zeitpacht von Gebäuden ; der Jagdpacht ist nach neuerem Uebereinkommen
mit dem seitherigen Pächter , Freiherrn von Knoop, vom 11. August 1892 an
von 5000 Mk. auf 6000 Mk. pro Jahr erhöht worden . 5) Ertrag aus in Selbst¬
verwaltung der Gemeinde stehenden Äckern , Obstbaumgrundstücken , Wiesen,
Waideländereien : 3000 Mk. (3000 Mk.) 6) Pflaster - etc . Geld : nichts . 7) Abgabe
für Benutzung von Gemeindegerätschaften : nichts . 8) Erlös aus veränderten
Mobiliarstücken : 2000 Mk. (2000 Mk.) 9) Zinsen von Gemeinde-Activ -Kapitalien:
a . Activ -Kapitalien : 44,478 Mk. 88 Pf . (40,633 Mk. 88 Pf -), darunter : Zinsen
von 674,286 Mk. 86 Pf . Kapitalien des Theaterbaufonds  mit 27,317 Mk.
und Zinsen von 349,051 Mk. 57 Pf . Kapital des aus dem Anteil von den Korn-
und Viehzöllen gebildeten Schulhausbaufonds  mit 14,080 Mk. 81 Pf.
b . Zinsen von den Ausständen , bei den städtischen Central -Verwaltungen:
207,234 Mk. 75 Pf . (200,141 Mk. 24 Pf .), c. Beiträge der Spezialverwaltungen
zur Schuldentilgung : 125,703 Mk. 24 Pf . (118,980 Mk. 6 Pf .). Summa dieser
drei Einnahme -Titel : 377,416 Mk. 87 Pf . (359,755 Mk. .18 Pf .) 10) Über¬
schuss des Aichungsamts 1000 Mk. (1000 Mk.) 11) Accise und Hundetaxe:
a. R einablieferung von Accise:  515,000Mk .undb .Hundesteuer 17,500Mk.
zusammen 532,500 Mk. (517,500 Mk.). Die Ablieferung des Accisamts hat um
15,000 Mk. höher vorgesehen werden können . Der Ertrag der Accise-Abgabe
ist seit 1887/88, in welchem Jahre die Fleischaccise erhöht wurde, von 449,259 Mk.
70 Pf . auf 503,066 Mk. 23 Pf . in 1890/91 erhöht . 12) Geldstrafen und Wert¬
ersatzgelder , sowie der Erlös aus confiscirten Gegenständen : 825 Mk. (725 Mk.)
12) Laufende Einnahmen für die Schulen : 172,350 Mk. (177,920 Mk.) Es sind
hier vorgesehen : In Gemässheit der Gesetze, betreffend die Erleichterung der
Volksschullasten vom 14. Juni 1888 und 31. März 1889 sind als Staatszuschuss
zu den Lehrerbesoldungen in Aussicht zu nehmen 42,000 Mk. (42,500 Mk.),
Schulgeld von der Realschule und deren Vorklassen 46,000 Mk. (48,800 Mk.),
Schulgeld von der höheren Töchterschule , Luisenstrasse 39,550 Mk. (42,350 Mk.),
desgleichen von der Vorbereitungs - und höheren Töchterschule Stiftstrasse
23,150 Mk. (24,450 Mk.) , desgleichen von den drei Mittelschulen 18,950 Mk.
(17,900 Mk.). Die im Vorjahre eingetretene Erhöhung des Schulgeldes an
der Realschule und den beiden höheren Töchterschulen hat den in Aussicht
genommenen Mehrertrag nicht ergeben und es sind der gemachten Erfahrung
gemäss 6,900 Mk. weniger eingestellt worden . An Schulgeld von den Mittel¬
schulen sind dagegen 1,050 Mk. mehr vorgesehen . 14) Laufende Einnahmen
für die Armenpflege : 73,251 Mk. 64 Pf . (89,364 Mk. 58 Pf .). 15) Steuerer¬
hebung : Die ordentlichen Ausgaben  betragen 3,708,108 Mk. 73 Pf . die
ordentlichen Einnahmen  ohne direkte Steuern 2,144,796 Mk. 83 Pf.
Der Fehlbetrag von 1,563,311 Mk. 90 Pf . ist durch direkte Steuer aufzubringen
und vorgesehen mit abgerundet : 1,565,000 Mk. (1,050,000 Mk.). 16) Unvorher¬
gesehene Einnahmen : 858,314 Mk. 67 Pf . (539,286 Mk. 67 Pf .). Der Ertrag aus
den landwirtschaftlichen Zöllen ist hier wieder mit 100,000 Mk., die Betriebs¬
überschüsse des Gaswerks mit 215,000 Mk. vorgesehen . Für das Strassenbau-
conto sind hier wie in Ausgabe 300,000 Mk. eingestellt . An Ausgaben  sind
vorgesehen : 1) Mehrausgabe aus dem Vorjahre : nichts ; 2) Annuitäten für ab¬
gelöste Zehnten etc . : 25 Mk. 3) Grund - und Gebäudesteuer sowie Prämie wegen
Versicherungder Gemeindegebäude gegen Feuersgefahr :14,663 Mk.50 Pf .(14,663Mk.
50Pf .) 4)Unterhaltung der Gemeindegebäude,Brunnen,Todtenhöfeetc . :85,500Mk.
152,450 Mk.). Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude haben gegen das
Vorjahr 11,100 Mk. mehr eingestellt werden müssen und weitere 13,1000 Mk.
sind für den Anschluss von Schulen und anderer Gebäude an die neue Canali
sation vorgesehen . Für die Unterhaltung der Todtenhöfe werden 2400 Mk.
bezw. 5700 Mk. mehr gefordert . 5) Kosten der Holzabfällung und Unterhal¬
tung der Waldungen : 25,820 Mk. 20 Pf . (21,443 Mk. 20 Pf .). Für Instandset-
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zung von Holzabfuhrwegen sind ' 3750 Mk. mehr eingestellt . 6) Zur Beförde"
rung der Viehzucht und des Landbaues : 6452 Mk. (7102 Mk.). 7) Unterhaltung
der Wege, Ufer etc. : 182,780 Mk. (150,700 Mk.). Das Mehr ist vorzugsweise
durch Vergrößerung der zu unterhaltenden Strassenstrecken veranlasst . 8) An¬
schaffung und Unterhaltung der Feuerlösch -Gerätschaften : 22,867 Mk. 70 Pf.
(22,620 Mk.). 9) Beleuchtung und Reinigung der Strassen und freien Plätze :
201,250 Mk. (174,100 Mk.). für Strassenheleuchtung sind 8500 Mk., Strassenreini-
gung 5100 Mk., Kehrichtabfuhr 6000 und Strassenbegiessung 3100 Mk. mehr
vorgesehen . 10) Sonstige Polizeiausgaben : 90,735 Mk. (64,935 Mk.). Hierzu an
Besoldungen für Leichenbeschauer , Friedhofsaufseher , Schutzleute , Oberwächter,
Nachtwächter , Feuerwächter , Hundeaufs ., Feldschützen : 52,002 Mk. 11) Laufende
Ausgaben für die Schulen a) 1. Besoldungen und Remunerationen des Lehrer¬
personals 454,733 Mk. 94 Pf . (447,153 Mk. 94 Pf .), a) II . Scalamässige Gehalts¬
zulagen 6447 Mk. 92 Pf . (7805 Mk.) a) III . Remunerationen und Stundenho¬
norar 30,352 Mk. (25,978 Mk. 54 Pf .), a) IV) für neu anzustellende Lehrer
2400 Mk. Besoldung der Schulpedellen 14,274 Mk. (12,914 Mk.) Die gesammten
Schulausgaben betragen 655,678 Mk. 30 Pf . An allgemeinen Gehaltszulagen
in Folge Abänderung der Gehaltsscala sind sodann 47,500 Mk. vorgesehen.
Zum Pensionsfonds der Real- und Elementarlehrer leistet die Stadt einen Zu¬
schuss von 35,529 Mk. 99 Pf . Für die Gewerbschule giebt die Stadt einen
Zuschuss 2400 Mk. und wendet ausserdem für dieselbe noch auf : für Gas zur
Beleuchtung derselben 1350 Mk. Kohlen zur Heizung 600 Mk. und liefert
8 Rmtr . Holz . Die Ausgaben für die Schulen belaufen sich insgesammt auf
608,178 Mk. 30 Pf . die Einnahmen aus Schulgeld auf 129,510 Mk. (Realschule:
46,000 Mk., höhere Töchterschule , Luisenstrasse , 39,550 Mk., höhere Töchter-
und Vorbereitungsschule in der Stiftstrasse 23,150 Mk., drei Mittelschulen
19,550 Mk. und drei Elementarschulen 1260 Mk., ferner Staatszuschuss
42,800 Mk., zusammen 172,310 Mk. Es ist demnach ein Bedürfniszuschuss
seitens der Stadt von 435,868 Mk. 30 Pf . oder in Prozenten der Ausgabe
74,96 pCt . Die Aufwendungen für die Schulen betrugen in 1875: 266,895 Mk.
07 Pf . und sind nach dem vorliegenden Voranschlag auf 653,678 Mk. 30 Pf.
angewachsen . Im Anschlüsse an den vorstehenden Bericht sind noch folgende Aus¬
gabe -Titel zu erwähnen : 12) Laufende Ausgaben für die Armenpflege:
Ständige Ausgaben 19,577 Mk. 47 Pf . (17,807 Mk. 97 Pf . im Vorjahre ). Zur
Unterstützung und Verpflegung von hier unterstützungsberechtigten , hülfsbc-
dürftigen Personen : 147,950 Mk. (145,300 Mk.). Zu vorlagsweisen Geldunter¬
stützungen und Krankenverpflegungskosten : 38,000 Mk. (38,000 Mk.). Insgemein
85,531 Mk. (54,026 Mk.). Summa der Armenkosten 291,058 Mk. 47 Pf.
(255,183 Mk 97 Pf .). U. A. erhöht sich in diesem Titel der Betriebsaufwand
des Krankenhauses um 30,400 Mk. Die laufenden Ausgaben für die Armen¬
pflege abzüglich der Kapitalanlagen , der Ersatzbeträge auf vorlagsweise Unter¬
stützungen und Verpflegungskosten , sowie der Zuschüsse zum Verwaltungsauf¬
wand des Krankenhauses haben 1875 betragen : 52,002 Mk. 12 Pf ., haben sich
seitdem bis 1891)92 auf 171,800 Mk. erhöht . Zu den thatsächlichen Aufwen¬
dungen für Armenzwecke dienen ausser den allgemeinen Mitteln (Steuern ) die
Zinsen von Zuwendungen , welche sich dermalen auf rund 15,900 Mk. pro Jahr
belaufen . Der Zuschuss zu dem Verwaltungsaufwand des Krankenhauses ist für
1892/93 auf 73,400 Mk.bemessen. (Darunter rund 57,500 Mk. Zinsen des Baucapitals .)
13) Ständige Besoldungen und Löhne der Gemeindebeamten und Bediensteten,
ausserordentliche Remunerationen derselben 240,530 Mk. 79 Pf . (227,401 Mk.
15 Pf .). An Besoldungszulagen für Beamte und Bedienstete sind 43000 Mk.
vorgesehen , und die Credite für Hülfsarbeiter und Schreiber um 3550 Mk.
erhöht worden . Neu sind vorgesehen die Besoldungen eines zweiten Beigeord¬
neten mit 5000 Mk., eines technischen Assistenten für den Stadtingenieur mit
3000 Mk. und für einen zweiten Secretär für das Stadtbauamt in Folge der
ungewöhnlichen Zunahme der Strassenbauarbeiten und der Vermehrung der
Bureaugeschäfte . 14) Tagegebühren der Gemeinde- und anderer Beamten:
6400 Mk. (6400 Mk.). 15) Sächliche Kosten der Gemeindeverwaltung 56,660 Mk.
(44,590 Mk.). Neu sind vorgesehen 3000 Mk. für Drucksachen der Stadtver¬
ordneten und 3000 Mk. Remuneration für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts
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und für Prüfung der städtischen Rechnungen . 16) Unvorhergesehene Ausgaben:
107,613 Mk. 8 Pf . (100,088 Mk. 8 Pf .). 17) Neue Anlagen und Bauungen
865,612 Mk. (289,390 Mk.). Die Ansätze für Strassen - und Canalbauten sind
um 20,000 Mk. bezw. 10,000 Mk. höher vorgesehen , weil die Stadt bei einzelnen
Anlagen als Anliegerin beteiligt ist . Für ausserordentliche Pflaster -Repara¬
turen sind 34,000 Mk. gegen 15,000 Mk. im Vorjahre vorgesehen , weil in Folge
der Neucanalisation vielfach die Notwendigkeit zu grösseren Reparaturen .her¬
vortritt . Zu Ankäufen für Strassenerbreiterung ist ein erheblicher Betrag einge¬
stellt worden , weil allein nach den bereits abgeschlossenen Verträgen 56,452 Mk.
fällig werden . Zur Umgestaltung der Strassenanlage am Nerotlial  sind
in den Etat eingestellt : a. Anschüttung und Befestigung des Dammes für die
Dampfstrassenbahn und Wiederherstellung der Fahrbahn nach Entfernung der
Geleise : 29,300 Mk., b. Erhöhung des Weges von der Brücke bis zur Halte¬
stelle der Bergbahn 5800 Mk. und c. zur Vergrösserung der Bachbrücke bei
Beausite (34,000 Mk. Beitrag der Dampfstrassenbahn ) 27,600 Mk. 18) Zur Ver¬
zinsung der Passiv -Kapitalien 510,267 Mk. 23 Pf . (479,062 Mk. 93 Pf .). Neu
sind eingestellt die 4pCt . Zinsen und U/2pCt . Tilgung für die im Jahre 1891
durch Ausgabe von Inhaberpapieren aufgenommene Anleihe von 2,340,000 Mk.
Aus dieser "Anleihe sind Restbeträge früherer Anleihen und Kaufgeldreste ge¬
tilgt worden . 19) Zur Tilgung der Passiv-Kapitalien 349,598 Mk. 63 Pf.
(310,637 Mk. 12 Pf .). 20) Ausgaben für den allgemeinen Gemeindefonds:
auszuleihende Capitalien 78,389 Mk. 02 Pf . (75,185 Mk. 56 Pf .). 21) Ausgaben
für den Schulfonds : nichts . 22) Ausgaben für den Armenfonds : 16,207 Mk.
81 Pf . (17,250 Mk. 67 Pf .), zur Ergänzung des Kapitalstocks . Die ordentlichen
Einnahmen betragen 3,009,796 Mk. 83 Pf . (2,904,725 Mk. 39 Pf .), die ordent¬
lichen Ausgaben 3,808,108 Mk. 73 Pf . (2,902,115 Mk. 34 Pf .). Bleibt Ueber-
Ueberschuss 101,688 Mk. 10 Pfg . (2610 Mk. 05 Pf .). Hiervon ab Betriebsfonds
der Stadtkasse 100,000 Mk.; weitere 100,000 Mk. des Betriebsfonds sind in dem
Baumaterialienconto enthalten ; verbleibt etatsmässiger Ueberschuss 1688 Mk.
10 Pf . Die Schulden der Stadt betragen Ende des Rechnungs¬
jahres  1891/92 : 13,566,657 Mk. 92 Pf . einschliesslich 3,870,197 Mk. 30 Pf.
Schulden der Spezialverwaltungen Wasserwerk , Gaswerk , Kurhausverwaltung,
Schlachthausverwaltung und Kurfondsverwaltung.

2. Fremdenführer.
Lage, Klima und Thermen von Wiesbaden.

Wohl keine andere Stadt von der Bedeutung Wiesbadens kann sich
rühmen , von so herrlichen Naturschönheiten umgeben zu sein, wie unsere alte
Bäderstadt . In einen Thalkessel gebettet und umgeben von den waldigen
Ausläufern des Taunusgebirges , ist ihre Lage eine unvergleichliche , eine
wahrhaft paradiesische zu nennen , was sie zu einem ersehnten Wanderziel für
viele Tausende macht . Das Klima der Stadt ist ein, selbst im Winter , sehr
gemässigtes und es gehört zu den Seltenheiten , dass der Schnee längere Zeit
liegen bleibt , während gerade die Sommermonate durch eine sehr -mässige,
durch laue östliche Winde bewegte Wärme , sich auszeichnen . Jedoch nicht
allein Lage und Klima haben den Weltruf der Stadt begründet , der wesentlichste
Faktor für ihre Anziehungskraft ist das Geschenk der Mutter Erde , welches
sie den Bewohnern seit Jahrtausenden aus ihrem Schoosse entgegenbringt:
es ist die heilende Therme.  Staunend steht der Mensch vor dieser
herrlichen Gahe, welche in der gewaltigen Glut des Weltalls gebraut und als
der köstlichste Nectar uns kredenzt wird . Aus grosser Tiefe bricht sieh die
mächtigste der Quellen, der „Kochbrunnen“  in einer Wärme von 55 ° R.
ihre siegreiche Bahn durch das mächtige Gestein , und gewaltige Dampfwolken
entsteigen dem mythenhaften Boden, um als Dankopfer der Mutter Erde zum
Himmel zu steigen.

Die Thermen von Wiesbaden sind alkalische Kochsalzthermen und
werden hauptsächlich gegen chronischen Catarrh des Magens und Darmes,
gegen Gicht , Zuckerruhr , Rheumatismus , Nesselsucht , Ischias , Frauenkrank-
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heiten etc ., sowie gegen Erkrankungen der Brustorgane , des Halses und Kehl¬
kopfes mit Erfolg angewendet.

Die jährliche Frequenz der Stadt seitens der Fremden beträgt über
90,000 Personen incl . Passanten . Obschon einige Specialführer (namentlich
der treffliche „Wiesbadener Fremdenführer“  unseres Curdirektors , Herrn
Ford . Hey ’l)  durch die Stadt und ihre Umgebung naturgemäss dem Fremden
Ausführlicheres bieten können , so halten wir es doch für geboten , unserem
Adressbuche wenigstens die meist interessirenden Details zur notwendigen
Orientirung beizugeben . Der Fremde zumal, der zum erstenmale seinen Auf¬
enthalt in unserer Stadt nimmt — und nur für diesen ist ja dieser Führer
bestimmt —- wird es uns Dank wissen, ihm einen kurzen Leitfaden mit auf
den Weg gegeben zu haben.

Hat man einen der drei Bahnhöfe Wiesbadens , welche dicht bei einander
liegen, verlassen , so betreten wir die beiden schönsten Strassen der Stadt , die
alleegeschmückte Rhein- und bei der Wanderung nach rechts die stattlich,
Wilhelmstrasse , welche einen Teil des Curparkes umsäumt . Zahlreiche Hotelse
Bad- und Privathäuser , in welch’ letzteren auch meist Wohnungen und Zimmer
an die Gäste vermietet werden, sowie reich ausgestattete Magazine mit allen
möglichen Bedarfs - und Luxusgegenständen ziehen an unserem Auge vorüber.
Das meiste Interesse für den Fremden , sowohl für denjenigen , welcher einer
Our wegen längere Zeit hier bleibt , als auch für den Passanten , wird in ersteO
Linie das Curlnus  erregen . Wenn auch der Bau, welcher im Jahre 181k
errichtet wurde , aus der Ferne gesehen, einen wenig imposanten Eindrucn
macht , so präsentirt er sich doch in der Nähe durch die ihn stützender
6 grossen und 24 kleineren jonischen Säulen als ein hervorragendes Denkmal
deutscher Kunst im Anfänge unseres Jahrhunderts . Wirkt „der Cursaal “ —
wie der Eingeborene den ganzen Bau nennt — nun schon von Aussen mächtig
auf den Beschauer , so sind seine inneren Räume wahre Prunksäle , wie wir
sie nur in königlichen oder fürstlichen Schlössern zu sehen gewohnt sind.
Der grosse Concertsaal , dessen Gallerie von marmornen Riesensäulen getragen
werden , der Conversations -, der sogenannte weisse und rote Saal , sowie die
Lesesäle , sie alle zeichnen sieh durch Reichtum und Geschmack in der Aus¬
führung aus. Täglich finden in dem grossen Saale, bezw. im Sommer im
Garten , zweimal Concerto statt , um 4 und 8 Uhr , ausgeführt von einem 45
Mann starken vorzüglichen Orchester . Stets wechselnde Unterhaltungen mannig¬
faltigster Art , grosse Künstler -Concerte , Maskenbälle , Vorlesungen berühmter
Gelehrter etc . bieten dem Besucher seltene Genüsse im Winter , Gartenfeste.
Feuerwerke , Luftballonfahrten ecc. im Sommer.

Obschon die sogenannte Curtaxe in Wiesbaden nicht obligatorisch ist.
d. h . nicht von jedem Gaste verlangt werden kann , so ist doch zum Eintritt
in das Kurhaus eine Karte erforderlich . (Taxe derselben siehe Seite 522 dieses
Anhangs .)

Ausser den Veranstaltungen im Kurhause  bieten noch die Vorstellungen
im Königlichen Theater,  sowie in dem von Herrn Director Commissionsrat
Hasemann  geleiteten Residenz - Theater  den Fremden und Einheimischen
eine stete Abwechslung . Das Personal beider Bühnen ist ein in jeder Be¬
ziehung vorzügliches . Das Projeckt des Neubaues eines Theaters geht seiner
Ausführung entgegen . Obschon Wiesbaden keine hervorragenden Denkmäler
und sonstige Sehenswürdigkeiten der Wissenschaft und Kunst aufzuweisen hat,
so nennen wir doch das kunsthistorische und Altertums -Museum in der Wilhelm¬
strasse , das Königliche Schloss auf dem Marktplatze (Besichtigung durch den
Kastellan ), die griechische Kapelle am Abhange des Neroberges , die drei Kirchen
und eine hübsche Synagoge , das Kriegerdenkmal im Nerothal , das Denkmal
der bei Waterloo gefallenen Nassauer Soldaten auf dem Luisenplatze , die neuen
Kochbrunnen -Anlagen , den Ratskeller  mit seinen schönen Gemälden und der
vortrefflichen Restauration des Herrn Haberland  u . A.

Was der Stadt etwa an Sehenswürdigkeiten abgeht , wird durch die
herrliche Umgebung hundertfach ersetzt . Prachtvolle , von guten Wegen
durchkreuzte Laubholzwälder ziehen sich fast dicht hinter den Häuservierteln
hin und spenden dem Wanderer eine erquickende Luft und kühlenden Schatten.
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Ein Blick von den Höhen des Neroberges wirkt so bezaubernd für den Be¬
schauer , dass es ihn immer wieder an diesen herrlichen Punkt hinzieht . Zu
■den Füssen liegt das Häusermeer der Stadt , in der Ferne senkt sich der blaue
Himmelsdom auf die belaubten Höhen des Taunus und einem breiten Silber¬
bande gleich durchzieht der sagenhafte Rhein die gesegneten Gefilde — einwahrhaft entzückendes Bild!

Ein nicht minder schönes Pänorama bietet die obere Bierstadterstrasse,
wo der Taunus , das Sonnenbergerthal und die Villen und Thürme Wiesbadens
das Auge erfreuen.

Plätze der Umgebung ausser dem Neroberg , wie die Leichtweishöhle,
die Eichen , die Platte , die Fischzucht - Anstalt , Fasanerie , Chausseehaus etc.
bilden das Wanderziel vieler Tausende während des Sommers.

Der Aufenthalt in Wiesbaden ist für Jeden , welcher die Gaben der
Kunst und Natur neben einem angenehmen Leben gemessen will, zu em¬
pfehlen und aus diesem Grunde ist es auch das Eldorado der wohlhabenden
Klasse geworden.

Wiesbaden ist der Friedenshafen , in welchen das Schiff des Staats¬
mannes , des verdienten Militärs , des Industriellen etc . hinsteuert , um hier den
Insassen abzusetzen und ihn die Früchte seiner Thaten und seines Fleisses
gemessen zu lassen.

3. Preise der Plätze im Königl . Theater.
Balkonloge im I . Rang .
Fremdenloge im I . Rang
I . Ranggallerie . . . .
I . Rangloge.
Sperrsitze . . . . . .
Seitsitz im Sperrsitzraum
Parterreloge

Mk. 5.— Nummerirtes Parterre J . . Mk. 2.—
„ 4.50 Stehplatz im Parterre . . „ 1. —■
„ 4.— Fremdenloge im 2. Rang . „ 2.—
„ 3.— II . Ranggallerie , Vordersitz . „ 1.50
„ 3.— II . Ranggallerie , Rücksitz . „ 1.—
„ 2.— II . Rangloge . „ —.80
„ 2.— Amphietheater . ■ „ —.50

Billet-Verkauf von 11—1 und von 6 Uhr ab.
Der Billetverkauf , jedoch nur für die Vorstellung des folgenden Tages,

findet gegen Entrichtung von 30 Pfg . Aufgeld pro Billet Nachmittags von
4—5 Uhr an der Theaterkasse statt.

3a. Preise der Plätze im Residenz -Theater.

1 ganze Prosceniumslage . Mk. 12.— j Sperrsitz , 1. bis 10. Reihe . Mk, 3.—-
Fremdenloge . „ 4.50 | Sperrsitz , 11 bis 14. Reihe . „ 2.—
I. Rang-Loge . „ 4.— jBalkon (nummerirt ) . . „ 1.—-

4 . Preise der Abonnements - und Eintrittskarten für das
Curhaus (Curtaxe ).

I. Jahreskarte für Fremde , gültig für 12 Monate : 1 Person 30 Mk., jede weitere
Person 10 Mk.

II. Saisonkarte , gültig f. 6 Wochen : 1 Person 15 Mk., jede weitere Person 5 Mk.
III. Abonnementskarte für Einwohner Wiesbadens , gültig vom Tage der Lösung

bis Jahresschluss : 1 Person 20 Mk., jede weitere Person 5 Mk.
IV. Tageskarte , gültig für den Tag an welchem sie gelöst wird : 1 Person 1 Mk.
Die Karten von I—III sind Familienkarten , und gelten als zur Familie gehörig:

die Ehegatten , minderjährige Söhne und unverheiratete Töchter.
Der Eintrittspreis für Künstler-Concerte beträgt gewöhnlich 4, 3 und 2 Mark.

(Auch Abonnement auf den ganzen Cyclus von ca. 12 Concerten .)
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5. Tarif für die Gepäckträger auf den Stationen der Königl.
Staatsbahnen und der Hessischen Ludwigs -Eisenbahn in der

Stadt Wiesbaden.
Transport von der Bahn bis in die Stadt.

1) Für Gegenstände unter 15 Pfund,
Hutschachtel , Reisetasche etc . pro Stück.

Zusammen jedoch höchstens.
2) Für einen Koffer, eine Kiste etc . von 15—50 Pfund . . .
3) Für einen Koffer, eine Kiste oder einen sonstigen schweren

Pack von 50 bis 100 Pfund.
4) Für desgleichen von 100 bis 200 Pfund .
5) Für desgleichen über 201) Pfund nach Abkommen.

10 Pfg.
25 „
25 ,,

35 „
50 „

6. Tarif für die Gebühren der Dienstmänner in der
Stadt Wiesbaden.

I. Gänge und Fuhren innerhalb des Stadtbezirks.
a. bis zu 20 Minuten Entfernung:

Ein Gang mit Traglast bis zu 8 Kilogramm (16 Pfund ) . 20 Pfg.
Eine Fuhre bis z. d. Gewichte v. 100 Kilogr . (200 Pfund ) 50 „

b . über 20 Minuten Entfernung:
Ein Gang mit Traglast bis zu 8 Kilogramm (16 Pfund ) . 30 „
Eine Fuhre bis z. d. Gewichte v. 100 Kilogr . (200 Pfund ) 70 „
Grössere Warentransporte von 50 Kilogramm (100 Pfund ) 20 „

2. Stundenarbeit . "
a. Ohne Geschirr für die erste Stunde . . 50 Pfg-

für jede folgende Stunde . 35 „
b. Mit Geschirr für die erste Stunde . 70 „

für jede folgende Stunde . 50 „
3. Tagarbeit.

a. Ohne Geschirr für einen ganzen Tag . 2 Mk. 50 Pfg.
für einen halben Tag . 1 „ 60 „

b. Mit Geschirr für einen ganzen Tag . 3 „ 75 „
für einen halben Tag . 2 „ 25 „

Gänge über Land werden nach dem Stunden - oder Tagetarif berechnet.
Abonnement nach Hebereinkunft.
Gänge mit Traglasten über 8 Kilogramm (16 Pfund ) werden wie Fuhren

berechnet.
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Gelra-M für to Post-ml Telepita-TOelr.
A. Post - Verkehr.

I. Gewöhnliche Briefe, Postkarten, Drucksachen, Geschäfts papiere u. Warenproben.

Es wird erhoben bei Versendung

nach:

B r i e f e

Post-—kartenC!

r:
Drucksachen,

Gesch äftspapiere,
Warenproben , kr*5flcö flfl

Ge¬
wicht Gewi«ht Port.

pf- Pf. gr. pf. gr- Pf.
1. Deutschland u. Oesterreich - Ungarn 10 20 15 5 a. Drucksachen:

über Pn-5t 50 8
20 30 15- 250 karten über 50— 100 5

mit „ 100— 250 10
Ant- „ 250— 500 20

500—1000 30
10 b. Geschäfts

papiere:
nicht zulässig.

c. Warenproben:
bis 250 10

2. dem Weltpostverein (allen übrigen
Ländern mit Ausnahme der unter

3. aufgeführten ) . 20 40 je 15 10 a. Drucksachen:
Anmerkungen. je 50 5

1) Für Einschreibsendungen nach Post-

Deutschland , Oesterreicli-Un- karten

garn und dem Weltpostverein Ant- b . Geschäfts-
ausser dem Porto für die v/ort

Sendung noch 20 Pfg . Ein- papiere:
schreibgebühr. 20* je 50 5

2) ^Postkarten mit Antwort kön- mindestens 20
- neu nach sämtlichen Ländern

des Weltpostvereins zur Ab-
Sendung kommen. Selbst die-
jenigen Vereinsverwaltungen, c. Warenproben:
welche solche Karten nicht . [•r. f;
ausgeben , sind verpflichtet , die je ou
Rückbenutzung der aus an- mindestens 10
deren Vereinsländern her-
rührenden abgetrennten Ant-
worts -Postkarten nach dem a. Drucksachen:
Ursprungsgebiet zuzulassen. je 50 10

3. dem Ausland.: . 40 80 je 15 ukli„ b. Geschäfts-
Ascension, Betschuanaland , Cap- lässir. papiere:
land , Oranje-Freistaat , Victoria, je 50 10
Natal , St . Helena , Festland von mindestens 140
Australien , Tasmania , Transvaal,
Neu-Seeland , Fidji -Inseln , Tonga-
Inseln , Insel Norfolk. c. Warenproben:

Einschreibsendungen in der Regel je 50 10
nicht zulässig. mindestens 20
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II. Wertbriefe

sind zulässig nach:
1.  Deutschland und Oesterreich -Ungarn.

Meistgewicht 250 g. ; Wertangabe unbeschränkt . Inhalt : Wertpapiere
und Geldstücke.

Täxö für frRnkirto *
a. Porto : bis 10 Meilen 20 Pfg ., über 10 Meilen 40 Pfg.
b. Versicherungsgebühr : für je 300 M. 5 Pfg ., mindestens 10 Pfg.

Für unfrankirte Briefe 10 Pfg . Zuschlagsporto.
2. im Weltpostvereinsverkehr : nach Belgien, Bulgarien , Dänemark , den Dänischen

Kolonien , Egypten , Frankreich , den Französischen Kolonien (nebst Anam
und Tonkin ), Italien , Luxemburg , Niederlande , Norwegen, Portugal
den Portugiesischen Kolonien , Russland , Salvador , Schweden, Schweiz’
Serbien, Spanien , Türkei , Argentinien , von China : Shangai , Kalgan’
Peking , Tientsin , Urga ; Griechenland , Montenegro, Rumänien u. Tunis .’

Gewichtsgrenze unbeschränkt . Inhalt nur aus Wertpapieren bestehend.
Taxe stets vom Absender im Voraus zu entrichten :

1. Porto und Gebühr für einen Einschreibbrief von gleichem Gewicht
und Bestimmungsort.

2. Versicherungsgebühr.
Ausserdem können ausserhalb des Vereinsabkommens Briefe mit Wert¬

angabe nach Griechenland , Montenegro und Rumänien zur Absendung gelangen.

III. Postanweisungen
müssen stets frankirt werden , sind zulässig nach:

1.  Deutschland . Meistbetrag 400 M. Taxe : 20 Pfg . bis 100 M., 30 Pfg , über 100—
200 M., 40 Pfg . über 200—400 M.

2. Argentinien (nur nach Cordoba (Prov . Cordoba ) u . Rosario (Prov . Santa
Fe ), Buenos -Ayres ), Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Egypten,
Frankreich, Italien^Japan, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Oesterreich-
Ungarn, Portugal, Rumänien, Salvador , Schweden, Schweiz, Türkei, Tunis.

Ausserdem sind Postanweisungen zulässig auf Grund besonderer Ueber-
einkommen : Grossbritannien und Irland , Gibraltar , Malta , Britisch Indien , Canada,
Hawa 'i, den Niederländischen Besitzungen in Ostindien und den Vereinigten
Staaten von Amerika , Oranje -Freistaat.

Meistbetrag : 500 fr. oder eine gleiche Summe in der Landeswährung.
Taxe verschieden.

Für telegraphische Postanweisungen:
1. Postanweisungsgebühr . 2. Gebühr für das Telegramm.

Telegraphische Postanweisungen zulässig nach' :
Deutschland , Belgien, Bulgarien nach bestimmten Orten , Dänemark , Egypten,

Frankreich mit Algerien , Japan (Tokio u. Yokohama ), Italien , Luxem¬
burg , Niederlande , Norwegen (einzelne Orte), Oesterreich -Ungarn , Por¬
tugal (Lissabon und Oporto), Salvador (nach San Salvador ), Schweiz,
Tunis (einzelne Orte).

IV. Postaufträge
müssen stets vollständig frankirt sein.

Durch Postauftrag können eingezogen werden innerhalb Deutschlands
Beträge bis 800 M. Taxe 30 Pfg . — Ferner im Verkehr mit Belgien, Egypten,
Frankreich , Helgoland , Italien , Luxemburg , Niederlande , Norwegen, Oesterreich-
Ungarn , Portugal (einzelne Orte), Rumänien , Salvador (nur San Salvador ),
Schweiz, Tunis.

V. Packele bis 5 kg. einschl.
in Deutschland und Oesterreich -Ungarn,

a. Für frankirte Packete bis 5 kg ohne Wertangabe:
1. bis 10 Meilen 25 Pfg . 2. über 10 Meilen 50 Pfg.

Für die als Sperrgut zu behandelnden Packete wird das Porto um
50 ’/o erhöht.
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Für dringende Packete ist ausser dem Porto eine besondere Gebühr
von 1 M. zu zahlen.

b. Für unfrankirte Packete bis 5 kg ohne Wertangabe wird ausser den
Sätzen unter a. noch ein Zuschlagsporto von 10 Pfg . erhoben.

VI. Nachnahmesendungen.
Für Nachnahmesendungen kommen an Porto und Gebühren zur Erhebung:

1. Das Porto für Briefe und Packete ohne Nachnahme.
2. Eine Yorzeigegebühr von 10 Pf.
Z. Die Gebühren für 17Übermittelung des eingezogenen Betrages an

den Absender und zwar
bis 5 M. 10 Pfg . 1 100 bis 200 M. 30 Pfg,

5 „ 100 „ 20 „ | 200 „ 400 „ 40 „
Die Yorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben . — 1 alls eine

Wertangabe oder Einschreibung stattgefunden hat , tritt dem Porto die Ver¬
sicherungsgebühr von 5 Pfg . für je 300 M., mindestens aber 10 Pfg . bezw. die
Einschreibegebühr von 20 Pfg . hinzu!

Wichtige Bestimmungen
für den Verkehr im Keichspostgebiete.

Unfrankirte Postkarten werden nicht befördert . _ ,
Zu einer Begleitadresse können drei Packete gehören : jedem. Nachnahme¬

packet muss eine besondere Adresse beigegeben sein.
Sendungen , welche am Bestimmungsorte durch Eilboten bestellt werden

sollen, müssen mit dem Vermerk : „Durch Eilbote zu bestellen“ und ist der Bote
bezahlt , noch mit dem Zusatz : „Bote bezahlt“ versehen sein.

Sendungen an Empfänger nach dem Orte selbst , oder nach dem Zuge¬
hörigen Landbestellbezirke können durch Eilboten nicht bestellt werden . Die
Bestellgebühr beträgt : _ _ , „

Für gewöhnliche Packete bis 5 kg 15 Pfg *, über 5 kg 20 Pfg.
Für Wertbriefe bis 1500 M. 5 Pfg -, über 1500- 3000 M. 10 Pfg ., über

3000 M. 20 Pfg.
Für Postanweisungen 5 Pfg.

Die Einlieferung von Einschreibbriefen nach Schluss der Postschalter ist
gestattet ; die Telegraphen -Annahme ist zur Annahme solcher Briefe bereit.
Die Gebühr für diese Briefe beträgt : _ _

1. Tarifmässiges Porto . 2. Besondere Gebühr von 20 Pfg.
Der Schriftwechsel , den laufenden Dienst betreffend , ist stets an die betr.

Post -Telegraphenanstalt zu richten . — Die Ober-Postdirektion , welcher die
Leitung und Ueberwachung des Dienstbetriebes bei allen ihr unterstellten Ver-
kehrsanstalten obliegt , nimmt dagegen die Beschwerden über die Bezirks-Post-
anstalten entgegen.

ß . Telegraphen -Verkehr.
Für das gewöhnl . Telegramm wird auf alle Entfernungen innerhalb Deutsch¬

lands erhoben : . , , ■ tu-
Eine Gebühr von 5 Pfg . für jedes Wort , mindestens jedoch 50 Pfg.
Für Stadttelegramme 3 Pfg . für jedes Wort , mindestens jedoch 30 Pfg.

Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender , durch 5 nicht teil¬
barer Betrag ist bis zu einem solchen aufwärts abzurunden.

Für gewöhnliche Telegramme ausserhalb Deutschlands und zwar:
nach wird auch nur eine Worttaxe erhoben von:

Luxemburg . ® ^ 6-
Belgien, Oesterreich-Ungarn , Dänemark,

Niederlande , Schweiz . 10 „
Frankreich . " »
Italien , Norwegen , Schweden . . . . 15 B .
Grossbritannien und Irland . 15 B mindest . oÔPfg.
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Rumänien . Serbien, Montenegro, Bosnien,
Herzegowina , Russland , Spanien,
Portugal , Bulgarien , u. Ost-Rumelien 20 Pfg.

Gibraltar . 25 „
Griechenland . 30 „
Malta . 40 „
Türkei . 45 ^

Der Mindestbetrag für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
diesen Ländern ist ebenfalls auf 50 Pfg . festgesetzt.

Erfordernisse der Telegramme.
Das Telegramm muss deutlich geschrieben sein;Einschaltungen , Streichungen

etc . müssen vom Aufgeber bescheinigt werden.
Die Aufschrift muss den Empfänger bestimmt bezeichnen (Angabe der

Strasse , Hausnummer ).

Wortzählung.
Sämmtliche Angaben eines Telegramms , ausgenommen die Interpunktions¬

zeichen und der Beförderungsweg , sind taxpflichtig.
Die grösste Länge eines Wortes beträgt 15 Schriftzeichen ; je 5 Ziffern

werden als 1 Wort gezählt.
Besondere Telegramme.

Für dringende Telegramme wird der dreifache Betrag der Gebühr für
gewöhnl . Telegramme berechnet . — Für Telegramme mit bezahlter Antwort
wird , im Falle eine bestimmte Wortzahl vom Aufgeber nicht angegeben ist , die
Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern berechnet . — Die
Vorausbezahlung darf die Gebühr eines Telegramms irgend einer Art von 30
Wörtern nicht überschreiten . — Im Verkehr innerhalb Deutschlands kann die
Vergütung für Weiterbeförderung durch Eilboten ohne Rücksicht auf die Ent¬
fernung mit 40 Pfg . für jedes Telegramm durch den Aufgeber vorausbezahlt
werden.

8. Briefkasten der Reichspost
sind aufgestellt und werden zu den auf denselben angegebenen Zeiten geleert

a) durch besondere Boten an Wochentagen 9 Mal und an Sonn- und
Festtagen 3 Mal:

1. Adelhaidstrasse 41.
2. Adolfstr . 16.
3. Bahnhofstr . 15.
4. Biebricherstr . 3.
5. Bierstadterstr . 11.
6. Bleichstr . 27.
7. Dotzheimerstr . 27.
8. Elisabethenstr . 14.
9. Emserstr . 22.

10. Emserstr . 44.
11. Frankfurterstr . 17.
12. Friedrichstr . 32.
13. Gartenstr . 1.
14. Gartenstr . 5.
15. Geisbergstr . 23.
16. Göthestr . 1.
17. Helenenstr . 1.
18. Hirschgraben 21.

19. Kapellenstr . 15.
20. Kapellenstr . 30.
21. Kapellenstr . 42.
22. Kirchgasse 6.
23. Kirchgasse 30.
24. Kranzplatz 7.
25. Kurhaus.
26. Langgasse 32.
27. Luisenstr . 28.
28. Mainzerstr . 5.
29. Mainzerstr . 38.
30. Marktplatz 16.
31. Michelsberg 32.
32. Moritzstr . 38.
33. Nerothal 23.
34. Parkstr . 14.
35. Paulinenstr . 1.
36. Philippsbergstr . 1.

b) durch die Ortsbriefträger an Wochentagen
Festtagen 3 Mal:

54. Gartenstr . 24. I 56. Stiftstr . 46.
55. Parkstr . 52. 57. Walkmühlstr . 21.

37. Platterstr . 34.
38. Rheinstr . 45.
39. Rheinstr . 64.
40. Rheinstr . 86.
41. Röderstr . 41.
42. Schwalbacherstr . 16.
43. Schwalbacherstr . 38.
44. Sonnenbergerstr . 17.
45. Sonnenbergerstr . 38.
46. Taunusstr . 11. ’
47. Webergasse 4.
48. Wellritzstr . 25.
49. Wilhelmstr . 20.
50. Wilhelmstr . 42.
51. Taunusbahnhof.
52. Rheinbahnhof.
53. Hess. Ludwigsbahnh.

5 Mal und an Sonn- und

58. Westl . Ringstr . 8.
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c) durch die Landbriefträger an Wochentagen 3 Mal und an Sonn- und
Festtagen 1 Mal:

61. Platterstr . 102. | 64. Beausite.
62. Bierstadter Höhe 13.

_ _ 63. Neroberg.
d) durch die Landbriefträger an Wochentagen 2 Mal und an Sonn- und

Festtagen 1 Mal.
65. Clarenthal.

59. Villa Schönthal (Son-
nenbergerstr ).

60. Schlachthaus.

9. Wiesbadener Privat -Stadtpost.
Inhaber : Albert K a h 1e i s. Expeditions -Bureau : Langgasse 40.
Die Wiesbadener Privat -Stadtpost übernimmt die Beförderung von ge¬

schlossenen und offenen Briefen , Packeten und Geldsendungen innerhalb des
Stadtberings Wiesbaden zu folgenden Portosätzen:

für einen geschlossenen Brief (ohne Gewichtsgrenze ) 3 Pfg.
„ einen offenen Brief (Drucksachen ) . 2 „
„ Postkarten . 2 ,,
„ Packete bis 5 Kilo . 10 „
» " . 10  . 20  „
„ jedes weitere Kilo . 2 „
„ Geldsendungen bis 20 Mark . 10 „
» . , . ,,100 „ . 20  „
w Einschreibsendungen . Id v

Die Bestellungen finden statt : vormittags 8 Uhr und nachm . 2 Uhr.
Die Briefkasten werden entleert : vorm . 7 Uhr , nachm . 1 Uhr u. abends

1 Uhr . Briefkasten befinden sich:
Adolfs-Allee 2.
Gr . Burgstr . 19.
Kl. Burgstr . 12.
Dotzh .-Str . 22.
Elisabethenstr . 27.
Ellenbogengasse 1.
Friedrichstr . 7.
Geisbergstr . 6.
Goldgasse 23.
Gust .-Adolfstr . 4.
Helenenstr . 2.

Hellmundstr.
Karlstr . 3.
Karlstr . 22.
Kirchgasse 11.
Kirchgasse 12.
Kirchgasse 28.
Kirchhofsgasse
Langgasse 4.
Luisenstr . 18.
Luisenstr . 27.
Mainzerstr . 2.

56. Metzgergasse 37.
Michelsberg 23.
Nerostr . 46.
Oranienstr . 2.
Platterstr . 38.
Rheinstr . 23.
Römerberg 39.
Sonnenb .-Str . 33.
Steingasse 2.
Walramstr . 18.
Webergasse 35.

10. Schlussschein -Steuer.
lieber alle Geschäfte von Mark 600 und darüber , bei denen es sieh um

Wertpapiere oder Mengen von Waren , die börsenmässia’ gehandelt werden
{Getreide , Spiritus , Zucker , Eisen etc .) handelt , muss ein Schlussschein ausge¬
stellt und abgestempelt werden und zwar auch in dem Falle , wenn das Ge¬
schäft gegen Baar oder auf Zeit abgeschlossen wird oder die Prolongation
•eines früheren Geschäfts ist.

Der Stempel betr . für Käufer und Verkäufer zusammen:
beim Werte des Geschäfts bei Wertpapieren bei Waren

600 M. b.
4000 „ „
6000 „ „
8000 „ „

10000 „ „
Der Schlussschein muss

•ausgestellt werden , einerlei , ob
schlossen wird.

4000 M. excl. —?20 M. —.40 M.
6000 „ „ —.40 „ —.80 „
8000 „ „ —.60 „ 1.20 „

10000 „ „ —.80 „ 1.60 „
20000 „ „ 1.- „ 2.— „

in zwei Exemplaren für Käufer und Verkäufer
das Geschäft mündlich oder schriftlich abge-
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11. Wechselstempel -Tarif.
Zu stempeln sind : Wechsel bis 200 M. 10 Pfg ., über 200 bis 400 M.

20 Pfg ., 400- 600 M. 30 Pfg . , 600—800 M. 40 Pfg ., 800—1000 M. 50 Pfg .,
1000—2000 M. 1.00 M., 2000—3000 M. 1.50 M. u . s. w., für jedes fernere
1000 M. oder angefangene 1000 M. 50 Pfg . mehr . — Wechselstempelmarken
■werden durch die Post verkauft . Anweisungen und Accreditive sind dem¬
selben Stempel unterworfen . — Befreit von der Stempelabgabe sind : Vom
Auslande uf das Ausland gezogene, und im Ausland zahlbare Wechsel ; vom
Inland auf das Ausland gezogene, und im Ausland bei Sicht oder 10 Tage
nach dato zahlbare Wechsel , die vom Aussteller direct ins Ausland gehen;
Platzanweisungen und Cheks, zahlbar hei Sicht und ohne Accept.

12. Münzen, Maase und Gewichte (Deutsche ).
Abkürzungen:  Mark — oder Mk., Pfennig — H oder Pf ., Kilo¬

meter : km, Meter : m, (Zentimeter : cm, Millimeter : mm. Hektar : ha, Ar : a,
Kubikmeter : chm, Kubikcentimeter : ccm. Kubikmillimeter : cmm, Hektoliter :
hl, Liter : 1, Tonne : t , Kilogramm : kg , Gramm : g, Decigramm : dg, Centi-
gramm : cg, Milligramm : mg.

Münzen:  1 Doppelkrone — 2 Kronen — 20 Mk. — 2000 Pf .,
1 Mk. = 100 Pf . — 1 sh — 58 kr . — 1 fr . 25 ctm. = 58 ctm. - 89 Oere.

Längemasse:  1 km — 1000 m — 100,000 cm — 1 Million mm.
Im — 100 cm oder 1000 mm — 1,493 berliner Elle , 3,186 preussische Fuss
— 1,094 englische Yard.

Flächenmaasse:  1 ha — 100 a — 10,000 Quadratm ., 1 Quadratm.
— 10,000 Quadratcm . — 1 Million Quadratmm . j 1 ha = 3,917 preussische
Morgen — 2,471 englische Acre.

Körper und Hohlmaasse:  1 cbm — 10 hl — 1000 1, — 100,000
cdm — 1 Million, ccm, 1 hl — 2 Neuschefl'el — 100 1 — 200 Schoppen , 11 —
0,873 pr . Quart.

Gewicht: lt = 20 Ctr . = 1000 kg , = 1 kg = 2 Pfd = 1000 g,
1 Pfd . — 50 Neuloth = 500 g, 1 g = 10 dg = 100 cg — 1000 mg, 1 Schifis-
pfund — 3 Ctr . — 15 Stein , 1 Stein = 20 Pfund.

Alte Bezeichnung:  1 Schock — 60, 1 Mandel — 15 Stück,
1 Wall = 80 Stück , 1 Stieg = 20 Stück , 1 Tiene [= 8—10 1, 1 .Kiepe =
40—50 1, 1 Schwinge — 20—25 1.

13. Gewichte der deutschen Münzen.
20 Markstück wiegt 8 g* 50 Pf .-Stück wiegt 27/9
10 do. „ 4 20 do. Silber „ D/s
5 .do. Gold „ 2 10 do. Nickel „ 4
5 do. Silber „ 277/9 5 do. „ 21/ä
2 do. „ 1P/9 „ 2 do. Kupfer „ 3-/s
1 do. „ 5b/s 1 do. „ „ 2

14. Münzen, Maase und Gewichte (Ausserdeutsche ).
Dänemark : 1 Krone — 100 Oere = 1 Mk. 12 Pfg . , 1 Ctr . — 100 Pfd

a 100 Qentin = 50 kg. 1 Elle ----- 62,77 cm, 1 Tonne = 8 Scheffel -----
139,12 Liter , 1 Lasta — 22 Tonnen , 1 Ahm — 4 Anker kl9 s/8 Kannen k 2
Pott — 149,75 1.

Grossbritannien : 1 Yard (3 Fuss ) ----- 91 cm, 220 Yards — 1 Fourlong,
8 Fourlongs — 1 Mile 1601,60 m, 1 fathom — 1,8 m, 1 cable’s ength (240
1 ards ) — 216 m, 1 league (3 Miles) — 4804,8 m. 1 Quarter (3 Busheis) —
290,59 1. 1 Gallon (4 Quards ä 2 Pints ) = 4,54 1. 1 Gallon (2 Pots ) = 3,79 1.
1 Cwt. (Hundredweight — 4 Quarter ) — 50,782 kg , 1 Pound — 0,453 kg
20 Cwt. — 1 Ton . 1 Pfd . Sterling k 20 Schilling ä 12 Pence — 20 Mk. 40 Pf.

Holland: 1 Gulden — 100 Cent = 1,70 Mk.
Italien : 1 Lire — 100 Cent — 80 Pf . und metrisches Mass und Gewicht.



Münzenu. Masse
530

Wiesbaden Fremde Münzen

Griechenland: 1 Drachme = 100 Lepta = 80 Pf.
Oesterreich : 1 Gulden = 100 Neukreuzer = 1,70 Mk. 1 Gulden Gold =

2 Mk.-, metrisches Maass und Gewicht.
Russland : 1 Sasehen (3 Archin — 0,7112 m, 500 Laschen ( 1 Werst ) =

1066.79 m, 1 Tschetwerik (8 Tschetwerik a 8 Garnez ) = 209, 1 1, 1 Wedro
(Eimer k 10 Gruschka ) = 12,299 1. 1 Berkowetz (10 Pud ä 4 Pfund k 96
Solotnik ) — 163,8 kg, 1 Pud — Pfund ä 409 gr . 1 Silberrubel ä 100 Kopeken
= 3 Mk. 22 Pf , 1 Papierrubel = 2 Mk. 10 Pf

Schweden: 1 Fot = 0,2969 m, 1 Tonne = 164,88 1, 1 Kubikfot (10
Kannen ) = 26,17 1, 1 Ctr . (100 Schalpfund ) — 425,076 g, 1 Krone ä 100 Oere
— 1 Mk. 12,5 Pf ., 1 Reichsthaler 2,25 Mark.

Portugal und Brasilien : 1 Milreis = 1000 Reis = 2 Mk. 34 Pf , 1 Quint
a 4 arrabos k 32 arrateis — 58,75 kg , metrisches Maass und Gewicht.

China: 1 Covid = 34 cm, 1 Yards = 91 cm, 1 Sei = 122,43 1, 1 Pikul
— (100 Catties ) = 60, 5 kg , 1 Heykuan a 1000 Cash = 6 Mk. 40 Pf.

Spanien ausser dem metrischen System noch gebräuchlich : 1 Vara =
74 cm, 1 Quinntal (4 Arrobad ) ä 25 Libras — 0,46 kg , 1 Peseta ä 100 Cents= 86 Pf

Türkei ausser dem metrischen System noch gebräuchlich : 1 Pik = 69
cm, 1 ,Fortin (4 Kilo = 141,06 1, 1 Kilei (100 Eultchk ) = 100 1, 1 Alma =
5,205 1 1 Kantar (100 Roteel attarie ) = 50,683 1, 1 Piaster ä 40 Para ä 3
Asper = 19 Pfg.

Vereinigte Staaten : 1 Yard = 0,9144 m, 1 Bushel (8 Gallons — 35,237 1,
1 Gallons (8 Pints ) — 3,785 1. Handelsgewicht wie in England 1 Barrel (196
Pounds ) = 453,598 g. 1 Dollar ä 100 Cents — 4 Mk. 20 Pf.

Schweiz, Belgien, Frankreich ausser dem metrischen System noch ge¬
bräuchlich : 1 Stac — 1,19 m, 1 Tonneau Bordeauxwein F 912 L , 1 Franc
k 100 Centimes — 80 Pf.

16. Fremde Münzsorten in Reichsmark.
Ji,

Abessinien. 1 Maria- Theresia-
Thaler . 4. 21

Aegypten. 1 Piaster (Tarif)
24 Para = 21/2 gute oder
3 Curant Asper . . . . 0. 2(0/4
1 Curant -Piaster ca. . • . 0. 15

Afghanistan wie Persien.
Arabien. 1 Kansch = 40 Diwam 1. 67

1 Mahmudi — 20 Lass . . 0. 21
1 .Mokkathaler — 80 Cabir 3. 50

Argentinia. 1 Peso fuerto (Gold)
= 100 Cts. . 3. 88
1 Peso corriente (Papier ) . 0. 16

Belgien. 1 Frc . = 100 Cts. . 0. 80
Belutschistan wie Persien.
Bolivia. 1 Boliviano = 100

Centavos . 4. 05
1 Bolivar — 10 Bolivanos 40. 50
1 Escuda = 2 „ 8. 10

Brasilien. 1Milreis= 1000Reis 2. 021,/2
10 Milreisstück Gold . . 22. 93

Bulgarien. 1 Lewa = 100
Stotinki . . 0. 80

Central Amerika. 1 neu Peso
duro — 100 Centaves . . 4. 05
1 Condor — 10 Peso . . 40. 50

X
Chile. 1 Peso corriente (Silber)

= 100 Centavos . . . . 4. 05
China. 1 Hexkuan Tael (Silber) 6. —

1 Shanghai Tael (Silber) . 5. 77
Columbia. 1 Peso duro = 100

Centavos . . . 4. 05
Dänemark. 1 Krone — 100 Öre 1. 12 */2
Ecuador wie Bolivia.
Frankreich. 1 Frank = 100

Centimes . —. 80
Griechenland. 1 Drachme —

100 Lepta . 0. 80
Grossbritannien. 1 Pfund Sterl.

20 Shil. = 12 Pence . . 20. 40
Kolonien.

Indien. 1 Rupie = 16 Annas
— 12 Pies . 1. 92

Süd-Afrika. Engl . Geld.
West-Afrika. Engl . Geld, auch

1 Kolonial -Piaster — 10
Livre — 10 Cents — 12
Decimes — 4 Sh. . . . 4. 10

Australien. Engl . Geld.
Italien. 1 Lire — 100 Centis. 0. 80
Japan. 1 Gold-Yen — 100 Sen 4. 18

1 Silber-Yen — 100 Sen —
10 Rive . 4.41

33
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Liberia . Nordamerik . Geld.
Marokko . 1 Miskal = 10 Unza

früher ca. Mk. 2. 10 jetzt . 0. 70
Mexiko . 1 Peso dnro — 100

Centavos . 4. 37
Niederlande . 1 Gulden — 100

Cents . . - 1-70
Norwegen . 1 Krone — 100 Öre 1 . 12'
Oesterreich -Ungarn . 1 Gulden

= 10 Kreuzer . 1. 70
Paraguay . 1 Peso fuerto —

100 Centavos . 4. 05
Persien . 1 Toman = 10 Neu-

krann = 10 Senar = 10
Bisti = 10 Dinar . . . . 8 . 10

Peru . 1 Sol = 10 Dinaros
— 10 Centavos . . . . 4. 05

Portugal . 1 Krone = 10 Mil¬
reis = 1000 Reis . . . . 45 . 36

Rumänien . 1 Leu = 100 Bari 0 . 80
Russland . 1 Rubel Silber =

100 Kopeken . 3. 25

Finnland . 1 Mark = 100
Pennia . . . 0. 80

Schweden . 1 Krone = 100 Öre 1 . 12 ' /.
Schweiz . 1 Frank = 100 Cen¬

times . 0. 80
Serbien . 1 Dinar = 100 Para 0 . 80
Siam . 1 Tikal = 4 Salungs

= 2 Fuangs = 800 Kauri 2. 55
Spanien . 1 Peseta = 100 Cen-

tesimas . 0. 80
Tripolis . 1 Türk . Piaster =

40 Para . 0. 18
Türkei . 1 Piaster = 40 Para

= 3 Asper . 0. 18
Uruguay . 1 Peso national =

100 Centimos . 4. 20
Venezuela wie Bolivia.
Vereinigte Staaten von N.-Am.

1 Dollar = 100 Cents . . 4. 20
Zanzibar . 1 Nord -Amer . Doll.

= 2 Busu = 2 Ruba . . 4. 20

Gesetzliche und polizeiliche

Vorschriften und Bestimmungen.
Die neue Prenssische Einkommensteuer.

Das für den Preussischen Staat unterm 24. Juni 1891 erlassene neue Ein¬
kommensteuergesetz gelangt für das Steuerjahr 1892/93 erstmals zur Anwendung.
In gedrängten Zügen kommen die hauptsächlichsten für die Einschätzung mass¬
gebenden Punkte hier zur Erörterung.

Die Steuerpflicht beginnt nunmehr allgemein mit einem jährlichen Netto
Einkommen von 900 M. Es ist jeder Steuerpflichtige berechtigt , von seinem
Gesammteinkonunen aus Handel, Gewerbe, gewinnbringender Beschäftigung, Kapital
und Grundbesitz ganz bestimmte , auf Erhaltung , Sicherung und Erwerbung
dieses Einkommens bezügliche Ausgaben in Abzug zu bringen . Hierzu sollen
gehören : auf Einnahmequellen haftende Schuldenzinsen und Renten, Grund- und
Gewerbesteuer , Geschäftsunkosten , Kranken -. Unfall -, Invaliditäts - und Altersver-
sicherungs - sowie Wittwen - und Waisenpensionsbeiträge , ferner Lebensversicherungs-
Prämien bis zu 600 M . und bei Einkommen bis zu 3000 M. Kindergelder (50 M.
für jedes Kind unter 14 Jahren ). Bei drei und mehr Kindern wird hierbei die
Steuer um eine Stufe ermässigt . Ist ein Steuerpflichtiger durch besondere Un¬
glücksfälle , Krankheit , Unterhalt mittelloser Angehöriger etc. besonders belastet,
so gestattet das Gesetz bei Einkommen bis zu 9500 M. die Herabsetzung um
höchstens drei Stufen . Eine veranlagte Steuer soll nicht erhoben werden von
Unteroffizieren und Mannschaften des Beurlaubtenstandes mit einem Einkommen
bis zu 3000 M. für die Monate, in denen sich solche Personen im aktiven
Militärdienste befinden.

Die Einschätzung vollzieht sich nun in der Weise, dass die Steuer¬
pflichtigen mit einem Einkommen bis zu 3000 M. von den Voreinschätzungs-
Kommissionen abgeschätzt werden , alle übrigen Steuerpflichtigen haben dagegen
nach besonders mitgeteiltem Formular eine Steuererklärung abzugeben . In
besonderen Fällen können auch Steuerpflichtige mit Einkommen unter 3000 M.
zur Steuererklärung aufgefordert werden , auch soll es ihnen in allen Fällen
freistehen , eine solche zu verlangen . Beanstandete Steuererklärungen sind
innerhalb 2—4 Wochen zu ergänzen , oder es wird dann , wenn die Bedenken
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durch die Ergänzung nicht beseitigt werden, die Steuer nach dem Ermessen
der Behörde festgesetzt . Das Veranlagungs -Ergebnis wird jedem Steuerpflich¬
tigen durch Zuschrift bekannt gegeben und kann er gegen dasselbe bei dem
Vorsitzenden der Veranlagungs -Kommission innerhalb 4 Wochen Berufung ent¬
legen. Gegen die Entscheidung der Berufungs -Kommission kann innerhalb der
gleichen Frist das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden , welche beim
Vorsitzenden der Berufungs -Kommission einzulegen ist . Unrichtige un ' ei '
absäumte Steuererklärungen sind unter erhebliche Strafen und Nachteile gestellt.
Wer in der Steuererklärung oder zur Begründung eines Rechtsmittels unrichtige
•oder un vollständige Angaben macht , um die Steuer zu verkürzen oder ein Ein¬
kommen zu verheimlichen , wird mit dem vier- bis zehnfachen Betrage der
stattgefundenen oder beabsichtigten Verkürzung , mindestens aber mit einer Geld¬
strafe von 100 Mark bestraft ; ist die Angabe nicht m der Absicht der Steuer¬
hinterziehung erfolgt , so tritt eine Geldstrafe von 20- 100 M. ein. Die Ein¬
ziehung der hinterzogenen Steuer erfolgt neben dieser Strafe . Eine Verjährung
der NachzahlungsVerbindlichkeiten tritt nach 10 Jahren ein und geht aut die
Erben in Höhe ihres Erbanteils über , in letzterem Falle mit einer bj übrigen
Verjährungsfrist . Die unentschuldigt versäumte rechtzeitige Abgabe der Steuer¬
erklärung zieht für das betreffende Jahr den Verlust der Rechtsmittel (Berufung
und Beschwerde) nach sich. Die Verweigerung der Angabe der Steuererklärung
hat neben der veranlagten Steuer die Entrichtung eines Zuschlages zu der¬
selben von 25°/» zur Folge und die Verweigerung einer erforderlichen Aus¬
kunft zu Steuerveranlagungszwecken den zuständigen Behörden gegenüber
zieht eine Geldstrafe bis zu 300 M. nach sich. Ebenso ist die unterlassene An-
und Abmeldung mit einer Geldstrafe , bis zu 20 M. strafbar.

Bezüglich des Weiteren verweisen wir auf nachfolgende
Steuertabelle.

10

900- 1050!
1200 ;
1350!
1500
1650!
1800!
2100
2400
2700
30001

6
9

12
16
21
26
31
36
44
52

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500
7000

60
70
80
92

104
118
132
146
160
178

21 j 7500
22 ! 8000
23 > 8500

192
212
232

24
25
26

9000
9500

10500

252
276
309

Di «; Steuer steigt bei höherem Einkommen
von

mehr als
10500
30500
32000
78000

bis
30500
32000
78000

100000

in Stufen
von M.

1000
1500
2000
2000

um je
M.
30
60
80

100

Bei Einkommen von mehr als 100000 Mk . bis incl . 105000 Mk . beträgt die Steuet
4000 Mk . und steigt bei höherem Einkommen in Stufen von 5000 Mk . um je 200 Mk.

X

Wahlgesetzliclie Bestim rauugen.
I. Für den Reichstag.

Wahlberechtigt ist jeder Deutsche , welcher das 25. Lebensjahr zurück-
gelegt hat . Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen : Personen,
welche a) unter Vormundschaft oder Kuratel stehen ; b) über deren Vermögen
der Konkurs eröffnet ist , während der Dauer dieses Verfahrens ; c) welche eine
Armenunterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen , oder 1111
letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben ; d) welche sich nicht
im Vollgenuss der staatsbürgerlichen Rechte befinden, für die Zeit dei Ent-
/nGiung derselbtn .̂ ^ t^ goll auf  durchschnittlich 100,000 Seelen der Be¬
völkerung je ein Abgeordneter gewählt werden Ein Ueberfluss von mindestens
50,000 Seelen der Gesammtbevölkerung eines Bundesstaates wird vollen 100,000
Seelen gleich gerechnet . In einem Bundesstaat , dessen Bevölkerung 100,000
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Seelen nicht erreicht , wird ein Abgeordneter gewählt.
aus 397 Abgeordneten . Hiervon werden gewählt:

Abgeordnete !
Im Königreich:

Preussen .
Bayern.
Sachsen .

.Württemberg.
Mecklenburg-Strelitz . .
Oldenburg .

im Herzogtum:
Braunschweig.
Sachsen-Meiningen . . . .
Sachsen-Altenburg . . . .
Sachsen-Coburg-Gotha . . .
Anhalt.

im Fürstentum:
Schwarzburg -Sondershausen .
Schwarzburg -Rudolstadt . .

Zum Zweck der Reichstags

Der Reichstag besteht

Abgeordnete
236
48
23
17
1

3 j
2 !
1
2
2 j

1
I

wähl

Im Grossherzogtum:
Baden.
Hessen.
Mecklenburg -Schwerin . .
Sachsen-Weimar . . . .
Waldeck.
Reuss ä. L.
Reuss j . L.
Schaumburg -Lippe . . .
Lippe .

in der Freien - u. Hansestadt:
Lübeck.
Bremen.
Hamburg.

im Reichsland:
Fisass -Lothringen . . .

ist das Reich in 397 Wahlkreise

14
9
6

15

teilt . Für jeden Wahlkreis wird ein Wahlkommissar und für jeden Wahlbezirk
ein Wahlvorsteher nebst Stellvertreter von der zuständigen Behörde ernannt.
Jede Ortschaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk für sich ; doch können
einzelne bewohnte Besitzungen und kleine, sowie solche Ortschaften , in welchen
Personen , welche zur Bildung des Wahl Vorstandes geeignet , sich nicht in ge¬
nügender Anzahl vorfinden, mit benachbarten Ortschaften in einen Wahlbezirk
vereinigt , grosse Ortschaften aber auch in mehrere Wahlbezirke geteilt werden.
Kein Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten , allgemeinen Volks¬
zählung enthalten.

Die Stadt Wiesbaden gehört zum 2. Nass. Reichstagswahlkreis , zu welchem
ausserdem die vormaligen Aemter Eltville , Rüdesheim, Langenschwalbach,
Wehen und Wiesbaden gehören.

Bei der am 20. Februar 1890 stattgefundenen Reichstagswahl waren in
die Wählerlisten hiesiger Stadt , welche in 18 Wahlbezirke eingeteilt ist , 11,808
V ahlberechtigte eingetragen , von welchen 7526 zur Abstimmung erschienen.
Davon stimmten 2986 für Scheue k (deutsch-freis.), 2211 für Grimm (nat .-lib.)v
2308 für Fleischmann (Soz.-Dem.), während 21 Stimmen zersplittert bezw.
ungültig waren.

Das Resultat aus dem ganzen Wahlkreise war folgendes:
Zahl der Wahlberechtigten . 29,447
Zahl der abgegebenen ungültigen Stimmen . 47
Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen . 19,551

Von den abgegebenen gültigen Stimmen sind gefallen auf:
a. Friedrich Schenck,  Anwalt der deutschen Genossen¬

schaften zu Berlin (deutsch-freis.) . 10,276
b. Emil Fleisch mann,  Cigarrenfabrikant zu Karlsruhe

(Sozialdemokrat ) . 5,162
c. Dr . Julius Grimm,  Prof . a. D. zu Wiesbaden (nat .-lib.) 4,091
d. Zersplittert . . . . 22

Summa : 19,551
Hiernach ist Friedrich Schenck,  Anwalt der deutschen Genossen¬

schaften zu Berlin von 19,551 abgegebenen gültigen Stimmen mit 10,276 Stim¬
men, also mit absoluter Mehrheit , zum Reichstagsabgeordneten für den II . Wahl¬
kreis des Regierungsbezirks Wiesbaden gewählt worden.

II. für den Landtag.
Die Abgeordneten zum Landtag werden von Wahlmännern in Wahl¬

bezirken gewählt und wird auf jede Vollzahl von in der Regel 250 Seelen ein
Wahlmann gewählt . Die Urwähler werden nach Massgabe der von ihnen zu
zahlenden direkten Staatssteuern in 3 Abteilungen derart geteilt , dass auf jede
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derselben ein Drittel ! der Gesammtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt
Die Urwähler wählen die Wahlmänner , welche alsdann die Wahl des für den
Bezirk zu wählenden Abgeordneten vorzunehmen haben . Stimmberechtigt ist
jeder selbständige Preusse , welcher das 24. Lebensjahr vollendet und nicht den
Besitz der bürgerlichen Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Erkennt¬
nisses verloren hat , in der Gemeinde wo er seit sechs Monaten seinen Wohn¬
sitz und Aufenthalt hat , sofern er nicht aus öffentlichen Mitteln Armenunter¬
stützung erhält . Die Stadt Wiesbaden bildet den 9. Wahlbezirk des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden und hat einen Abgeordneten zu wählen . Die Urwählerlisten
hiesiger Stadt enthielten letztes Mal 10092 Urwähler , von denen 2407 zur Ab¬
stimmung erschienen . Hiervon gehörten 210 der ersten , 572 der zweiten und
1625 der dritten Wahlabteilung an. Bei der letzten , am 30. October 1888 statt¬
gefundenen Wahl der Landtagsabgeordneten wurde im 1. Wahlgang Herr Land¬
gerichtsrat Wissmann (deutsch -freis .) mit 227 Stimmen zum Abgeordneten
gewählt , während auf Herrn Verwaltungsgerichtsdirektor von Reichenau
(nationalliberal ) 96 Stimmen fielen.

I

Grundzüge der neuen Slädte -Ordnung für Wiesbaden.
1. Die Grundlage ist die Einwohnergemeinde . Das Bürgerrecht  be¬

steht in dem Rechte zu wählen und gewählt zu werden . Dieses Recht hat
jeder selbständige Preusse,  der 24 Jahre alt ist , seit einem Jahre hier wohnt
und mindestens zu 4 Mark Steuer veranlagt ist . Die seitherigen steuerfreien
Bürger behalten ihr Wahlrecht . Concurs, gerichtliche Verurteilung , Armen¬
unterstützung heben das Recht zeitweise oder auch gänzlich auf.

2. Die Selbstverwaltung  der Stadt liegt in den Händen des Magistrats
und der Stadtverordnetenversammlung.

3. Die Stadtverordnetenversammlung  besteht aus 48 Mitgliedern,
die von der gesammten Bürgerschaft auf 6 Jahre (vom 1. Januar 1891 ab) nach
dem Drei-Klassen-System gewählt werden . Jede Klasse wählt 16 Mitglieder.
Iler Magistrat kann eine Klasse, die über 500 Wähler zählt , in mehrere Wahl¬
bezirke einteilen , deren jeder dann nur einen entsprechenden Teil von 16 Stadt¬
verordneten wählt . Die Hälfte der Gewählten müssen Hausbesitzer sein. Alle
2 Jahre scheidet 1/3 aller Mitglieder aus. Im November jedes zweiten Jahres
ist dann Ergänzungswahl in allen drei Klassen zugleich.  Da 16 aus-
scheiden , so wählt die erste Klasse 5, die zweite 6, die dritte Klasse 5 Stadt¬
verordnete . Die Wahl ist öffentlich, mündlich , wie bisher . Gewählt sind die¬
jenigen , welche die meisten, aber mindestens mehr als die Hälfte der Stimmen
erhalten haben.

4. Die Stadtverordnetenversammlung wählt den Magistrat.  Dieser
besteht aus dem Bürgermeister , dem Beigeordneten oder Stellvertreter (zweiter
Bürgermeister ), 10 Stadträten (im Ehrenamte ) und nach Bedürfnis aus einigen
besoldeten Räten . Der Ober-Bürgermeister , der besoldete Beigeordnete und
die besoldeten Räte werden auf 12 Jahre gewählt und bedürfen der Be¬
stätigung durch den König ; die unbesoldeten 10 Räte werden auf 6 Jahre
gewählt und bedürfen keiner Bestätigung . Die Wahl ist geheim, durch Stimm¬
zettel , und zwar für jedes Magistratsmitglied besonders . Alle drei Jahre
scheidet die Hälfte der Räte aus, (das erste mal durchs Loos). Die Bürger¬
meister und Räte werden also nicht mehr von der Bürgerschaft und nach
Klassen gewählt , sondern von den 48 Stadtverordneten ohne Klassenunterschied
mit absoluter Mehrheit.

5. Der Magistrat bereitet die Beschlüsse der Stadtverordneten vor und
führt sie auch aus, er verwaltet alles Eigentum der Stadt , stellt die Be¬amten an.

Die Stadtverordnetenversammlung beschliesst öffentlich unter einem Vor¬
sitzenden und Biireau aus ihrer Mitte über fast alle Gemeindeangelegenheiten,
feie überwacht die ganze Verwaltung.

Zur Giltigkeit eines Beschlüsse sind beim Magistrate wie bei der Stadt¬
verordnetenversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder erforderlich.
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Eine Steuererhebung über 50 pCt . der Staatssteuer bedarf der Genehmigung
des Bezirksausschusses . Der Jahreshaushalt wird vom Magistrate ausgestellt?
öffentlich ausgelegt und dann von den Stadtverordneten festgestellt.

Das Feldgericht  und die freiwillige Gerichtsbarkeit bleiben unver¬
ändert bestehen . _ _

Polizeiliche Anordnungen der Kgl. Polizeidirection
zu Wiesbaden.
Fremdenpolizei.

Anmeldeordnung vom 30. Januar 1875 (abgeändert am 13. März 1880) .
§ 1. Wer zum Zwecke des Umzuges seinen Wohnsitz oder Aufenthalt

in dem Gemeindebezirk Wiesbaden aufgeben , und zugleich den Gemeindebezirk
verlassen will, ist verpflichtet , vor seinem Abzüge unter Vorlegung seiner
Staats - und Communalsteuerzettel sich bei dem Polizei-Commissar seines Reviers
persönlich oder schriftlich abzumelden und anzugeben , wohin er verzieht.
Ueber die erfolgte Abmeldung wird eine Abmeldebescheinigung (Abzugs-
Attest ) erteilt.

§ 2. Wer im diesseitgen Gemeindebezirk seinen Wohnsitz oder dauern¬
den Aufenthalt nehmen will, hat sich innerhalb 3 Tagen nach dem Anzuge
unter Vorlegung der ihm an seinem früheren Wohnorte erteilten Abmelde¬
bescheinigung (Abzugs-Attest ) persönlich oder schriftlich bei dem Polizei -Commis¬
sar des Reviers anzumelden, auch auf Erfordern über seine Angehörigen , seine
persönlichen Steuer - und Militär -Verhältnisse Auskunft zu geben. Ueber die
erfolgte Anmeldung wird eine Bescheinigung (Anmeldeschein ) erteilt.

H 3. Wer im Gemeindebezirk Wiesbaden seine Wohnung verändert , hat
solches binnen 3 Tagen nach Eintritt der Veränderung bei dem Polizei-Com¬
missar , in dessen Bezirk die Wohnung , welche er bezogen hat , belegen ist?
persönlich oder schriftlich anzumelden . Liegt die frühere Wohnung desjenigen,
der seine Wohnung verändert hat , in dem Bezirk eines anderen Polizei -Com-
missars , so hat er bei letzterem binnen kurzer Frist persönlich oder schriftlich
sich abzumelden . Auch hat jeder Abziehende bezw. Haushaltungsvorstand
dem Wohnungsgeber bezw. Hauseigentümer vor dem Abzüge seine neue
Wohnung oder den sonstigen Verbleib mitzuteilen . Ueber die Meldung wird
eine Bescheinigung erteilt.

§ 4. Die schriftliche An- und Abmeldung (§ 1, 2, 3) muss enthalten ^
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Jahr , Tag und Ort der Geburt des
zur Meldung Verpflichteten und seiner Angehörigen , bei verheirateten Frauen
und Witwen auch deren Familien -Namen, bei den Kindern eine Mitteilung über
Impf- und Schulverhältnis , desgleichen event . Strasse und Nummer der Häuser,
in welchen die verlassene und die bezogene Wohnung sich befinden. Unvoll¬
ständige Meldungen sind nach der von den Polizeikommissaren zu erteilenden
Vor ehrift zu vervollständigen.

§ 5. Zu den in § 1, 2 und 3 der Polizei-Verordnung v. 30. Januar 1875
vorgeschriebenen Meldungen sind auch die Hauseigentümer bezw. Wohnungs¬
geber , welche die betreffenden Personen als Mieter, Dienstboten oder sonstiger
Weise aufgenommen haben , innerhalb drei Tagen nach dem An - resp . Abzüge
verpflichtet , sofern sie sich nicht durch Einsicht der bezüglichen polizeilichen
Bescheinigung von der bereits erfolgten An - resp . Abmeldung  Ueberzeugung
verschafft haben.

§ 6. Durchreisende Fremde (Badegäste , Geschäftsreisende , Vergnügungs¬
reisende etc.), welche in Privathäusern für Entgelt oder unentgeltlich Wohnung
nehmen, sind binnen 24 Stunden durch den Wohnungsgeber bei dem Polizei-
Kommissar des Reviers an- resp . abzumelden . Gastwirte und Herbergswirte
haben täglich bis 11 Uhr morgens alle während des vorhergegangenen Tages
oder während der Nacht angekommenen resp . abgereisten Fremden bei dem
Polizei -Kommissar ihres Reviers an- resp. abzumelden.
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Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich durch Meldezettel, welche
enthalten müssen: „Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburts - und
Wohnort , Nationalität des Fremden .“

§ 7. Alle Personen, welche in Gesindedienst treten wollen, haben sich
vor dem Antritt des Dienstes auf dem betreffenden Polizei -Revierbureau per¬
sönlich zu melden (um event . ein Gesindebuch zu lösen oder das etwa bereits
gelöste abstempeln zu lassen). Beim Dienstaustritt haben sich die betreffenden
Personen im Polizeibureau des Reviers, in welchem die Dienstherrschatt
wohnte , zur allenfallsigen Abstempelung resp . Beglaubigung des Dienstabschieds¬

zeugnisses zu jnelde ^ auf dessen Person , Angehörige , Haushaltsmit¬
glieder etc nach den Vorschriften dieser Verordnung eine Meldung erstattet
werden muss, ist verbunden , dem zur Meldung Verpflichteten alle zur vor-
schriftsmässigen Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlichen Angaben der
Wahrheit gemäss zu machen . .

8 9. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen , welche mit
dem 15. Februar 1875 in Kraft treten , werden mit Geldbusse von 1 bis 30 Mk.,
im Unvennögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

Die persönlichen An- resp . Abmeldungen werden aut den Polizeirevier-
bureaus an den Wochentagen stets von 7 bis 12 Uhr vor- und von 2 bis 6 Uhr
nachmittags entgegengenommen.

Polizei -Verordnung betreffend das öffentliche Fuhrwesen.
Auf Grund des § 37 der Gewerbeordnung und der §§ 5 und 6 der Aller¬

höchsten Verordnung vom 20. September 1867 über die Polizeiverwaltung in
den neu erworbenen Landesteilen , sowie aut Grund der §§ 143 und 144 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird nach
erfolgter Zustimmung des Gemeinderats für den Polizeibezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei-Verordnung erlassen : , , „ , , ,

Die Polizei-Verordnung vom 1. April 1888, betreffend das öffentliche
Fuhrwesen , erhält die aus der nachstehenden neuen Fassung sich ergebenden
Abänderungen und Zusätze:

Allgemeine Bestimmungen.
8 1 Auf öffentlichen Strassen und Plätzen dürfen nur solche Wagen

zu Jedermanns Gebrauch in Betrieb gesetzt werden , welche den in dieser
Verordnung für das Droschkenfuhrwerk gegebenen Bestimmungen entsprechen.
\usserdem kann die Kgl . Polizeidirection bei besonderen Veranlassungen die
Aufstellung von Gesellschaftswagen auf den dazu ausdrücklich angewiesenen
öffentlichen Plätzen und unter den jedesmal besonders vorzuschreibenden Be¬
dingungen gestatte gtrasgen ml(| platzen Droschken zu Jedermanns
Gebrauch in Betrieb setzen will, bedarf hierzu der polizeilichen Konzession und
muss die Bedingungen , unter welchen die letztere ertheilt ist , genau einhatten.
_ g ei Droschkenvereinen muss nicht nur der Verein als solcher, sondern auch
jedes Mitglied des Vereins besonders konzessionirt ein

Städtisches Droschkenfuhrwerk,
a. Beschaffenheit der Wagein.

8 2. Die Wagen müssen in gefälliger Form dauerhaft und bequem ge ut,
sauber ’ l’ackirt , anständig ausgeschlagen , gut gepolstert sein un s
reinlichem Zustande erhalten werden . , , ■ ■ vnn ,j er

Keine Droschke darf eher in Betrieb gesetzt werden , bis sie von der
Polizeidirektion geprüft und mit der ihr von letzterer zugeteilten Kummer
versehen ist . Die letztere muss zu beiden Seiten des Bockes mit schwarzer
Oelfarbe auf weissem Grunde in 8 Centimeter hohen Zahlen aufgemalt un
für Jedermann deutlich sichtbar sein. Wo der Bauart einer Droschke w g
die Aufmalung der Nummer zu beiden Seiten des Bockes nicht oder nicht mit
hinlänglicher Deutlichkeit erfolgen kann , muss statt dessen eine metallene
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ummerplatte an dei äusseren Seite der beiden Laternenhalter angenietet
werden . Auf den Glasscheiben der zwei Wagenlaternen , welche auch bei
Tage an dem Wagen sich befinden müssen, müssen die Nummern in schwarzer
Oelfarbe deutlich und sauber aufgemalt sein. Die Nummern und Nummer¬
platten müssen den im Bureau der Kgl . Polizeidirektion ausliegenden Proben
entsprechen.

Zum Zwecke der Benutzung einer Droschke bei besonderen feierlichen
Gelegenheiten , wie z. B. bei Hochzeiten oder bei Begräbnissen , ist es gestattet,
die Nummern der Droschken zu verdecken und Laternen ohne Nummer auf¬
zustecken . Es muss aber hiervon dem Vorstände desjenigen Reviers, in welchem
der betreffende Droschkenbesitzer seine Wohnung hat , bezw., falls der Drosch¬
kenbesitzer ausserhalb der Stadt Wiesbaden wohnt , der Polizeidireetion , vorher
schriftlich oder mündlich Anzeige erstattet werden . Der Reviervorstand bezw.
die Polizeidirektion erteilt über die Erstattung der Anzeige eine Bescheinigung,
welche von dem Droschkenkutscher während der Dauer der Benutzung der
Droschke in der vorbezeichneten Art bei sich zu führen ist.

Bei Schlittenbahnen dürfen statt der Wagen Schlitten in Betrieb
gebracht werden , aut welche die für die Wagen gegebenen Bestimmungen An¬
wendung finden.

In jeder Droschke muss auf der Innenseite der Rücklehne des Vorder¬
sitzes ein dem Konzessionär von der Polizeidirektion ausgehändigter , mit der
betreffenden Droschkennummer versehener , amtlich abgestempelter Tarif mittelst
Aufhänger befestigt sein.

In der Zeit zwischen der ersten Stunde nach Sonnenuntergang und der
letzten Stunde vor Sonnenaufgang darf keine Droschke ohne 2 hellbrennende
Laternen fahren , welche zu beiden Seiten des Bockes anzubringen sind.

b. Beschaffenheit der Pferde und Geschirre.
§3.  Die Droschkenpferde müssen kräftig , zum Dienst geschickt und

von schädlichen Fehlern frei sein, die Geschirre müssen dauerhaft , von gutem
Ansehen und völlig unversehrt sein.

c. Anzug der Kutscher.
§ 4. Während des Dienstes auf öffentlichen Strassen oder Plätzen haben

die Kutscher einen schwarzen runden Cylinderhut von mindestens 18 Centimeter
Hohe und einen dunklen Anzug zu tragen , welche stets in sauberem und gutemZustande erhalten werden müssen.

d. Ausser dienststell u ng der Droschken.
8 5. Droschken , deren Beschaffenheit , Ausstattung oder Bespannung

sich nicht in der vorstehend angeordneten Verfassung befindet , oder deren
Kutscher nicht mit dem vorgeschriebenen Anzuge in gutem Zustande bekleidet
smd werden durch die Exekutivpolizei -Beamten mittelst Abnahme des Tarifs
und Fahrscheins ausser Dienst gestellt , und dürfen nicht eher wieder in Betrieb
gesetzt werden, bis die Ursache der Ausserdienststellung beseitigt und die
I ahrerlaubniss durch Wiederaushändigung des Tarifs und Fahrscheins von
seiten der Polizeidirektion wieder erteilt ist.

Wer eine Droschke zurückziehen will, hat dies der Königlichen Polizei¬
direktion anzuzeigen . An Stelle der zurückzuzielienden darf eine andere , von der
Polizeidirektion als den Bestimmungen des § 2 entsprechend erklärte Droschke
m Betrieb gesetzt werden , sobald die Nummern auf der zurückzuziehenden
Droschke gelöscht sind . Die Löschung der Nummern auf der zurückzuziehenden
1 roschke kann unterbleiben , wenn es sich nur um eine ganz vorübergehende
Zurückziehung handelt.

e. Pflichten der Konzessionäre.
. , 8 6. Jeder Konzessionär ist verpflichtet , von jeder Veränderung seiner
r °T“?nS ,lmd  des Lokals , wo seine Wagen und Pferde stehen , der Polizei-
uirektion binnen 24 Stunden Anzeige zu machen . Auch die Mitglieder eines
JJroschkenverems sind zu dieser Anzeige verpflichtet.
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8 7. Die Konzessionäre dürfen sich nur solcher Kutscher zum Fahre - der
Droschken bedienen, welche mit dem polizeilichen, auf den Namen des ln sauere
und die Nummer der von ihnen zu führenden Droschke lautenden Erlaubnis
scheine hierzu (Fahrscheine ) versehen sind:

Konzessionäre , welche ihre Droschken selbst fahren wollen, müssen den
an die Droschkenkutscher gestellten Anforderungen genügen , und sind allen
in dieser Polizei -Verordnung bezüglich der Droschkenkutscher enthaltenen Be¬
stimmungen unterworfen . (§§ 10 und 11.)

§ 8. Der Konzessionär , bei Droschkenvereinen das betreffende Mitglied
des Vereins, ist dafür verantwortlich , dass seine Fuhrwerke und Pferde den
Vorschriften dieser Polizei -Verordnung entsprechen , dass die Kutscher vor-
schriftsmässig bekleidet sind, dass die Droschken wohl gereinigt ausfahren und
der mit der Nummer versehene und polizeilich abgestempelte Tarif nebst Poli¬
zei-Verordnungsauszug im Wagen befestigt ist.

Nach erfolgter Ausfahrt ist der Droschkenkutscher für die vorgeschriebene
Befestigung des Tarifs verantwortlich.

§ 9. Jeder Konzessionär , bei Droschken vereinen das betreffende Mitglied,
welches Kutscher hält , ist verpflichtet , ein Register derselben mit Angabe des
Vor- und Zunamens, des Alters , der Wohnung und des Heimatsortes , des Datums
des Dienst -Ein- und Austritts , sowie der Nummer der Droschke , welche der
Kutscher fährt , ordnungsgemäss zu führen . Jeder Eintrag , sowie jede Ver¬
änderung in diesem Register ist auf der Polizeidirektion innerhalb sechs
Stunden anzumelden.

f. QJualification und Pflichten der Kutscher
im Allgemeinen.

§ 10. Kein Kutscher darf die Führung einer Droschke eher übernehmen
bis ihm der im § 7 erwähnte Fahrschein erteilt ist . Diesen Fahrschein hat der
Kutscher während des Dienstes stets bei sich zu führen und dem Aufsichts¬
personal auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 11. Zur Erlangung des Fahrscheins sind unbedingt erforderlich : der
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte , körperliche Tüchtigkeit , der Nachweis
ausreichender Kenntnis im Fahren , in der Wartung und Pflege der Pferde,
Kenntnis der Bestimmungen dieser Verordnung , wie der Bestimmungen über
den Fährverkehr im allgemeinen , ausreichende Lokalkenntnise und der Nach¬
weis eines Dienstes bei einem Konzessionär.

Personen , welchen diesen Anforderungen zwar entsprechen , aber zum
Trünke oder zu Excessen neigen, oder wegen Verbrechen oder Vergehen wider
das Eigentum oder die Sittlichkeit oder das Leben , oder wegen fahrlässiger
Körperverletzung in Ausübung des Berufes als Kutscher oder sonst wiederholt
wegen Körperverletzung bestraft sind, kann die Erteilung der Fahr -Legiti-
mation versagt werden.

Kutschern , welche den von der Polizeibehörde gestellten Anforderungen
nicht mehr genügen , insbesondere solche, welche sich dem Trünke ergeben,
zu begründeten Beschwerden des Publikums wegen Unhöflichkeit , unange¬
messenen Benehmens oder Ueberforderungen Veranlassung geben, oder welche
sonst den Vorschriften dieser Polizeiverordnung oder anderen polizeilichen
Vorschriften wiederholt zuwidergehandelt haben , wird der Fahrschein entzogen.

§ 12. Jeder Kutscher ist verpflichtet , während des Dienstes stets bei
sich zu führen und den Aufsichtsbeamten , sowie den Fahrgästen auf Verlangen
vorzuzeigen:

1) eine richtig gehende Taschenuhr,
2) ein Exemplar dieser Polizei -Verordnung und
3) Eine ausreichende Anzahl Fahrmarken (mindestens 6 Stück ).

g. Dienstzeit der Droschken.
§ 13. 1. Die Kutscher sind verpflichtet, so lange sie auf den Warteplätzen

halten oder sobald sie mit unbesetztem Wagen auf den Strassen betroffen werden
— letzterenfalls sofern sie nicht den Nachweis führen können, dass sie wegen
Beschaffenheit des Materials oder wegen einer anderweit auszuführenden Bestellung
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die Fahrt nicht übernehmen können — Jedermann die Benutzung ihrer Droschken
zu gestatten und dürfen keine tarifmässige Fahrt verweigern , auch nicht, wenn sie
zu einer Fahrt an die Wohnung des Fahrgastes bestellt werden . Hat der Kutscher
eine Fahrt angenommen , deren Ausführung erst später erfolgen soll , so darf er
ohne Zustimmung des Bestellers dieselbe nicht einem anderen Kutscher übertragen.

2. Je nach Bedürfnis wird die Dienstzeit der Droschken auf den ver¬
schiedenen Halteplätzen von der Königl . Polizeidirektion geregelt.

3 . Zur Beförderung von Leichen nach den Friedhöfen oder zur Beför¬
derung von Personen , welche an ansteckenden Krankheiten leiden , dürfen
jedoch die Droschken nicht benutzt werden . Ebenso kann den Betrunkenen
oder solchen Personen , von welchen eine Verunreinigung des Wagens zu be¬
sorgen ist , die Fahrt verweigert werden . Ohne Zustimmung des Fahrgastes
darf dritten Personen die Mitfahrt nicht gestattet werden.

4. Das Anreden der Fahrlustigen , um sie zur Wahl eines Wagens zu
bewegen , ist verboten.

5. Fahrten , welche , die Rückkehr nach Wiesbaden eingerechnet , längere
Zeit in Anspruch nehmen , als zwei Stunden , brauchen die Kutscher vom 1.
Oktober bis 1. April nur bis 3 Uhr nachmittags , vom 1. April bis 1. Oktober
nur bis 5 Uhr nachmittags anzunehmen , auch brauchen sie überhaupt keine
Fahrten anzunehmen , deren Zeitdauer sie über 11 Uhr abends in Anspruch
nehmen muss . Sofern sie aber noch nach 11 Uhr auf den Halteplätzen halten,
sind sie auch dann verpflichtet , alle Fahrten laut Tarif anzunehmen.

6. Nimmt in den zu 5 gedachten Fällen der Kutscher die Fahrt dennoch
an , so darf nur der tarifmässige Preis verlangt worden.

7. Vorherbestellungen auf Droschken , gleichviel ob sie auf den Halte¬
plätzen und Strassen oder an einem dritten Orte gemacht werden , müssen,
falls sie angenommen , pünktlich ausgeführt werden.

Werden auf den Halteplätzen Vorherbestellungen auf Droschken zu Fahrten
gemacht , welche während der Nachtzeit , d . i. von abends 11 Uhr bis morgens
Ü Uhr im Sommer (1. April bis 1. Oktober ) und morgens 7 Uhr im Winter
(1 . Oktober bis 1. April ) auszuführen sind , so müssen solche angenommen und
pünktlich ausgeführt werden.

Bei Droschken , welche für die Nachtzeit bestellt werden , ist der drei
fache , jedoch , wenn es sich um eine Droschkenfahrt nach den Frühzügen
der Eisenbahn handelt , nur der doppelte tarifmässige Tagesfahrpreis zu
entrichten.

h . Verhalten des Kutschers während der Dienstzeit.

§ 14 . Während der Dienstzeit haben sich die Kutscher stets nüchtern
zu erhalten und sich untereinander , sowie gegen das Publikum ruhig und höflich
zu betragen ; auch , dürfen sie weder zusammenstehen , noch sich , gleichviel aus
welchem Grunde, von ihren Fuhrwerken entfernen.

Das Rauchen während der Fahrt ist , gleichviel ob die Droschke besetzt ist
oder nicht, den Kutschern untersagt.

§ 15. Unbesetzte resp . unbestellte Droschken dürfen sich nur auf den
von der Polizeidirektion bestimmten Warteplätzen aufstellen.

Das Verzeichnis derselben , sowie die Anzahl der Droschken , welche
sich nur auf denselben aufstellen dürfen , wird von der Polizeidirektion in
deren amtlichem Publikations -Organ von Zeit zu Zeit veröffentlicht und nach
Bedürfnis abgeändert werden.

§ 16 . An keinem Warteplatz dürfen sich mehr Droschken aufstellen,
als von der Königl . Polizeidirektion bestimmt sind . Desgleichen ist die Be¬
stimmung , dass sich die Droschken auf demselben neben - oder hintereinander
aufzustellen haben , zu befolgen . Keine unbesetzte oder nicht bestellte leere
Droschke darf während der ' Dienstzeit bei einem Warteplatze vorüberfahren,
auf welchem noch nicht die festgesetzte Anzahl Droschken vorhanden ist,
sondern es muss jede solche Droschke auf dem noch nicht voll besetzten Warte¬
platz auffahren . Das Umherfahren in den Strassen , um Fahrgäste zu erlangen,
ist nicht gestattet.
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Auf dem Heimwege oder auf der Fahrt nach dem Warteplatz ist stets der
kürzeste Weg einzuschlagen . * .

§ 17. Auf den Warteplätzen müssen die Droschken , gleichviel , ob sie
hinter - oder nebeneinander aufzufahren haben , stets einen Zwischenraum von
3 Fuss halten , welcher bei den ersteren von der vordersten Droschke und bei
den letzteren vom rechten Flügel an zu bemessen ist.

Jedem Fahrgaste ist es unbenommen , sich auf dem Warteplatz eine
Droschke auszuwählen . Wird dagegen nach einer Droschke gerufen , ohne
dass eine bestimmte Droschke bezeichnet wird , so hat die vorderste resp . die
Droschke des rechten Flügels abzufahren . Nur auf den Warteplätzen ist es
gestattet , die Pferde zu füttern und zu tränken , jedoch vermittelst eines über
oder an dem Kopfe zu befestigenden Beutels oder Gefässes.

i . Zahl der Fahrgäste.
§ 18. Der Kutscher ist nicht verpflichtet , mehr als 4 Personen — wobei

2 Kinder unter 10 Jahren für einen Erwachsenen gelten und auf dem Bocke
mitfahrende Dienstboten nicht mitzählen — in die Droschke aufzunehmen.
Das Aufnehmen von mehr Personen ist dann verboten , wenn die Kräfte des
Pferdes dadurch überangestrengt werden.

k . Ausführung der Fahrt.
§ 19 . Bei der Fahrt hat der Kutscher den kürzesten Weg zu nehmen,

wenn ihm nicht (bei der Zeitfalirt ) vom Fahrgaste ein anderer Weg vorge¬
schrieben wird . Jede besetzte Droschke hat , mit Ausnahme der Fälle , in
welchen die Fahrordnung das Schrittfahren vorschreibt , im Trabe zu fahren.

Kutscher , welche zu einer Fahrt mehr Zeit gebrauchen , als bei An¬
wendung eines normalen Trabes erforderlich war , werden bestraft . Die Fest¬
setzung findet erforderlichen Falles auf Kosten des Schuldigen statt.

§ 20 . Wird eine Fahrt durch die Schuld des Kutschers oder durch
einen in seiner Person an dem Wagen oder Pferde sich ereignenden Unfall
unterbrochen , so ist der Fahrgast zu einer Zahlung nicht verpflichtet , bezw.
zur Zurückforderung des bereits erlegten Fahrgeldes berechtigt.

1. Effekten des Fahrgastes.
§ 21 . Der Kutscher ist verpflichtet , während der Fahrt auf die ihm

übergebenen Sachen des Fahrgastes Acht zu haben.
Unmittelbar nach dom Aussteigen des Fahrgastes hat der Kutscher nach¬

zusehen , ob von dem Fahrgaste etwa Sachen zurückgelassen worden sind , und
solche demselben sofort auszuhändigen , im Falle dies aber wegen inzwischen
erfolgter Entfernung des Fahrgastes unausführbar ist , solche binnen sechs
Stunden der Polizeidirektion abzuliefern.

m . Tarif.
§ 22. Die Droschkenfahrten sind entweder Tourfahrten oder Zeitfahrten.

Eine Tourfahrt ist eine direkte ununterbrochene Fahrt auf kürzestem Wege
zwischen zwei der in dem Tarife bezeichneten Punkte.

Die Fahrt ist nicht als unterbrochen anzusehen , wenn durch das Ein - und
Aussteigen eines Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger als 2 Minuten entsteht.
Die Berechnung der Tourfahrt findet nach den in dem Tarife verzeichneten
festen Sätzen statt . Zeitfahrten sind solche , bei welchen die Berechnung des
Fahrgeldes auf Grund des Tarifs nach der verwendeten Zeit stattfindet.

Die Berechnung der Zeit beginnt vom Augenblicke an , in welchem die
Droschke durch den Fahrgast genommen wird.

Der Kutscher hat demselben auf seiner Uhr sofort die Zeit der Abfahrt
nachzuweisen . Ebenso hat er nach Beendigung der Fahrt dem Fahrgaste unter
Vorzeigung der Uhr die Dauer der Fahrt zu berechnen . Sobald der Fahrgast die
Droschke nicht ausdrücklich für eine Zeitfahrt nimmt , wird bei der einfachen
direkten Fahrt die Taxe für Tourfahrten berechnet . Kutscher , welche bestellt
werden , vom Halteplatze aus einen Fahrgast vom Hause ahzuholen , haben die
Fahrt zum Abholen unentgeltlich zu leisten und dabei dem Besteller auf dessen
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Wunsch die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu gestatten . Müssen
Kutscher am Hause länger als 5 Minuten warten , so haben sie fernerhin für
jeden auch nur unbefangenen Zeitraum des Wartens von 5 Minuten 20 Pfg.
zu beanspruchen.

Wenn bei der Zeitfahrt der Kutscher unterlässt , dem Fahrgaste beim
Ein - und Aussteigen die Uhr unaufgefordert vorzuzeigen und ihm die Zeit
nachzuweisen , so ist der Fahrgast nicht schuldig , Fahrgeld zu bezahlen . Von
nachts 11 Uhr bis morgens 5 Uhr im Sommer und 7 Uhr im Winter ist die
doppelte Taxe zu bezahlen.

§ 23 . Das Fahrgeld ist nach dem bekannt gemachten Tarife zu ent¬
richten . Jede UÜberschreitung des Tarifes ist dem Kutscher verboten . Eben¬
so ist ihnen unteragt , Trinkgelder zu verlangen . Die Empfehlung bestimmter
Hotels an Fremde ist den Kutschern nur dann gestattet , wenn sie von den
Fremden besonders darum ersucht werden . Auch das Annehmen von Trink¬
geldern von seiten der Gastwirte für das Zubringen von Gästen ist den Kut¬
schern untersagt . Bei Fahrten nach dem Theater , Concerten , Bällen , sowie
nach Eisenbahnhöfen hat die Bezahlung stets beim Einsteigen zu erfolgen . Bei
entstehenden Streitigkeiten über die Höhe des zu zahlenden Fahrgeldes wird
der Betrag desselben durch die Polizeidirection festgestellt.

Für ein Kind unter 10 Jahren , auch wenn ein solches einen besonderen
Platz einnimmt , ist Fahrgeld nicht zu entrichten , zwei solcher Kinder gelten
einer , drei oder vier aber zwei erwachsenen Personen gleich.

n . Fahrmarken.
§ 24 . Die Entrichtung des Fahrgeldes findet gegen Aushändigung von

Fahrmarken statt , auf welchen die Nummer der Droschke und Wohnung des
Droschkenbesitzers nebst Hinweisung auf den Tarif abgedruckt ist . Bei der
Tourfahrt hat der Kutscher die Marken dem Fahrgaste beim Einsteigen un¬
aufgefordert zu überreichen . Unterlässt er dies , so ist der Fahrgast nicht
schuldig , Fahrgeld zu zahlen . Wenn der Fahrgast die Fahrmarken nicht an¬
nimmt , hat der Kutscher dieselben sofort zu zerreissen.

o. Eisenbahndroschken.
§ 25 . Zur Beförderung der mit den Bahnzügen ankommenden Fremden

werden von der Polizeidirection eine Anzahl Droschken bestimmt . Jeder
Droschken - Concessionar ist verpflichtet , auf Verlangen der Polizeidirection
solche Eisenbahndroschken zu stellen.

Die Eisenbahndroschken werden nach einem Turnus an die Bahnhöfe
und zu verschiedenen Bahnzügen beordert und müssen 10 Minuten vor An¬
kunft des betreffenden Zuges im Bahnhofe , anwesend sein . Andere Droschken,
als die kommandirten , dürfen sich in den Bahnhöfen , um Fahrgäste abzu¬
warten , nicht aufstellen.

Eisenbahndroschken , welche nach Ankunft eines Zuges keine Fahrt er¬
halten haben , dürfen nicht bis zum folgenden Zuge auf dem Bahnhof warten,
falls zwischen der Ankunft dieses und des vorhergehenden ein Zeitraum von
mehr als einer Viertelstunde liegt.

Droschken , welche Fahrgäste etc . nach dem Bahnhofe gebracht haben,
haben sich , wenn sie nicht etwa gleichzeitig zur Beförderung der ankommen¬
den Passagire bestimmt sind , sofort wieder zu entfernen.

g. 26 . Die Eisenbahndroschken haben sich in den Bahnhöfen nur an
den ihnen angewiesenen Plätzen aufzustellen . Privatwagen , sowie bestellte
Droschken , welche sich über diese Eigenschaft auszuweisen haben , dürfen sich
nicht in der Reihe der unbestellten Droschken aufstellen , sondern müssen die
ihnen anderweit angewiesenen Plätze einnehmen . Sobald die Ankunft des
Bahnzuges signalisirt ist , hat jeder Kutscher den Bock zu besteigen und darf
sich von demselben nicht mehr entfernen . Wird der Kutscher von einem
Fahrgast angenommen , ohne dass dieser sofort den Wagen besteigt , so hat
letzterer den Wagen mit irgend einem Gegenstände (Stock , Schirm , Hand-
päck ) zu belegen . Nur wenn dies geschehen ist , kann der Kutscher anderen
Fahrgästen die Fahrt verweigern.
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Beim Auflegen und Abladen des Passagirgepiiekes hat der Kutscher,
soweit ihm dies die Leitung und Beaufsichtigung des Fuhrwerks gestattet,
hilfreiche Hand zu leisten , ohne dafür besondere Zahlung beanspruchen zudürfen.

Im übrigen sind die Eisenbahndroschken allen den die gewöhnlichen
Droschken betreffenden Bestimmungen unterworfen ; ebenso haben dieselben
während ihres Aufenthaltes auf dem Bahnhofe den Anordnungen der Bahn¬
polizei-Beamten unweigerlich Folge zu leisten , auch telegraphischen Bestellun¬
gen, welche von Unterwegsstationen von Reisenden an den Bahnhofsvorstand
ergehen und von diesem ausgerichtet werden , zu entsprechen.

Beaufsichtigung und Kontrolle des öffentlichen Fuhrwesens.
§. 27. Die Beaufsichtigung und Kontrolle des öffentlichen Fuhrwesens,

die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Kutschern und dem Publikum
und die Prüfung und Erledigung der Beschwerde liegt der Exekutiv -Polizei ob.

Strafen , Konzessions -Entziehung.
K. 28. Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬

wirkt sind , werden Uebertretungen dieser Polizeiverordnung mit Geldbusse von
1 Mk. bis 30 Mk., im Falle des Unvermögens mit entsprechender Haft bestraft.

Mit Geldbusse nicht unter 15 Mark wird bestraft :
a. wer Wagen in Betrieb setzt , ohne die im § 1 vorgeschriebene

Erlaubnis erlangt zu haben;
b. wer dem § 7 dieser Polizeiverordnung zuwider Kutscher verwendet,

welchen der Fahrschein nicht erteilt , oder welchen derselbe
wieder entzogen ist;

c. wer dem § 5 dieser Polizeiverordnung zuw ider ausser Kurs go-
setzes Fuhrwerk in Betrieb setzt oder fährt , ehe die polizeiliche
Erlaubnis hierzu wieder erteilt ist;

d. wer ohne gütigen , für seine Person erteilten Fahrschein eine
Droschke fährt , wer seinen Fahrschein verleiht , veräussert , den
Fahrschein eines andern bei sich führt , oder wer sonstigen Miss¬
brauch mit einem Fahrschein treibt.

Geldbusse nicht unter 5 Mark tritt ein gegen Kutscher , welche sich Un¬
höflichkeit , unziemliches Betragen , Ueberforderungen oder ungerechtfertigte Fahr¬
verweigerungen gegen das Publikum zu Schulden kommen lassen oder den An¬
ordnungen der Exekutiv -Polizeibeamten nicht Folge leisten.

S 29. Entziehung der Konzession wird gegen solche Konzessionäre ver¬
fügt , welche die Bedingungen der ihnen erteilten Konzession nicht beachten
oder den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung wiederholt zuwider handeln
und ohne Erfolg amtlich verwarnt worden sind.

Wiesbaden , den 2 . December 1889
Der Polizei - Präsident:

v. Rheinbaben.

Droschken -Tarif.
Mit Zustimmung des Gemeinderats ist an Stelle des am 9. Novbr . 1878

bekannt gemachten der nachstehende Droschkentarif am 1. Januar 1890 in
Kraft getreten.

I. Tourfahrten.
Eine Tourfahrt ist nicht als unterbrochen anzusehen , wenn durch das

Ein - u *Anssteigen eines Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger als zwei
Minuten entsteht . Kutscher , welche bestellt werden, vom Halteplatz aus einen
Fahrgast vom Hause abzuholen , haben die Fahrt zum Abholen unentgeltlich
zu leisten und dabei dem Besteller auf dessen Wunsch die unentgeltliche Be¬
nutzung der Droschke zu gestatten . Müssen Kutscher am Hause länger als
5 Minuten warten , so haben sie fernerhin für jeden auch nur angefangenen
Zeitraum des Wartens von 5 Minuten 20 Pfg . zu beanspruchen.
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A. Fahrten innerhalb der Stadt und Landhäuser
und zwar bis zu folgenden Punkten:

a. im Nerothal bis zur Nerobergstrasse , ausschliesslich des letzteren
b . Kapellenstrasse bis einschl . der Häuser Nr. 44 bezw. 53 u. Emilienstr .,
c. Idsteinerweg bis zum Hause Nr . 4,
d. Sonnenbergerstrasse bis zum Hause Nr . 47,
e. Parkstrasse bis zur Weber ’schen Gärtnerei,
f. Bierstadterstrasse bis zu Büchers Felsenkeller,
g. Frankfurterstrasse bis zur Nassauer Bierhalle.
h. Mainzerstrasse bis zum Archiv,
i . Schlachthausstrasse bis zum Hause Nr . 1,

k . Biebricherstrasse bis zur Alexandrastrasse,
l. Schiersteinerweg bis zur diesseitigen Grenze des Exerzirplatzes,

m. Dotzheimerstrasse bis zum Hause Nr. 56,
n. Lahnstrasse bis zum Hause Nr . 3,
o. Aarstrasse bis zum Hause Nr . 15,
p. Walkmühlstrasse bis zur Baclimayerstrasse,
q. Platterstrasse bis zum Hause Nr . 52.

bei 1 bis 2 Personen . . .
bei 3 bis 4 Personen .

über diese Punkte hinaus bis zum Ende der zusammen¬
hängenden Häuser der vorgedachten tStrassen ein¬
schliesslich der Nerobergstrasse:

bei 1 bis 2 Personen . . . .
bei 3 bis 4 Personen.

Bei Fahrten aus den Eisenbahnhöfen 20 Pfg . mehr
(siehe Nr. IV).

Bei diesen Fahrten ist für das gewöhnliche kleine
Reisegepäck , bestehend in Hutschachtel , Reisesack,
Handkoffer und dergleichen im Gesammtgewicht von
nicht mehr als 10 Kgr . nichts zu entrichten . Für
jedes grössere Stück Gepäck oder für schwerer
wiegendes kleines Reisegepäck wird bezahlt : . . .

Das Warten beim Abholen von Fahrgästen zur
Tageszeit muss während der ersten 5 Minuten unent¬
geltlich geschehen, für jede weiteren , wenn auch nur
angefangenen 5 Minuten werden vergütet : . .

B. Fahrten ausserhalb der Stadt- und Landhäuser

Ein¬ Zwei¬
spänner spänner
M. Pf. M. Pf.
— 60 — 90
— 80 1 10

— 80 1 20
1 — 1 40

20 20

Hinfahrt1) Beau Lite,
2) Dietenmühle.
3) Adolfshöhe.
4) Hof Geisberg

5) Schlachthaus,
0) Neuer Friedhof,
7) Schiesshallen,
8) Walkmühle,
9) Griechische Kapelle,

10) Stickelmühle,
11) Neroberg,
12) Leichtweishöhle,
13) Rettungshaus,
14) Sonnenberg,
14a) Für Fahrton zwischen Wiesbaden und den zur Ge¬

markung Sonnenberg gehörigen , an der Sonnenberger¬
strasse belogenen Landhäusern bis in Höhe der Villa

— 20 — 20

1 — 1 40
— 80 1 20
1 20 1 60
2 — 2 50

— 80 1 20
2 _ 2 50
2 _ 2 50
1 50 2 —
1 70 2 —
2 — 2 50
2 40 o —
2 40 3 —
2 40 3 —
1 70 2 —
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Hinfahrt
Liebenburg einschliesslich der letzteren

15) Bierstadter Warte,
16) Bierstadt,
17) Fasanerie,
18) Clarenthal,
19) Dotzheim,
20) Rambach,
21) Erbenheim,
22) Biebrich,
23) Künstliche Fischzuchtanstalt,
24) Schierstein,

Bei den Fahrten Nr. 6
>/z Stunde gratis Warten , für

bis einschliesslich 24
die Rückfahrt wird die

25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

Hälfte bezahlt , jede weitere ' /t Stunde kostet

Niederwalluf

42)
43)

44)
45)
46)

47)

48)

49)

50)
51)

Nürnberger Hof.
Eltville.
Kellerskopf.

Bei diesen Fahrten ist ein l 1/, stiind . Aufenthalt
und die Rückfahrt einbegriffen . Jede weitere ' M
Stunde des Wartens kostet.
Castel.
Mainz in die Anlagen ausschliesslich Brückengeld . 10 —
Kiedrich . 11 —
Rauenthal . 12 —
Erbach . 10 —
Schlangenbad über Schierstein . 12 —
Schlangenbad über Biebrich . 12 50
Schlangenbad über Rauenthal und Schierstein . . . 12 80
Schlangenbad über Rauenthal und Biebrich . . . . 13 30
Schlangenbad über Rauenthal einschliesslich der Fahrt
auf die Aussicht bei Rauenthal und über Schierstein 13 —
Schlangenbad über Rauenthal einschliesslich der Fahrt
auf die Aussicht bei Rauenthal und über Biebrich . 13 50

ln den Fahrten Nr. 31 bis einschliesslich 41 ist
die Rückfahrt einbegriffen , Zeitdauer für einen halben
Tag . Die beiden Tageshälften scheiden sich Mittags
1 Uhr . Beträgt die Zeitdauer einen ganzen Tag , so
ist mehr zu zahlen.
Castel Hinfahrt.
Mainz, Hinfahrt bis in die Anlagen ausschliesslich
Brückengeld . .
Schlangenbad , Hinfahrt.
Langenscliwalbach , Hinfahrt.
Langenschwalbach , Hin- und Rückfahrt für den
ganzen Tag.
Langenschwalbach und zurück über Schlangenbad
für den ganzen Tag.
Langenschwalbach über Schlangenbad , Rauenthal
und Schierstein zurück für den ganzen Tag . . . .
Eppstein , durch das Lorsbacher Thal zurück für den
ganzen Tag.
iSppstein, Königstein und zurück für den ganzen Tag
Eppstein , Königstein , Falkenstein über Homburg v.
d. Höhe zurück , Zeitdauer 2 Tage.

Ein- Zwei-
spänner. spänner.
M. Pf. M. Pf.

1 40 1 70
2 40 3 —
2 40 3 —
2 40 3 —
2 40 3 —
2 40 3 40
2 40 3 40
2 40 3 40
2 80 3 80
3 — 4 50
3 50 4 50

— 30 — 50
6 — 9 —
7 — 9 —
6 90 9 —
6 90 9 —
7 70 10 20

12 — 15 -

— 30 — 50
8 — 10 —

13 —
13 70
13 70
12 —
14 —
14 80
15 50
16 30

16 —

16 80

11
Ol 3 —

6 —

6 80 9 —
9 — 12 —

10 20 13 70

15 — 18 50

16 — 20 —

18 — 22 —

18 — 24 —
25 - 32 —

40 — 50 —



Droschkentarif
545

Wiesbaden Droschkentarif

52) Hochheim, über Kastei u. zurück, t'. den ganzen Tag
53) Rüdesheim und zurück, für den ganzen Tag
54) Weilbach und zurück, für den ganzen Tag

C. Rund-Tourfahrten.
55) Griechische Kapelle über den Neroberg, durch das

Nerothal zurück . . ,
56) Griechische Kapelle über den Neroberg und die Leicht¬

weishöhle zurück .
57) Neroberg über die Leichtweishöhle und zurück . .
58) Leichtweishöhle über den Neroberg und zurück
59) Leichtweishöhle über die Trauereiche zurück .
60) Griechische Kapelle, Neroberg über die Kanzelbuche

und Leichtweishöhle zurück.
61) Leichtweishöhle über die Platterstrasse, Adamsthal

und Fasanerie zurück .
62) Leichtweishöhle über die Herreneichen und Platter¬

strasse zurück .
63) Nerothal durch den Wolkenbruch über die Walk¬

mühle und zurück .
64) Sonnenberg über Hambach und Bierstadt zurück . .
65) Bierstadt, Igstadt über Nordenstadt und Erbenheim

zurück .
66) Erbenheim, über den Hessler und zurück durch das

Mühlthal.
67) Erbenheim über Kastei und Biebrich zurück . . .
68) Biebrich über Schierstein zurück.
69) Fasanerie über Adamsthal zurück.
70) Holzhackerhäuschen, künstliche Fischzucht-Anstalt

und zurück .
tl ) Alte Schwalbacher Chaussee über Fasanerie und neue

Sehwalbacher Chaussee zurück.
Bei den Fahrten von Nr. 55 bis einschliesslich 71

ist 12 Stunde Aufenthalt einbegriffen. Jede weitere
'n  Stunde kostet . .

72) Chausseehaus über die Fasanerie und zurück . . .
73) Rotekreuz über den Rumpelskeller zurück . . . .
74) Nürnberger Hof u. zurück über Frauenstein, Schierstein
75) Nürnberger Hof und zurück über Frauenstein, Schier¬

stein und Biebrich.
76) Platte und zurück über den Neroberg . . . . . .
77) Platte und zurück über die Leichtweishöhle . . . .
78) Platte und zurück über Sonnenberg.
79) Platte und zurück über die griechische Kapelle
80) Platte und zurück über das Holzhackerhäuschen . .
81) Platte und zurück über die künstl. Fischzuchtanstalt

und das Holzhackerhäuschen.
82) Griechische Kapelle, Neroberg, Leichtweishöhle, von

da zur Platte und zurück.
83) GriechischeKapelle, Neroberg, Leichtweishöhle, Platte,

zurück über die künstliche Fischzuchtanstalt . . .
84) Platte, Neuhof und zurück über Wehen u. Hahn . .
85) Sonnenberg, Rainbach, Naurod und zurück über

Auringen und Kloppenheim.
Bei den Fahrten Nr. 72 bis einschliesslich 85 ist

1'Vs ständiger Aufenthalt einbegriffen. Jede weitere
*/*  Stunde Warten kostet . .

Ein¬ Zwei¬
spänner. spänner.
M. Pf. M. Pf.

15 — 18 —
20 — 25 —
18 — 24 —

4 20 5 10

6 —
4 — 5 10
4 50 6 —
4 50 6 —

4 50 6 —

6 — 7 —

5 — 6 —

4 20
5 — 6 —

8 — 10 —

6 —
6 90 9 —
5 — 6 —
5 — 6 —

5 — 6 20

4 50 6 —

— 30 — 50
6 90 10 20
9 — 12 —
9 — 10 70

11 50
7 70 10 20
7 70 10 20
7 70 10 20
7 70 10 20
9 — 12 —

10 50 14 —

9 40 12 —

12 — 15 —
13 — 16 —

9 — 12 —

— 30 — 50
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Ein- Zwei¬
spänner . spänner.
Mk. Pf . Mk. Pf.

Einspänner sind nicht verpflichtet , die Fahrten
unter Nr. 27, sowie von Nr . 36 bis einschliesslich 41,
von Nr. 44 bis einschliesslich 54 und von Nr. 72 bis
einschliesslich 85 anzunehmen.

Fahrten , welche, die Rückkehr nach Wiesbaden
eingerechnet , längere Zeit in Anspruch nehmen als
2 Stunden , brauchen die Kutscher vom 1. Oktober
bis einschliesslich 31. März nur bis 3 Uhr nachm .,
vom 1. April bis einschliesslich 30. September nur bis
5 Uhr nachm , anzunehmen ; auch brauchen sie über¬
haupt keine Fahrten anzunehmen , deren Zeitdauer
sie über 11 Uhr abends in Anspruch nehmen muss.
Dauert eine Fahrt länger als bis 11 Uhr abends, so
wird für jede vollendete halbe Stunde mehr bezahlt — 50 — 75

Bei Fahrten nach Plätzen , welche vorstehend nicht
speziell verzeichnet sind, wird , falls eine Vereinbarung
des Fahrgastes mit dem Droschkenkutscher nicht
stattgefunden hat , der Tarif für die Zeitfahrten zu
Grunde gelegt.

II. Zeitfahrten.
a. Für eine Fahrt innerhalb der unter Nr . IA für Tour-

falirten angegebenen Grenzen ohne Unterschied der
Personenzahl per Stunde . 2 — 3 —

b. Für eine Fahrt ausserhalb der für Tourfahrten IA
angegebenen Grenzen , ohne Unterschied der Personen¬
zahl per Stunde . 2 80 4 —
Die Taxe ist von ]/4 za  V 4 Stunde zu berechnen . Jede angefangene

' 14 Stunde wird für voll gerechnet.
III. Für Fahrten während der Nachtzeit , soweit dieselben auf den Warte¬

plätzen und Strassen zu sofortiger Ausführung übernommen werden, ist der
doppelte Fahrpreis zu entrichten.

Als Nachtstunden werden betrachtet:
a. In der Zeit vom 1. April bis einschliesslich 30. September : die Stunden

von 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.
b. In der Zeit vom 1. Oktober bis einschliesslich 31. März : die Stunden

von 11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens.
Bei Droschken , welche für die Nachtzeit bestellt werden , ist der drei¬

fache , jedoch wenn es sich um eine Droschkenfahrt nach den Frühzügen
der Eisenbahnen handelt , nur der doppelte tarifmässige Tagesfahrpreis zu
entrichten.

Das Warten beim Abholen von Fahrgästen während der Nachtzeit muss
für die erste Viertelstunde ohne jedes Entgelt geschehen ; für jede weitere
angefangene bezw. vollendete Viertelstunde werden 50 Pfg . für Einspänner
und 75 Pfg - für Zweispänner vergütet.

IV. Fahrten aus und nach den Eisenbahnhöfen. Für die Fahrten aus
den Eisenbahnhöfen ist während der Tageszeit zu den ad I und II genannten
Sätzen ein Zuschlag von 20 Pfg . zu zahlen . Für die Fahrten aus und nach
den Eisenbahnhöfen während der ad III angegebenen Nachtzeit ist der doppelte
ad I und II festgesetzte Tagesfährpreis zu berechnen.

V. Der zum Abholen aus dem Theater bestellte Droschkenkutscher kann
den ad III genannten doppelten Fahrpreis nie verlangen , dagegen müssen ihm
für das Warten 50 Pfg . besonders gezahlt werden.

VI. Die Führer der sogenannten Damen-Phaetons (Ponnyfuhrwerke ) sind
berechtigt , bei Zeitfahrten ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VII . Bei Fahrten ausserhalb der Stadt ist das kleine Handgepäck , wie
34
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Handkoffer , Hutschachtel und Reisesack frei . Dagegen ist für jedes grössere
btuck Gepäck oO Pfg . ohne Rücksicht auf die Entfernung zu entrichten

VIH Den Droschkenkutschern ist es untersagt , Trinkgelder zu verlangen.
FV lesbaden , den 17. April 1891 . 8

Königliche Polizei - Direktion.

Auszug aus der Verordnung vom 16. März 1889, betreffend
den Betrieb der Pferdeeisenbahn.

Pflichten des Betriebs-Personals.
A . Gemeinsam e.

8 1 i . Ihr Betragen gegen das Publikum muss höflich und bescheiden sein.

dass sein WagTn ? g 6 n f ü h r 6 r s ' § 19‘ Der  Wagenführer hat dafür zu sorgen,
a ) die planmässigen Abfahrtszeiten inne hält;
b ) an den vorgeschriebenen Haltestellen hält;
c) während der Dunkelheit vollständig erleuchtet ist;

oo w.ährend  der Fahrstunden im Innern reinlich gehalten wird.
, f , Ausser solchen Personen , welche betrunken sind oder die Mit-

fahrenden durch abstossende Krankheitserscheinungen oder unreinliches Aeussere
belästigen würden , darf der Wagenführer Niemanden die Mitfahrt verweigern.
Dagegen darf er weder mehr als die bestimniungsmässige Personenzahl (8 5)
zulassen , noch die Mitnahme von Hunden oder solchen Handgepäcks gestatten
welches durch seinen Umfang , üblen Geruch oder seine schmutzige Beschaffen-
5 “ . del}Jahrgasten lästig werden könnte . Ebensowenig darf er gestatten,
dass weibliche Personen die Deckplätze einnehmen.
. , ,§ , De,r  Wagenführer muss und darf nur — abgesehen von etwa ein-
tretenden \ erkehrshmdernissen — an den von der Polizeibehörde ein für allemal
bestimmten Halteplatzen halten lassen etc . etc.

. Pf *. Z!,iIdlen . zum  Weiterfahren darf der Wagenführer im Falle des
d,u Wt - nlC l dher geben , als bis der Einsteigende Platz genommen , bezw.der Aussteigende die L,rde erreicht hat.

Den Fahrgästen , namentlich Kindern , weiblichen , alten und schwächlichen
Personen hat er beim Ein - und Aussteigen behilflich zu sein.
, -f ® ■ ' P nP r k.eine,m Vorwände darf der Wagenführer höhere , als die
tarifmassigen Fahrpreise fordern.
ss ! i 3 ao De; Wagenführer hat auf die Beobachtung der Vorschriften der
achtet öh 32  v S i U -‘i Se m  ha ; t ™ ; Fahrgäste , welche , seiner Weisung unge-

diesen Forschriften zuwiderhandeln , oder die Mitfahrenden durch Roh¬
heiten odei Unanständigkeiten belästigen , aus dem Wagen zu entfernen und
zu nehmen 5611̂ 6 11Ötlg6nfalls die  Mitwirkung der Polizeibeamten in Anspruch

der T iL 2 W SA 0r w nMh 4 em  F ntl '?f en des  Wagens auf den Endpunkten
Kl- v Wagenführer denselben genau zu durchsuchen undzurück-

fuf 1deebPstenf ek  h dien  o-6treffend r Fahrgästen , wenn solche noch anwesend,,
aut der Stelle zu beliandigen , andernfalls aber sorgsam aufzubewahren und
nflichtet n ista^len a<F-S ent M°rgen -dr , Unterneh “i er z« übergeben , welcher ver-

Bestimmungen für die Fahrgäste.
§ 31 Das Tabakraucheil ist nur auf den Aussenulätzen srestatfet T.är

mendes und sonstiges , die Mitfahrenden belästigendes Äfti?
uersonak “ fD ^ W 1016!? Anordnungen des in Uniform befindlichen Betriebs-” *•“ d» - -

§ 32 . Das tarifmässige Fahrgeld ist während der Fahrt zu entrichten.
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Bestimmungen für das Publikum.
a.  Beschränkungen des Strassen Verkehrs , welche durch

■den  Betrieb der Pferdebahn für die Langgasse erforderlch
w erden.

§ 33 . Das Befahren der Langgasse mit Volocipeden ist verboten.
§ 34 . Das durch § 5 der Strassenpolizei -Verordnung gestattete Befahren

•der Trottoirs mit Kinderwagen wird für die Langgasse untersagt.
§ 35 . Mehrere zusammengehende Personen dürfen in keinem Falle das

Trottoir in ganzer Breite einnehmen , sondern müssen stets so gehen , dass
ihnen begegnende und sie überholende Personen nicht genötigt sind vom Trot¬
toir auf die Fahrbahn äuszuweichen.

Bei Uebertretung dieses Verbots ist ein jeder der Zusammengehenden
strafbar.

§ 39 . Beim Ertönen der Bahnsignale (§ 11 und 28) hat das Publikum
sieh überall von der Bahn zu entfernen . Reiter , Fuhrwerke und Viehtransporte
müssen dem entgegenkommenden Bahnwagen vollständig und so zeitig aus-
weichen , dass die Fahrt desselben nicht gefährdet oder aufgehalten wird.

Ebenso hat das in derselben Richtung wie der Bahnwagen fahrende
Fuhrwerk auf das Signal des Kutschers das Bahngeleise sofort zu verlassen
•und bei Seite zu fahren . Soweit die Bahn auf der Mitte der Strasse liegt,
habefti Reiter , Fuhrwerke und Viehtransporte sich stets rechts zu halten.

§ 40 . Das Nachahmen der Signale der Pferdebahn ist verboten . Mut¬
willige oder fahrlässige Störung oder Gefährdung des Bahnbetriebs ist strafbar.

Wiesbaden , den 16. März 1889.
Der Polizei -Präsident.

Auszug aus der Verordnung vom 16. September 1889 , betr.
■die Dampf-Strassen -Bahn zwischen Wiesbaden und Biebrich.

Pflichten des Betriebs -Personals.

A . Gemeinsame.
§ 25. Das Betriebspersonal hat im Dienste die vorgeschriebene Dienst¬

kleidung zu tragen.
Das Betragen des Betriebspersonals gegen das Publikum muss höflich

und bescheiden sein . Unbeschadet dieser allgemeinen Verpflichtung hat das
Betriebspersonal anderseits mit Ernst und Strenge darauf zu halten , dass die
in dieser Verordnung über das Verhalten der Fahrgäste und des Publikums
gegebenen Vorschriften befolgt werden . Seinen nach dieser Richtung an die
Fahrgäste und das Publikum erlassenen Anweisungen hat das Betriebspersonal
nachdrücklichst Geltung zu verschaffen . Das Tabakrauchen während der Aus¬
übung des Dienstes ist untersagt.

B . Pflichten des Schaffners.
§ 40 . Der Schaffner ist für den reinlichen Zustand seines Wagens

nebst allem Zubehör zunächst verantwortlich und hat sich davon vor jeder
Fahrt Gewissheit zu verschaffen . Bei Dunkelheit hat er für die gehörige
Beleuchtung seines Wagens sowohl im Innern als nach aussen Sorge zu
tragen . (§ 7b .)

§ 41 . Die Schaffner dürfen in keiner Abteilung ihres Wagens mehr
Fahrgäste dulden , als Steh - bezw . Sitzplätze in derselben vorhanden sind
(§ 8 Absatz 3).

Ebensowenig dürfen sie vorbehaltlich der in den §§ 56 und 58 zuge¬
lassenen Ausnahmen dulden , dass Fahrgäste sich im Innern eines Wagens auf¬
stellen oder im Innern eines geschlossenen Wagens rauchen.

§ 42 . Der Schaffner hat seinen Plat ^ auf der hinteren Plattform des
Wagens und darf denselben nur zum Zweck anderer Dienstverrichtungen , als
Einsammeln des Fahrgeldes u . s. w . verlassen.

34*
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Ist ein Wagen von zwei Schaffnern begleitet (§ 18) , so hat der eine
seinen Platz auf der hinteren , der andere auf der vorderen Plattform.

§ 43 . Die Schaffner haben dafür zu sorgen , dass das Besteigen und
Verlassen der Wagen Seitens der Fahrgäste nur von der hinteren Plattform
aus erfolgt . Die vordere Plattform darf zum Ein - und Austritt von Fahr¬
gästen nur dann geöffnet werden , wenn sich auf derselben ein zweiter Schaffner
(§ 42) befindet.

§ 44 . Die Schaffner haben streng darauf zu halten , dass die Vorder-
bezw . Mittelthüren , und dass auf Verlangen auch nur eines Mitreisenden die
Fenster auf der Windseite geschlossen werden.

§ 45 . Der Schaffner darf , während der Zug in Bewegung ist , keine
Passagire ein - oder aussteigen lassen.

Ist trotzdem ein Passagir eingestiegen , so hat der Schaffner behufs
Anzeige bei der Polizei die Persönlichkeit festzustellen und den Passagir auf
der nächsten Haltestelle aus dem Zuge zu entfernen.

§ 46 . Der Schaffner hat während der Fahrt für die Aufrechterhaltung
der Buhe und Ordnung in seinem Wagen zu sorgen.

Trunkene Personen , ferner solche , welche durch Krankheiten oder
äussere Leiden und Gebrechen oder durch Unreinlichkeit Anstoss erregen,
sind nicht aufzunehmen , und , wenn sie aufgenommen sind , auf der nächsten
Haltestelle von der Weiterfahrt auszuscliliessen.

Die Mitnahme von Hunden und anderen Thieren , sowie die Mitnahme
von Gepäckstücken , welche durch Umfang , üblen Geruch , oder Unsauberkeit
die Fahrgäste belästigen , ist auf den Personenwagen nicht gestattet . Die
Mitnahme von Schoosshunden ist gestattet , wenn keiner der Fahrgäste Wider¬
spruch erhebt.

§ 47 . Fahrgäste , welche den Weisungen des Schaffners zuwiderhandeln
oder die Mitfahrenden durch rohes und unanständiges Benehmen belästigen,
sind von dem Schaffner , nötigenfalls unter Mitwirkung der polizeilichen Organe,
aus dem Wagen zu entfernen.

8 48 . Sofort nach dem Eintreffen des Wagens auf dem Endpunkte der
Linie hat der Schaffner denselben genau zu durchsuchen und zurückgebliebene
Effecten den betreffenden Fahrgästen , wenn solche noch anwesend sind , so¬
fort auszuhändigen , oder , sofern dies nicht mehr thunlich , sorgsam zu ver¬
wahren , und spätestens nach beendetem Dienst auf dem Bureau des Unter¬
nehmers abzuliefern.

Bestimmungen für die Fahrgäste und das übrige Publikum.
§ 52 . Den auf Grund dieser Verordnung ergehenden Weisungen des

Dienstpersonals der Dampfstrassenbahn -Gesellschaft muss von Jedermann Folge
geleistet werden.

8 53 . Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen,
sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör , das Auflegen von Steinen , Holz und
sonstigen Gegenständen auf dem Bahnkörper , das Abladen von dergleichen
Gegenständen auf dem Fahrgeleise oder näher als l x/a Meter von demselben
und das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse , ebenso die Erregung falschen
Alarms , die Nachahmung von Signalen , die Verstellung und Versperrung von
Ausweichevorrichtungen , sowie überhaupt die Vornahme irgend welcher den
Betrieb störenden Handlungen sind verboten.

§ 54 . Bei dem Ertönen der Glockensignale haben Fussgänger , Beiter
und die Führer von Fuhrwerken unverzüglich die Fahrbahn für den Betrieb
der Strassenbahn frei zu machen . Beiter und Fuhrwerke haben den Strassen-
bahnwagen soweit Baum zu geben , dass weder dieselben in der Fahrt , noch
das dieselben benutzende Publikum an dem Ein - und Aussteigen behindert
oder gefährdet werden . Schweres Fuhrwerk darf die Bahn , sobald und soweit
der Fahrdamm neben derselben frei ist , überhaupt nicht berühren.

§ 55 . Es ist verboten , Fuhrwerke ohne Aufsicht auf dem Geleise der
Bahn oder unmittelbar neben demselben stehen zu lassen.

Ferner ist es untersagt , sich auf dem Geleise der Bahn aufzustellen , das
Bahngeleis kurz vor dem in Bewegung befindlichen Zuge zu überschreiten , die
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Trittbretter eines in Bewegung befindlichen Zuges zu besteigen , oder sich am
hinteren Ende eines solchen Zuges anzuhalten.

§ 56. Das Aufsteigen auf einen vom Schaffner als besetzt bezeichneten
Wagen ist verboten.

Es ist den Fahrgästen untersagt , sich in den Mittelgängen eines Straßen¬
bahnwagens aufzustellen . Ausnahmen sind nur im Falle eines Gewitters,
Platzregens oder Hagelwetters oder bei der letzten Abendfahrt mit Genehmigung
des Schaffners oder des sonst mit der Beaufsichtigung des Wagens beauftragten
Beamten zulässig . Jedem Fahrgast , welchem hiernach die Annahme oder
Weiterfahrt verweigert wird , oder welcher einen als* „besetzt “ bezeichneten
Wagen bestiegen hat , hat den Wagen sofort , bezw. wenn der Wagen in Be¬
wegung ist , nach dem Anhalten desselben zu verlassen.

§ 57. Wer die Strassenbalin benutzt , ist verpflichtet , sofort beim Em¬
steigen oder sobald der dazu angestellte Beamte es fordert , das tarifmässige
Fahrgeld gegen Empfangnahme des Fahrscheines zu entrichten . Letzterer ist
zur Vermeidung wiederholter Bezahlung bis zum Verlassen des Wagens auf¬
zubewahren und dem Kontrolleur oder Schaffner auf deren Verlangen vorzuzeigen.

§ 58. Das Tabakrauchen ist nur auf den Aussonplätzen , im offenen
Wagen und etwa hierfür eingeräumten Wagenabteilungen gestattet.

§ 59. Feuergefährliche Gegenstände oder Gepäckstücke , welche Flüssig¬
keiten und andere Substanzen enthalten , die auf irgend eine Weise Schaden
verursachen können , insbesondere geladene Gewehre, Schiesspulver , leicht ent¬
zündbare Präparate und andere Sachen gleicher Eigenschaft , dürfen nicht in
den Wagen mitgenommen werden.

Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden Personen ist jedoch die
Mitführung von Handmunition gestattet . Der Lauf eines mitgeführten Gewehres
muss nach oben gehalten werden.

Strafbestimmungen.
§ 62. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden , soweit nicht

nach sonstigen Gesetzesbestimmungen , insbesondere nach . § 366 Nr. 10 des
Roichsstrafgesetzbuches , eine höhere Strafe verwirkt ist , mit Geldstrafe bis zu
30 Mark oder mit entsprechender Haft geahndet.

Wiesbaden,  den 16. September 1889.
Der Kgl . Regierungs -Präsident:

v. Wurmb.
■ - -- - »

Verordnung vom 12. November 1888, betreffend die
Nerobergbahn.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Sept.
1867 über die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landesteilen und der
M 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
3Ö. Juli 1883 wird nach erfolgter Zustimmung des Gemeindevorstandes nach¬
stehende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. Das Betreten des Bahnkörpers der Nerobergbahn , einschliesslich der
dazu gehörenden Böschungen , Dämme, Gräben und sonstigen Anlagen ist dem
Publikum untersagt.

§ 2. Absperrungsvorrichtungen oder Einfriedigungen dürfen nicht eigen¬
mächtig geöffnet, überschritten oder bestiegen werden.

Auch ist es verboten , auf dieselben etwas zu legen oder zu hängen , sich
gegen dieselben zu lehnen oder auf sie zu stützen.

§ 3. Es ist ferner untersagt , auf den Bahnkörper oder in der Nähe
desselben Gegenstände irgend welcher Art niederzulegen . Ausgenommen sind
die zur Ausführung von Herstellungsarbeiten an der Bahn zu verwendenden
Materialien und Geräte , doch müssen dieselben alsdann so gelagert werden,
dass der Bahnbetrieb keine Störung erleiden kann.

§ 4. Das Besteigen eines von dem Wagenführer als besetzt bezeichneten
oder eines in Bewegung befindlichen Wagens , ferner das eigenmächtige Oeffnen
der Türverschlüsse während der Fahrt ist verboten.
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§ 5. Den Anweisungen der in Uniform befindlichen Beamten der Bahn
soweit sie sich auf den Bahnbetrieb und den Verkehr des Publikums beziehen’
muss von Jedermann unweigerlich Folge geleistet werden r

§ 6 Zuwiderhandlungen gegen obige Vorschriften werden, soweit nicht
nach sons rgen Verordnungen oder Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist

t Oeldsti afe bis zu neun Mark oder entsprechender Haft geahndet.Wiesbaden , den 12. November 1888.
_ _ Der Polizei -Präsident.

Auszug aus der Strassenpolizei -Yerordnung vom 10. Juli 1876.
Reinigen und Giessen der Strassen.

, § J 9' V°rjedem Grundstück muss jeden Tag (mit Ausnahme der Sonn-.
und Festtage ) spätestens bis 9 Uhr vormittags (an den Sonn- und Festtagen
vorhergehenden Tagen von 3 Uhr nachmittags an) das Trottoir und die den¬
selben entlang laufenden oder dasselbe kreuzenden Gassen gründlich gereimt
werden, desgleichen die Fahrbahn bis zur Mitte der Stras e soweft deren
Reinigung nicht von der Stadt besorgt wird . ' aeieu
oder K̂ hrichts kfn Te qT ^ ^ assenreinigung sich ergebenden Schlammesoaer ivenrichts m die Strassen -Kanäle ist verboten
Mitte der £ ,°l kener  Sterling sind die Trottoirs , sowie die Fahrbahn bis zur
Mitte der Stiasse vor der Reinigung gehörig mit Wasser zu begiessen

s öi rv er . dl f V ®' Pf llcht ung , zu reinigen , hat.
liegen ob/' ^ ^ §§ 47’ 79 Und 80 ^estgesestzten Verpflichtungen

a) dem Eigentümer des Grundstückes,
i ) bei Grundstücken , welche Korporationen , Kuratelen , Tutelen an-
cl fn ^ eTkdl ™V?rsteher der  Korporation , dem Kurator oder Tutor.

ein an/ ?!1 ’p ln ^oKKen von den sub a- b genannten Personen
ein auf dem Grundstücke (in dem Hause) wohnender Verwalter
ordnungsmassig bestellt worden ist und der Letztere der Polizei-
der ek erwaftMenÜber’ "°lno  Verpflichtung schriftlich anerkannt hati

d) bei Kaiserlichen , Königlichen , oder städtischen Grundstücken : demVerwalter , Mieter oder Nutzmieter.
Wiesbaden , «den 10. Juli 1876.

Der Königliche Polizei -Direktor-

Bekanntmachung vom 23. November 1888 , die Reinigung der
Trottoirs von Schnee und Eis betreffend.

Folgendes bekami^ gemlchtf ^ ^ ^ ^rassenpolizei -Verordnung wird

Trottoirsri zuh eftferneT 8°Weit als irSend thunlich - «“fort von dem
B“ « “tretender Glätte müssen die Trottoirs mit Asche, Sand oder ähn

forderu/ / bedarf 156 DTstre^ 6" ’ ^ einer Polizeilichen Auf-lomerung bedarf Das Streuen muss wahrend der Stunden von 8 Uhr morgens
h U v l'H df 80 ' 'tt erfolgen, als es erforderlich ist , um die Glätte Tedes

„rf . ” “ b« „„d Seta . ew. Mer re" „
Wiesbaden , den 23. November 1888.

Der Polizei -Präsident.
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Verordnung vom 14. Januar 1880 , die Reinigung der

Trottoirs betreffend.
Auf Grund der §§ 5 und 6 dos Gesetzes über die Polizei Verwaltung in

den neu erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867 wird hiermit nach
Beratung mit dem Gemeindevorstand verordnet , was folgt:

Bei der in § 80 der Strassenpolizei -Vei-Ordnung vom 10. Juli 18 ib  vor¬
gesehenen Reinigung der Trottoirs dürfen dieselben nicht zerstört oder be¬
schädigt werden.

Zu diesem Behufe dürfen Trottoirs von Asphalt , Cement, Mettlacher
Platten etc nicht mit Spitzhacken , Aexten , Beilen und ähnlichen das Trottoir
beschädigenden Arbeitsgerätschaften gereinigt werden.

Wiesbaden , den 16. Januar 1880.
Der Königliche Polizei -Director.

Polizei -Verordnung
über die öffentlichen Tanz - und sonstigen Lustbarkeiten , Musik-Aufführungen , Schau¬
stellungen und dergl ., bei welchen ein höheres Interesse der Kunst und Wissen¬

schaft nicht obwaltet.
Auf Grund der §§ 6, 12 und 13 der Allerhöchsten Verordnung über die

Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867
iGes -S 8 1529) und des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesver¬
waltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-S. S. 195) wird mit Zustimmung des Bezirks-
Ausschusses für den Umfang des Regierungs -Bezirks Wiesbaden folgende
Polizei -Verordnung erlassen:

I. Besondere Bestimmungen.
A. Tanzlustbarkeiten.

8 1 Wer eine öffentliche Tanzlustbarkeit (Ball, Maskenfest u. s. w.)
veranstalten will, bedarf hierzu einer schriftlichen Erlaubnis der Ortspolizeibe-
hörde . Die Erlaubnis ist mindestens 48 Stunden vor Beginn der Tanzlustbar-
keit bei der Ortspolizeibehörde nachzusuchen , widrigenfalls dieselbe schon wegen
Fristversäumnis versagt werden kann.

§ 2. Jede von Vereinen oder Gesellschaften veranstaltete lanziustbar-
keit ist im Sinne dieser Polizei -Verordnung eine öffentliche, wenn

a) die Abhaltung von Lustbarkeiten ausserhalb d. Zwecke derselben liegt , oder
b) der Verein bezw. die Gesellschaft lediglich oder hauptsächlich zur Vor-

anstaltung eben dieser Tanzlustbarkeit gebildet ist , oder
c) in den Tanzräumen , bezw. an den Eingängen oder in der Nahe derselben

Eintritts - bezw. Tanzgeld erhoben wird.

B. Sonstige Lustbarkeiten und Darbietungen.
8 3. Wer Instrumental -Musikaufführungen , Singspiele , Gesangs- und

declamatotriche Vorträge , Schaustellungen , theatralische Vorstellungen oder
sonstige Lustbarkeiten , bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissen¬
schaft nicht obwaltet , in Wirtschaften oder sonstigen Räumen, von Haus zu
Haus , auf Strassen , Plätzen oder an anderen Orten öffentlich darbieten will,
hat dies der Ortspolizeibehörde anzuzeigen . Die Anzeige muss, mit Ausnahme
bei Instrumental -Musikaufführungen , unter Beifügung der eigenen und der Le¬
gitimationspapiere der sonstigen ausübenden Personen mit Wohnungsangabe,
sowie der zum Vortrage bestimmten Texte bezw. Beschreibungen der beabsich-
sigten Schaustellungen und Lustbarkeiten mindestens 18 Stunden vor Beginn
der Veranstaltungen schriftlich erfolgen . ,

Bei Instrumental -Musik-Aufführungen genügt vorherige mündliche Anzeige
mit Angabe des Programms . „ , . .

Die Ortspolizeibehörde erteilt hierauf eine Bescheinigung bezw. einen
Erlaubnisschein in besonderer Ausfertigung oder in Form eines \ ermerks aut
den Vorlagen.
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8 4- Bel  Wiederholungen der in § 3 bezeichnten Veranstaltungen inner¬
halb desselben Ortspolizeibezirks ist eine nochmalige Anzeige nicht erforderlich
sofern dabei die vorgeschriebene Bescheinigung bezw. der Erlaubnisschein vor¬
gezeigt werden kann und eine Abweichung von dem Inhalte nicht stattfindet.
Erstrecken sich die Wiederholungen jedoch über ein Kalenderjahr hinaus , so
ist im Januar jeden weiteren Jahres eine neue Anzeige zu erstatten.

§ 5. Personen unter 14 Jahren dürfen an den in § 3 aufgeführten Lust¬
barkeiten und Darbietungen keinen thätigen Antheil nehmen.

II. Gemeinsame Bestimmungen für die unter I. A. und B. bezeichneten
Lustbarkeiten und Schaustellungen.

§ 6. Im Falle , dass sittenpolizeiliche oder sonstige polizeiliche Bedenken
obwalten , ist die Ortspolizeibehörde befugt , — unbeschadet der Vorschriften
■m § 33a der Reichsgewerbeordnung — durch schriftliche Verfügung die Er¬
laubnis zu den in §§ 1 bis 2 bezeichneten Tanzlustbarkeiten ganz oder teil¬
weise zu verweigern , oder die sämtlichen in §§ 1 bis 3 benannten Veranstal¬
tungen an Bedingungen zu knüpfen.

§ Instrumental -musikalische Vorträge dürfen nicht vor 8 Uhr morgens,
die übrigen Lustbarkeiten und Schaustellungen nicht vor 5 Uhr Nachmittags
beginnen und müssen um 11 Uhr abends beendigt sein, sofern nicht von der
(Irtspolizeibehörde in dem Erlaubnisscheine bezw. in der Bescheinigung (§§ 1 bis 3)
ein anderer Zeitpunkt für Beginn und Schluss festgesetzt ist.

Die für jugendliche Personen unter 16 Jahren bestimmten Veranstaltungen
dürfen nicht vor 3 Uhr Nachmittags beginnen und müssen spätestens um 9 Uhr
Abends beendigt sein.

, § 8. Die \  eranstalter und Leiter der in §§ 1 bis 3 bezeichneten Be¬
lustigungen und Darbietungen , oder wenn diese nicht anwesend sind, die aus-
'! ’̂t'n4on  Personen , sowie die Inhaber der Veranstaltuugsräumlichkeiten sind
dafür verantwortlich , dass Personen unter 16 Jahren nur in Begleitung ihrer
Eltern , \ ormiinder oder Lehrmeister zu den Veranstaltungen und den von den
Teilnehmern bezw. Besuchern benutzten Räumen zugelassen werden.

Oie Vorschriften im vorstehenden Absätze finden keine Anwendung , wenn
die Lustbarkeiten und Schaustellungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen
veranstaltet werden . Von der Begleitung kann die Ortspolizeibehörde bei Ver¬
anstaltungen , welche für den Besuch jugendlicher Personen besonders eingerichtet
sind, allgemein entbinden.

Eine derartige ausnahmsweise Erlaubnis ist schriftlich und für jede Ver¬
anstaltung besonders zu erteilen.

§ 9. Die Veranstalter und Leiter der in §§ 1 bis 3 benannten Belus-
tigungen und Darbietungen , oder wenn diese nicht anwesend sind , die aus¬
übenden Personen sind für die Befolgung des Inhalts der polizeilichen Erlaub¬
nisscheine und Bescheinigungen verantwortlich und haben dieselben während
der Ausführungen gegenwärtig zu halten , auch den Inhabern der Veranstal¬
tungsräume , sowie den Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 10. Niemand darf in seinen Wirtschafts - oder sonstigen Räumen
(Gärten , Höfen etc .)

a) die Veranstaltung der unter §§ 1 bis 3 fallenden Lustbarkeiten und
Darbietungen zulassen, deren Veranstalter die vorgeschriebene Erlaubnis
bezw. Bescheinigung nicht besitzen , oder

b) Zuwiderhandlungen gegen den Inhalt der Erlaubnisscheine oder Be¬
scheinigungen dulden.
§ 11. \ erstösse gegen die Vorschriften dieser Polizei Verordnung werden

— unbeschadet der Befugnis der Ortspolizeibehörde nach Nassgabe der Be-
stimmungen in § 6 die Veranstaltungen zu verhindern und aufzuheben — mit
Geldstrafen bis zum Betrage von 60 Mark, eventuell mit Haft geahndet , sofern
nicht schon nach gesetzlichen Bestimmungen eine Strafe angedroht ist.

8.1,2- Alle dieser Polizei -Verordnung entgegenstehenden Vorschriften , —
namentlich die Polizei -Verordnungen:

a) vom 19. November 1871 (Amtsblatt für Frankfurt a. M. 8. 329),
b) vom 3. Mai 1872 (Amtsblatt der Regierung zu Cassel S. 103),
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c) vom 1. August 1887 (Amtsblatt für Frankfurt a. M. S. 369),
d) die Worte in § 1 der Polizei -Verordnung vom 27. Februar 1878 (Amts¬

blatt für Frankfurt a. M. 8. 52) : „oder dass dergleichen jugendlichen
Personen an gewerbsmässigen Gesangs-, Musik-, theatralischen oder gym¬
nastischen Productionen , denen ein höheres Kunstinteresse nicht bei¬
wohnt , thätigen Anteil nehmen “ und

e) die §§ 16 bis 23 der Polizei-Verordnung vom 8. August 1890 (Amtsblatt
für Frankfurt a. M. S. 334)

werden aufgehoben.
Unberührt bleiben die Regulative , betreffend die Erhebung von Abgaben

für öffentliche Lustbarkeiten , die Vorschriften der Artikel 215 und 216 des
Grossherzoglich Hessischen Polizei - Strafgesetzbuches vom 30. Oktober 1855
(Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 8. 449) die Bestimmungen über den
Besuch der Wirtshäuser seitens schulpflichtiger Kinder und die Vorschriften
über die Feier der Sonn- und Festtage etc.

Zusätzlich zu den letzteren wird für den Stadt - und Landkreis Frank¬
furt a. M. bestimmt , dass in der Charwoche öffentliche Tanzlustbarkeiten und
am Charfreitage , sowie in den einzelnen Gemeinden an den dort geltenden
Buss- und Bettagen die in § 3 bezeichneten Veranstaltungen nicht stattfindendürfen.

Wiesbaden den 1. August 1891.
Der Königliche Regierungspräsident.

I . V. : Heinsius.

Regulativ für die Erhebung von Abgaben für öffentliche
Lustbarkeiten  im Gemeindebezirk der Stadt Wiesbaden

(siehe Seite 568.)

Kaminfeger -Tarif vom 1. April 1875.
Auf Grund des § 77 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (Bundes¬

gesetzblatt Seite 245) werden für die Schornsteinfeger des Polizeibezirks der
Stadtgemeinde Wiesbaden in Uebereinstiminung mit der Gemeindebehörde unter
Aufhebung des § 16 und des zweiten Satzes des § 17 der vormals Herzogi.
Nass. Landesregierung vom 8. November 1854 (Verordnungsblatt Seite 240)
folgende Taxen festgesetzt , und zwar hat vom 1. April 1875 an der Kaminfeger
an Gebühren zu beanspruchen:

1. Für das Reinigen eines einstöckigen weiten oder Steigschornsteins
10 Pfg . ; für das Reinigen eines zweistöckigen Steigschornsteines 15 Pfg . und
für jedes Stockwerk weitere 5 Pfg . mehr, wobei bemerkt wird , dass bei Küchen¬
schornsteinen das Stockwerk , in welchem sich die Küche befindet , als besonderer
Stock gerechnet wird , das Dachgeschoss aber nur dann , wenn von dem letzteren
aus der Schornstein Benutzung findet;

2. für das Reinigen eines zu einer Dachwohnung gehörigen besonderen
Steigschornsteins , welcher als einstöckig berechnet wird, ebenfalls 10 Pfg . ;

3. wenn aber ein mehrstöckiger weiter Schornstein mehrere Einsteige¬
öffnungen hat , für jedes Einsteigen 10 Pfg . ;

4. für das Reinigen eines engen sogenannten russischen Kamins vom
Flugruse mittelst Besen und Kugel, gleichviel wie hoch dasselbe ist und durch
wieviel Stockwerke dasselbe geht , 15 Pfg . ;

5. für das Ausbrennen eines russischen Kamins , ohne Rücksicht auf
dessen Höhe, mit Einschluss der unmittelbar darauf vorzunehmenden gewöhn¬
lichen Reinigung , 50 Pfg ;

6. Für das Reinigen eines Bäckerschornsteins ,und zwar eines einstöckigen
20 Pfg ., eines zweistöckigen 30 Pfg ., eines dreistöckigen 40 Pfg ., eines vier-
und mehrstöckigen 50 Pfg . ;

7. die Vergütung für das Reinigen von Fabrikschornsteinen bleibt zu¬
nächst der Uebereinkunft der Beteiligten Vorbehalten, wird eine solche nicht
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erreicht , so unterliegt sie der Feststellung der Königlichen Polizeidirektion.
Sie soll nicht weniger als 1 Mk. 50 Pfg . und nicht mehr als 3 Mark betragen;

8. werden die Dienstleistungen des Kaminfegers ausser der regelmässigen
Fegperiode oder abweichend von der angesagten Zeit in Anspruch genommen,
so sind ausser den nebengenannten Taxen noch 25 Pfg . Extragebühr zu ent¬
richten.

Wiesbaden , den 1. April 1875.
Die Königliche Polizeidirektion.

Polizei -Verordnung vom 18. Juni 1889 , betr . den Verkehr
in der Langgasse.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Septem¬
ber 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen,
sowie der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinderates nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

§ 1. Der Durchgangsverkehr durch die Langgasse  ist für Lastfuhr¬
werke jeder Art (insbesondere auch für Metzgerwagen , Milchkarren u. dergl .)
verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden gemäss § 366 Nr . 10 des Strafgesetz¬
buches geahndet.

Wiesbaden , den 18. Juni 1889.
Der Polizei-Präsident.

Polizei -Verordnung vom 17. Juni 1889, betr . den Verkehr
in der Kochbrunnen-Anlage und der entlang derselben her¬
gestellten Verbindungsstrasse zwischen Taunusstrasse und

Kranzplatz.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Sep¬

tember 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen
und der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinderats unter Aufhebung
der Polizei -Verordnung vom 20. Juni 1888, sowie des § 64 der Strassenpolizei-
Verordnung vom 10. Juli 1876 und der auf denselben bezüglichen Bekannt¬
machung vom 31. August 1876 nachstende Polizei -Verordnung  erlassen:

§ 1. Kindern unter 10 Jahren , sofern dieselben nicht durch erwachsene
Verwandte , oder Erzieher beaufsichtigt werden, ist der Aufenthalt  in der
Kochbrunnen -Anlage und in der Trinkhalle untersagt.

§ 2. Personen im Arbeitsanzug oder in unsauberer Kleidung , ferner
solchen Personen , welche Körbe oder andere Traglasten irgend welcher Art
mit sich führen , ist der Aufenthalt  in der Kochbrunnenanlage und in der
Trinkhalle , sowie der Durchgang  durch die Kochbrunnenanlage untersagt.

g 3. Während der Monate April bis einschliesslich Oktober ist bis 9
Uhr morgens das Rauchen  in den Kochbrunnenanlagen verboten.

§ 4. Das Mitbringen von Hunden  in die Kochbrunnen -Anlage und die
Trinkhalle ist verboten.

§ 5. Die entlang der Kochbrunnen -Anlage hergestellte Verbindungs¬
strasse zwischen Taunusstrasse und Kranzplatz darf von Lastfuhrwerk nur
insoweit benutzt werden, als dessen Ladung ganz oder teilweise für die Be¬
wohner dieses Strassenteils bestimmt ist.

Während der Brunnenmusik darf der letztere von Fuhrwerk jeder Art
nur im Schritt befahren werden.

§ 6. Den in den §§ 1 und 2 gedachten Personen , und zwar den im § 1.
gedachten mit der dort angegebenen Beschränkung , ist die Benutzung der in
der Taunusstrasse , der Wilhelmstrasse und der Rheinstrasse aufgestellten , mit
der Aufschrift „Kurverwaltung “ versehenen Bänke untersagt.
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§ 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu neun Mark oder entsprechender Haft geahndet.

Wiesbaden , den 17. Juni 1889.
Der Polizei -Präsident.

Regierungs -Verordnung vom 18. Januar 1877, betr . die Ein¬
führung des Maulkorbzwangs für gewisse Ortschaften.

(Amtsbl . 1877. 8. 26.)
Auf Grund des § 11 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Spet . 1867

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen wird nach¬
stehende Polizeiverordnung hierdurch von uns erlassen:

§ 1. Für die nachbenannten Städte resp . Ortschaften unseres Bezirks:
Wiesbaden , Biebrich -Mosbach , Sonnenberg , Höchst , Soden, Frankfurt a. M.,
Sachsenhausen , Bornheim, Ober- und Niederrad , Homburg v. d. H., Königstein
Cronberg , Oberursel , Langen -Sehwalbach , Schlangenbad , Eltville , Oestrich,
Winkel , Mittelheim , Geisenheim, Büdesheim, Lorch , St . Gorshausen , Braubach,
Ober- und Nieder lahnstein , Ems, Nassau, Diez, Limburg , Weilburg , Hadamar,
Montabauer , Dillenburg und Herborn wird der Maulkorbzwang für Hunde so¬
weit derselbe nicht bereits bestand , vom 1. Juni 1877 ab eingeführt,

§ 2. Hunde , welche innerhalb des Ortsberinges der vorgenannten Ort¬
schaften auf öffentlicher Strasse oder an Orten, woselbst ein öffentlicher Ver¬
kehr von Menschen stattfindet , umherlaufen oder sich aufhalten , müssen mit
einem Maulkorbe versehen sein , dessen Einrichtung das Beissen verhindert,
ohne das Saufen unmöglich zu machen.

Für die Beobachtung dieser Vorschrift sind die Eigentümer und die
Führer von Hunden verantwortlich.

§ 3. Dem Maulkorbzwange sind nicht unterworfen:
a) alle Hunde , welche an der Leine geführt werden, oder mit

einer solchen festgelegt sind.
h) Hirtenhunde während derjenigen Zeit, in welcher sie für die

Begleitung einer Heerde verwendet werden.
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 werden mit

Geldbusse von einer bis zu dreissig Mark, im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

Ausserdem sind die Ortspolizei-Behörden befugt : Hunde , welche ohne
Maulkorb oder mit einem nicht genügend eingerichteten Maulkorb betroffen
werden, einfangen und, falls nicht innerhalb dreier Tage deren Auslösung
gegen Erlegung eines Fanggeldes von zwei bis drei Mark und Erstattung der
Verpflegungskosten erfolgt , töten zu lassen.

§ 5. Diejenigen Bestimmungen bestehender Ortspolizei -Verordnungen,
welche mit diesen Vorschriften nicht vereinbar erscheinen , sind vom 1. Juni
1877 ab aufgehoben.

Wiesbaden , den 18. Juni 1877.
Königliche Regierung , Abteilung des Innern.

Bestimmungen über das Halten von Hunden.
1) Für jeden Hund , welcher in der Stadt Wiesbaden oder deren Ge¬

markung länger als drei Wochen gehalten wird, ist eine Jahresabgabe von
fünfzehn Mark  zur Stadtkasse zu entrichten.

Diese Abgabe wird für das jeweilig laufende Kalenderjahr ihrem vollen
Betrage nach fällig , sobald die vorgedachte Frist verstrichen ist.

2) Von dem Besitze eines Hundes ist innerhalb drei Wochen nach dessen
Anschaffung oder Einbringung in hiesige Stadt bei der Bürgermeisterei die
Anzeige zu machen und innerhalb derselben Frist die Hundemarke zu lösen.
Für denselben Hund ist , wenn er an verschiedene Besitzer übergeht , die Ab¬
gabe für das laufende Jahr nur einmal zu entrichten.

3) Hunde bis zu einem Alter von drei Monaten sind abgabefrei , nach
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Erreichung dieses Alters sind dieselben innerhalb der nächsten drei Wochen
behufs des Ansatzes der Abgabe bei der Bürgermeisterei anzuzeigen.

4) Die Fremden , welche Hunde halten , sind, falls sie nicht länger als
drei Monate in hiesiger Stadt verweilen, von dieser Abgabe frei.

Nur fünf Mark  haben zu zahlen:
1. Schäfer für ihre Schäferhunde.
2. Die Bewohner der ausserhalb des Stadt b er ings  belogenen

Mühlen, Höfe und Häuser rücksichtlich eines Hundes für jede
Haushaltung . Der Umfang des Stadtberings wird von der städtischen
Behörde bestimmt . Sonstige Befreiungen irgend einer Art von
der Entrichtung der Hundeabgabe finden nicht statt.

5) Gegen Entrichtung der Abgabe empfängt der Besitzer des Hundes
ausser einer Quittung über den bezahlten Betrag eine Marke.

6) Alle Hunde müssen ausserhalb der Wohnungen resp . der geschlosse¬
nen Geböfte mit einer dem Namen und Wohnort des Besitzers deutlich ent¬
haltenen Bezeichnung (auf einem Halsbande , einer Platte , Marke u. s. w.) ver¬sehen sein.

Jeder Hund , welcher, ohne mit der Marke versehen zu sein, auf der
Strasse betroffen wird, wird eingefangen und nach Ablauf von drei Tagen,
wenn er innerhalb dieser Zeit nicht reklamirt worden ist , getötet . Für solche
reklamirte Hunde sind 25 Pfg . Verpflegungskosten pr . Tag zu entrichten.

7) Für eine abhanden gekommene Hundemarke ist gegen Vorzeigung
der betreffenden Quittung und gegen Entrichtung einer Gebühr von 20 Pfg.eine andere zu erheben.

8) Die Marke gilt nur für das laufende Jahr und ist längstens bis zum
ln . Januar jeden folgenden Jahres gegen Entrichtung der Abgabe und gegen
Rückgabe der nicht mehr gültigen Marke zu erneuern.

9) Das Mitbringen oder Laufenlassen von Hunden während der Markt¬
zeit auf den für den Victualienmarkt bestimmten Plätzen (s. Z. Marktplatz
und Querstrasse ) ist bei Strafe verboten . Verantwortlich sind diejenigen Per¬
sonen, welche die Hunde mitgenommen , event . die Eigentümer , der herrenlos
auf dem Victualienmarkt umherlaufenden Hunde.

10) Die Besitzer von Hündinnen dürfen die Letzteren , so lange sie hitzig
sind , bei Vermeidung von Strafe nicht frei umherlaufen lassen . Frei umher¬
laufende hitzige Hündinnen werden aufgefangen und falls sie innerhalb drei
Tagen nicht gegen Entrichtung einer Gebühr von 25 Pfg . für den Tag Ver¬
pflegung und eines Fanggeldes von 3 M. wieder eingelöst werden, getötet.

11) Besitzer von Hunden , welche die Letzteren in die öffentlichen und
innerhalb der Stadt belogenen Promenaden mitnehmen , müssen dieselben an
einer kurzen Leine führen.

12) Das Mitbringen von Hunden in die Kochbrunnen -Anlagen und die
Trinkhalle , sowie auf Rennplätze für die Tage des Rennens ist bei Strafeverboten.

13) Wer einen Hund in fremdem Jagdgebiete bei sich hat und ausser¬
halb der öffentlichen Wege ohne Erlaubniss des Jagdberechtigten frei herum¬
laufen lässt , sowie derjenige , dessen Hund, ohne von Jemand mitgenommen
zu sein, allein in der angegebenen Weise frei herumläuft , ist strafbar . Aus¬
genommen hiervon sind Hirten bezüglich ihrer bei der Heerde befindlichen
Hunde.

Anordnungen der städtischen Behörden.
Vorschriften der Accise -Ordnung für den Ein-, Aus - und

Durchgang accisepflichtiger Gegenstände.
Nach § 4 der Accisseordnung müssen alle accisepfliehtigen Gegenstände

mit Ausnahme des von Aussen kommenden , einer tierärztlichen Untersuchung
in der städtischen Schlachthausanlage unterliegenden , frischen Fleisches , welche
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von ausserhalb des Stadtgebietes oder aus den in § 3 Satz 2 der Acciseord-
nung genannten Orten und Gebäuden (Clarenthal , Fasanerie , Adamsthal , Platte,
Holzhackerhäuschen , Kupfermühle , Steinmühle , Dietenmüble , Wellritzmühle,
Walkmühle und Klostermühle ) in die Stadt ein gehen , unbedingt , also auch
dann , wenn sie blos durch die Stadt nach Aussen gehen sollen , ohne irgend
eine Einkehr oder Veränderung der Ladung dem Acciseamt : bezw . der Accise-
Erhebungsstelle an der Eisenbahn zur Revision vorgeführt werden . Es sind
hierzu die folgenden Stadteingänge und Strassen bestimmt:

1. Frankfurter - und Mainzerstrasse und Bierstadter -Vicinalweg : durch die
untere Friedrichstrasse bis zur Neugasse , dann rechts durch dieselbe bis zum
Acciseamt.

2 . Biebricher Chaussee : durch die Adolfstrasse und Rheinstrasse . sodann
die Bahnhofstrasse und über den Schillerplatz oder die Kirchgasse bis zur
Friedrichstrasse dann durch dieselbe und die Neugasse zum Acciseamt.

3 . Schiersteiner Vicinalweg : durch die obere Adelhaidstrasse , die Moritz¬
strasse und Kirchgasse bis zur Friedrichstrasse , dann durch dieselbe und die
Neugasse zum Acciseamt.

4 . Dotzheimer Vicinalweg : durch die Schwalbacherstrasse bis an die Infan¬
teriekaserne , dann durch die Friedrichstrasse und die Neugasse zum Acciseamt.

5.  Schwalbacher - und Platter - oder Limburger Chaussee : über den Michels¬
berg durch die Marktstrasse und die Neugasse zum Acciseamt.

6. Sonnenberger Vicinalweg : durch die obere Wilhelmstrasse und grosse
Burgstrasse über den Markt , dann durch die Mauergasse zur Neugasse an das
Acciseamt.

7. Geisbergweg : durch die untere Taunusstrasse , obere Wilhelmstrasse
und grosse Burgstrasse über den Markt , dann durch die Mauergasse zur Neu¬
gasse an das Acciseamt,

8. Taunuseisenbahn, Nassauische Eisenbahn, Hessische Ludwigsbahn und
Postamtsgebäude : für die nicht bei der Accise -Erhebungstelle an der Taunus-
Eisenbahn zur Abfertigung gekommenen accisepflichtigen Gegenstände durch
die Rheinstrasse und Bahnhofstrasse bis zur Friedrichstrasse , dann durch diese
und die Neugasse zum Acciseamt.

Alle übrigen Eingänge der Stadt und Wege zum Acciseamt sind für
die von Aussen kommenden Gegenstände verboten.

Zu den accisepflichtigen Gegenstände gehören : Wein, Obstwein , Brannt¬
wein , Liqueur aller Art , Spiritus , Bier (von diesen Gegenständen sind Quanti¬
täten unter 2 Liter frei ), Essig (Quantitäten unter 4 Liter sind frei ), Schlacht¬
vieh (Ochsen , Kühe , Rinder , Stiere , Kälber , Schweine , Hammel , Schafe und
Pferde ), Rot- und Schwarzwildpret , Hasen , Truthühner , Gänse , frisches geräuchertes
und gesalzenes Fleisch von Schlachtvieh , Wildpret , Hasen , Truthühner und
Gänsen , Würste aller Art (Fleisch -und Wurstquantitäten unter 0,5 Kilogr . sind
frei ), Getreideniehl ohne Unterschied der Gattung (Quantitäten unter 5 Kilogr.
sind frei ), Schwarz - und Weissbrcd aller Art , Semmel und Milchbrod , Zwieback
und Kuchen (Quantitäten unter 8 Kilo sind frei ) .

Für die Einfuhr des von Aussen kommenden , einer tierärztlichen Unter¬
suchung in der städtischen Schlachthausanlage unterliegenden frischen Fleisches
sind die folgenden Stadteingänge und Strassen bestimmt:

1 . Frankfurter und Bierstadter Vicinalweg : durch die untere Wilhelmstrasse
und den Gartenfeldweg zur Schlachthausanlage;

2. Biebricher Chaussee : durch die Adolfstrasse , Rheinstrasse und den Garten¬
feldweg zur Schlachthausanlage;

3. Schiersteiner Vicinalweg : durch die obere Adelhaidstrasse , die Moritzstrasse,
die Rheinstrasse und den Gartenfeldweg zur Schlachthausanlage;

4. Dotzheimer Vicinalweg : durch die Schwalbacherstrasse zur Rheinstrasse,
dann durch diese und den Gartenfeldweg zur Schlachthausanlage;

5. Schwalbacher - und Platter - oder Limburger Chaussee : durch die Schwal¬
bacherstrasse , Rheinstrasse , und den Gartenfeldweg zur Schlachthaus¬
anlage :

6. Sonnenberger Vicinalweg : durch die Wilhelmstrasse , den Gartenfeldweg
zur Schlachthausanlage;
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7. Geisbergweg : durch die untere Taunusstrasse , Wilhelmstrasse und den
Gartenfeldweg zur Schlachthausanlage:

8. Taunuseisenbahn , Nassauische Eisenbahn, Hess. Ludwigsbahn und Bestamts¬
gebäude : durch die Rheinstrasse und den Gartenfeldweg zur Schlacht¬
hausanlage ;
Alle übrigen Eingänge zur Stadt und Wege zur Schlachthausanlage

sind für das in der Schlachthausanlage zu untersuchende und daselbst zugleich
zu veraccisende frische Fleisch verboten.

Nach § 26 müssen Ochsen , Kühe , Stiere , Rinder , Schweine , Kälber,
Hümmel und Schafe , welche als Schlachtvieh von Aussen eingebracht , resp.
von Metzgern oder für Metzger nicht direkt in die Schlachthausanlage , sondern
in die Stadt eingeführt werden , vor ihrer Einstellung dem Acciseamt vorgeführt
und unter Anzeige des Empfängers deklarirt werden . In dem letzteren Falle
kann die Vorführung unterbleiben , wenn die Anzeige vor dem Bezüge des
Viehes dem Acciseamt gemacht wird.

Oeraeindebeschluss betr . die Erhebung der Acciseabgabe
für Branntwein und Essig.

Mit Rücksicht auf die Vorschriften des Reichsgesetzes vom 24 . Juni 1887
sind Aenderungen der hier bestehenden Acciseordnung vom 1. Juni 1880 not¬
wendig geworden.

Auf Grund übereinstimmender Beschlüsse des Gemeinderates u . des Bürger¬
ausschusses und nach erfolgter Genehmigung des Bezirksausschusses treten
nachstehende Bestimmungen unter Aufhebung aller in den Paragraphen 12, 16,
17 , 18, 19, 24 und des Tarifs pos . 4, 5 und 7 der Acciseordnung vom 1. Juni
1880 enthaltenen und der in § 21 entgegenstehenden Vorschriften mit dem
Tage der Publikation in Wirksamkeit.
A . Die Acciseabgabe für den innerhalb des Stadtbezirks zum Verbrauch be¬

stimmten Branntwein aller Art und Liqueure soll für 2 Liter zu je
50 pCt . nach dem Alkoholometer von Tralles bei einer Temperatur
von 12 l |ä Grad Reaumur 17 Markpfennig betragen . Die Acciseabgabe
wird erhoben :

1. Von dem im Stadtbezirk erzeugten und dem hier im gebundenen Verkehr
eingegangenen , direkt in die unter steueramtlicher Kontrolle stehenden
Lager eingeführten Branntwein , welcher hier nach Entrichtung der in
Gemässheit des Gesetzes vom 24 . Juni 1887 zu erhebenden Verbrauchs¬
abgabe für Rechnung des Reichs ' in den freien Verkehr gesetzt worden
ist , und erfolgt die Erhebung der Accise auf Grund der mit Genehmigung
der Königlichen Provinzial -Steuer -Direktion vom Königlichen Steueramte
dahier zu bestimmten Terminen dem Acciseamte dahier mitgeteilten
Namen der Steuerpflichtigen und Menge desjenigen Branntweins , für
welchen die Verbrauchsabgabe entrichtet worden ist.

2 . Von dem im gebundenen Verkehr hier eingehenden , zur Entrichtung der
Verbrauchsabgabe oder des Zolles bei dem Königlichen Steueramte hier-
selbst deklarirten und nach erfolgter Verabgabung in den freien Verkehr
abgelassenen Branntwein aller Art und Liqueur , wofür die Accise
unter Beobachtung der vorgeschriebenen Kontrollmassregeln sofort zu
entrichten ist.

•'!. Von nicht denaturirtem Branntwein aller Art und Liqueur aus dem
freien Verkehr von Aussen eingeführt.

I >. Von der Acciseabgabe befreit bleibt :
1. Aller auf Antrag von Händlern und Gewerbetreibenden — einschliesslich

der Essigfabrikanten — dahier unter Aufsicht der -staatlichen Steuerbe¬
amten denaturirte Branntwein.

Es hat indess der betreffende Händler oder Gewerbetreibende , wenn
Accisefreiheit oder Rückersatz der Accise beansprucht wird , dem hiesigen
Acciseamte nach der Denaturirung eine Bescheinigung der dieselben
überwachenden Staatsbeamten zu erbringen , worin der Name des Be-
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treffenden , die denatnrirte Menge und der Ort der stattgehabten Dena¬
turation angegeben ist . Die Accise wird in solchen Fällen entweder
ganz erlassen oder , wenn bereits bezahlt , nach dem Satze zurückvergütet,
welcher bei der Ausfuhr von nicht denaturirtem Branntwein massgebend
ist , und hat der Beteiligte bei dem Anspruch auf Rückvergütung den
Nachweis zu führen , dass die Accise von dem denaturirten Branntwein
entrichtet oder einstweilen unerhoben geblieben ist.

2 . Bei der Ausfuhr von Fabrikaten , zu deren Herstellung im freiem Verkehr
befindlicher Branntwein verwendet wird , wird die Rückvergütung nach
dem Satze gewährt , welcher für nicht denaturirten Branntwein mass¬
gebend ist und nach Anleitung der Feststellungen , welche über die Menge
des Branntweins von den staatlichen Steuerbeamten auf Grund der Be¬
stimmung des § 12 des Gesetzes vom 24 . Juni 1887 oder von den
städtischen Accisebeamten gemacht worden sind.

Geschieht die Feststellung durch Staatsbeamte , so ist der Beteiligte
gehalten , dem Acciseamte eine Bescheinigung des Beamten über die
Menge des festgestellten Branntweins zu erbringen . Tm Weiteren ist
der Nachweis der stattgehabten Acciseentrichtung von dem Betreffenden
zu führen.

•3. Aller aus dem freien Verkehr von Aussen eingeführte und dem Accise¬
amte als denaturirt vorgeführte und deklarirte Branntwein , wenn das
Acciseamt erkennt , dass eine vorschriftsmässige Denaturirung stattge¬
funden hat . In jedem Falle , in welchem das Acciseamt den fraglichen
Branntwein für nicht vorschriftlich denaturirt hält , wird dasselbe den
Thatbestand protokollarisch feststellen lassen und diese Verhandlung
nebst einer Probe des Branntweins dem Königlichen Steueramte zur
Entscheidung darüber abgeben , ob der Branntwein nach den staatlich
ergangenen Bestimmungen als genügend denaturirt anzusehen ist . Das
Acciseamt erkennt die Entscheidung der staatlichen Steuerbehörde als
massgebend an.

4. Aller im gebundenen Verkehr bezogene , für gewerbliche — einschliess¬
lich der Essigbereitung —, wissenschaftliche oder Heilzwecke bestimmte
undenaturirte Branntwein.

Für denselben wird Accisefreiheit in demselben Umfange zugestan¬
den wie von Seiten der Staatssteuerbehörde die Befreiung von der Ver¬
brauchsabgabe.

Für den zu genannten Zwecken bestimmten , nach den erlassenen
Ivontrollvorschriften aber staatssteuerpflichtig gewordenen Branntwein
erfolgt die Erhebung der Accise in der unter A 1 angegebenen Weise.

5. Aller für militärische Zwecke eingeführte undenaturirte Branntwein nach
erfolgter Anmeldung und auf Bescheinigung des befugten Offiziers oder
Militärbeamten über die Verwendung zu den angegebenen Zwecken.

C . Für die Erhebung der Acciseabgabe von dem im Stadtbezirk hergestellten
Essig gelten folgende Bestimmungen:

Bezüglich des zur Essigfabrikation zur Verwendung kommenden
Weines tritt , jedoch nur unter der Bedingung , dass derselbe im Beisein
eines Accisebeamten mit Essig oder Essigsäure hinreichend vermischt
wird , eine Ermässigung der Acciseabgabe auf 8 Pfennig für 2 Liter ein.

Desgleichen wird die Acciseabgabe für Obstwein , der zur Essigfabri¬
kation verwendet wird , auf 21/2 Pfennig per 2 Liter ermässigt . Essig
aus Wein und Obstwein fabrizirt , unterliegt keiner weiteren Acciseabgabe.

Für den dahier zur Essigfabrikation zur Verwendung kommenden
Branntwein wird die Accise von der aus dem Branntwein gewonnenen
wasserfreien Essigsäure erhoben und beträgt für jeden Grad des Ge¬
haltes an wasserfreier Essigsäure per 2 Liter einen halben Pfennig.

Als Ausbeute von allem zur Essigfabrikation zur Verwendung kommen¬
den Branntwein wird angenommen , dass der Verlust an Branntwein
25 pCt . beträgt und von dem verbleibenden Rest 2 L . pCt . Alkohol
1 L . pCt . wasserfreie Essigsäure geben . Essigfabrikanten des Stadt¬
bezirks sind verpflichtet , allen auf ihren Antrag unter Aufsicht der
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staatlichen Steuereamten denaturirten Branntwein ~ Acciseamt T
deklanren und hat zu diesem Zwecke der betreffende Fabrikant dem
hiesigen Acciseamte nach jeder Denaturirung eine Bescheinigung der
dieselben überwachenden Staatsbeamten zu erbringen , worin der Name
des Betreffenden und die denaturirte Menge anzugeben ist

Die Erhebung der Accise für hier produzirten Essig kann auch
gegen eine Abfindungssumme (Fixum ) stattfinden . In diesem Falle unter-
hegt der von Seiten des Acciseamts mit dem betreffenden Fabrikanten
abgeschlossene Fixationsvertrag der Genehmigung des Gemeinderats.

Aller von Privaten im Stadtbezirk zum eigenen Verbrauch fabrizirteH-ssig ist accisefrei.
D . Tarif pos . 4 erhält den Zusatz:

F,J )l!aiA ‘tCi f' HbgabC "Tl au.f 2 1/, Pfg . ermäßigt , wenn Obstwein zurEssigtabnkation verwendet wird.
Tarif pos . 5 soll künftig nachstehende Fassung erhalten:

Branntwein aller Art und Liqueur , in der Stadt fabrizirt oder von
Aussen eingeführt , bis zu der Normalstärke von 50 pCt . nach dem Alko-
lolometer von Tralles bei einer Temperatur des Branntweins von 12 V»
Grad Beaumur per 2 Liter 17 Pfg . '*

Branntwein und Spiritus über 50 pCt . wird nach Verhältnis der
Reduktion desselben aut 50 prozenthaltigen berechnet und veraccist . Aller
versetzte und mit dem Alkoholometer nicht wägbare Branntwein
beziehungsweise Liqueur wird von einem Stärkegrad von 50 nCt . an¬
genommen und danach die Accise berechnet . Quantitäten unter 2 Liter
sind frei . Ebenso ist der für gewerbliche , wissenschaftliche und Heil-
Zwecke bestimmte Branntwein vorbehaltlich der dessfalls erlassenen

i “ ° Spbe bXa Ko », ro llm. «» g. ,„ „ »
Tarif pos . 7 soll künftig folgende Fassung erhalten:

PW ’ ,in  ^ tadt fabrizirt oder von A ^sen ein-
Liter Pfennig Jedeu Grad des  Oehaltes an wasserfreier Essigsäure per 2

Quantitäten unter 4 Liter sind frei.
Wiesbaden , den 8. November 1889.

Der Oberbürgermeister:
__ v . Ibell.

Tarif der städtischen Accise zu Wiesbaden.
I . Getränke und Flüssigkeiten,

i ) Weine in Fässern , von Aussen eingeführt oder aus Weinbergen M. Pf.
der btadtgemarkung erzeugt , zum gewerbsmässigen Einzelverkauf
per 2 Liter (wörtlich : siebenzehn Pfennig. — 17

^üt npfenifig) S6rn ZUm Privat Sebrauche  P er  2 Liter (wörtlich:
'*) }Voln ’ m Flaschen oder Krügen eingehend oder aus koncessionirten

Lagern der Stadt kommend , für Wirte und Private per 2 Liter
(wörtlich : siebenzehn Pfennig . . -j^

Hieibei ist bei Abgabe von Wein in Flaschen oder Krügen
aus koncessionirten Lagern der Stadt die Anwendung des Tarif¬
satzes für Wein zum Privatgebrauche nach § 11 der Accise-
ordnung zulässig , sofern die abgegebene Quantität mindestens 10Eiter ausmacht

Von Aussen eingehende Weinquantitäten unter 2 Liter sind frei,
i 1Ck • 6S z.ur  Essigfabrikation zur  Verwendung kommen-

den Weins tritt eine Ermässigung der Acciseabgabe auf acht
Pfennig per 2 Liter ein.

4)  Wiesbadener Erzeugnis oder von Aussen eingehend,
für Wirte und Private per 2 Liter (wörtlich : fünf Pfennig ) — 5

Quantitäten unter 2 Liter sind frei.
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M. Pf.
5) Branntwein , Liqueur aller Art , in der Stadt fabrizirt oder von

Aussen eingehend , bis zu der Normalstärke von 50 Prozent nach
dem Alkoholometer von Tralles bei einer Temperatur des Brannt¬
weins von 12>>z Grad Beaumur per 2 Liter (wörtlich : siebenzehn
Pfennig ) . 4 . . . . —

Branntwein und Spiritus über 50 Prozent wird nach dem Ver¬
hältnis der Reduktion desselben auf 50 prozenthaltigen berechnet

und veraccist.
Quantitäten unter 2 Liter sind frei.

6) Bier von Aussen eingeführt per 2 Liter (wörtlich : drei Pfennig ) — 3
7) Essig und Essigsprit (siehe die Bekanntmachung des Hr . Ober¬

bürgermeisters ) (wörtlich : fünf Pfennig ) . — 5
Quantitäten unter 2 Liter sind frei.
Bei Wein , Obstwein , Sprit , Branntwein , Liqueur aller Art und

Bier, wenn die Quantität mehr als 2 Liter , und bei Essig und
Essigsäure , wenn die Quantität mehr als 4 Liter beträgt , wird der
über die grade Zahl vorhandene Bruchteil bis incl . der folgenden
ungraden Literzahl bei Berechnung der Accise unberücksichtigt
gelassen, dagegen wird der über die ungrade Zahl vorhandene
Bruchteil für die volle folgende grade Literzahl gerechnet und
also versteuert.

II . Schlachtvieh , Fleisch , Wildpret , Truthühner
und Gänse.

8) Ochsen aller Art , in dem Stadtgebiete oder im Accisebezirke ge¬
schlachtet , per Stück (wörtlich : dreizehn Mark) . 13

9) Kühe per Stück (wörtlich : 6 Mark fünfzig Pfennig ) . 6
10) Binder und Stiere per Stück (wörtlich : vier Mark fünfzig Pfg .) . 4

Anm. Männliches Bindvieh über 125 Kilogr . lebend Gewicht
wird der pos. 8, weibliches über 125 Kilogr . lebend Ge¬
wicht der pos. 9, alles übrige Rindvieh , ausschliesslich der
Säugkälber , bis 125 Kilogr . lebend Gewicht der pos. 10
unterstellt.

11) Säugkälber per Stück (wörtlich : eine Mark) . 1 —
12) Schweine per Stück (wörtlich : zwei Mark) . 2 —

Spanferkel sind frei.
13) Hammel und Schafe per Stück (wörtlich : achtzig Pfennig ) . . . — 80

Schaflämmer unter 10 Kilogr . lebend Gewicht sind frei.
14) Frisches Fleisch von Schlachtvieh , geräuchertes , gesalzenes Fleisch,

Speck, Würste aller Art , von Aussen eingehend, per 0,5 Kilogr.
(wörtlich : fünf Pfennig ) . —- 5
Quantitäten unter 0,5 Kilogr . sind frei.

15) Rot- und Schwarzwildpret per 0,5 Kilogr . (wörtlich acht Pfg .) . . — 8
Quantitäten unter 0,5 Kilogr . sind frei.
ad pos. 14 und 15. Wenn die Quantität mehr als 0,5 Kilogr.

m 500 Gramm beträgt , so werden die weiter vorhandenen
Gramm bis zu 750 gleich 0,5 Kilogr ., dagegen 751 bis 999
Gramm für ein Kilogr . gerechnet.

16) Hasen per Stück (wörtlich : vierzig Pfennig ) . . . . . . . — 40
17) Truthühner per Stück (wörtlich : fünfundsiebenzig Pfennig ) . . . — 75
18) Gänse per Stück (wörtlich : vierzig Pfennig ) . — 40
19) Pferde per Stück (wörtlich : vier Mark) . 4 —

HI . Mehl und Brot.
20) Getreide-Mehl ohne Unterschied der Gattung aus dem Stadtberinge

oder von aussen eingebracht , per Hektoliter oder 70 Kilogr.
(wörtlich : dreissig Pfennig ) . — 30

Quantitäten unter 5 Kilogr . sind frei.
21) Schwarz- und Weissbrot aller Art , Semmel und Milchbrot , Zwie¬

back und Kuchen von Aussen kommend, per 2 Kilogr . (wörtlich: 35

SSI
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sechs zehntel Pfennig ) . — 0,6
Quantitäten unter 8 Kilogr . sind frei

Die bei Berechnung der Accise nach den obigen Tarifsätzen übrig-
bleibenden Bruchteile eines Pfennigs werden, wenn sie einen halben und weniger
betragen , unberücksichtigt gelassen, und wenn sie mehr als einen halben
Pfennig betragen , als ein ganzer Pfennig gerechnet.

Feuerlöschwesen.
Feuerwehr - und L ö s c h - O r d n u n g

vom 21. Dezember 1875.
Nachdem der Herr Minister des Innern der Stadtgemeinde Wiesbaden

die Feuerlöschpolizei zur selbstständigen Verwaltung überwiesen hat , wird auf
Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu¬
erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867 nach Anhörung des Gemeinde¬
rats , unter Aufhebung der Feuerwehr - und Lösch -Ordnung für die Stadt Wies¬
baden vom 5. Oktober 1869 verordnet , was folgt:

Organisation und Einteilung.
8 1 In der Stadt Wiesbaden wird eine Feuerwehr gebildet , welche

umfasst : 1. die freiwillige Feuerwehr , 2. die Reserve- oder Pflichtfeuerwehr,3. die besoldete Feuerwehr.
In Clarenthal besteht eine besondere Feuerwehr , von welcher der § 29

dieser Verordnung handelt.
§ 2. Die Feuerwehr und das gesammte Feuerlöschwesen werden einer

besonderen Commission des Gemeinderats unterstellt.
Die unmittelbare Leitung aller das Feuerlöschwesen betreffenden An¬

gelegenheiten und namentlich aller zur Bekämpfung eines ausgebrochenen
Brandes erforderlichen Lösch- und Rettungsmassregeln ist dem Branddirektor
übertragen.

Der Branddirektor und drei Stellvertreter desselben werden auf Vorschlag
sämmtlicher Feuerwehrführer von dem Gemeinderat ernannt.

Der Branddirektor bedarf der Bestätigung der Königlichen Regierung.
§ 3. Verpflichtet zum Eintritt in die Feuerwehr sind die hiesigen Bürger

und Bürgerssöhne und die temporär hier wohnenden Gewerbetreibenden (§ 8
des nassauischen Gewerbegesetzes vom 9. Juni 1860).

Die Flüchtigkeit zum Dienst beginnt mit dem vollendeten 20. und dauert
bis zum vollendeten 40. Lebensjahre.

Stellvertretung findet nicht statt.
§ 4. Befreit vom Feuerwehrdienste sind : 1. Reichs- und Staatsbeamte,

Hofbeamte , Gemeindebeamte und Militärpersonen , 2. die Geistlichen , Lehrer,
Aerzte und Apotheker , 3. die Feuerversicherungs -Agenten , 4. körperlich Un¬
taugliche , welche auf Verlangen den Grund ihrer Befreiung durch physikats-
ärztliche Zeugnisse nachweisen müssen.

§ 5. Zum Eintritt in die Feuerwehr verpflichtete Personen können diese
\ erpflichtung durch eine jährliche praenumerando in die Feuerwehrkasse zu
zahlende Abgabe von 9 Mark — ablösen.

8 6. Der Eintritt in die Feuerwehr erfolgt alljährlich im Monat Januar.
Alle diejenigen , welche bis zum 1. Januar dienstpflichtig geworden sind, haben
sich auf vorher ergangene öffentliche Aufforderung des Branddirektors bei
diesem zum Dienst persönlich zu melden.

Desgleichen erfolgt im Monat Januar die Entlassung derjenigen , welche
das dienstpflichtige Alter überschritten haben , und zwar durch Behändigung
des von dem Branddirektor auszustellenden Entlassungsscheins . Aus den in
d®n §§ 4 und 5 angegebenen Gründen kann stets sofortige Befreiung vom
Dienst verlangt werden.

Derjenige , welcher in die freiwillige Feuerwehr eintritt oder aus der¬
selben austritt , hat hiervon sofort und spätestens innerhalb drei Tagen nach
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erfolgter Aufnahme oder Entlassung dem Branddirektor mündliche Anzeige
zu machen.

§ 7. Das gesammte Lösch - und Rettungsmaterial ist Eigentum der Stadt
und steht unter Aufsicht des Branddirektors . Derselbe hat unter Beihülfe des
städtischen Materialverwalters für dessen Instandhaltung und Ergänzung Sorge
zu tragen und Inventar über Zu- und Abgang zu führen.

§ 8. Die Personalausrüstungsgegenstände werden , sofern die Mann¬
schaften sich dieselben nicht aus eigenen Mitteln beschaffen , von dem Brand¬
direktor aus den städtischen Vorräten gegen Empfangsbescheinigung über¬
wiesen.

Der Inhaber ist verpflichtet , die aus den städtischen Vorräten erhaltenen
Ausrüstungsgegenstände mit der grössten Sorgfalt aufzubewahren und sie auf
Verlangen jederzeit zurückzuliefern . Ausser Dienst dürfen dieselben nur mit
besonderer Erlaubnis des Branddirektors getragen oder benutzt werden.

§ 9. Es wird eine allgemeine Feuerwehrkasse gebildet , in welche ausser
Geschenken und freiwilligen Beiträgen die im § 5 bemerkten Loskaufgelder
fliessen.

Für die Kasseführung wird auf den Vorschlag sämmtlicher Führer von
der Kommission für das Feuerlöschwesen (§ 2) ein Kassirer aus der Feuer¬
wehrmannschaft ernannt , welcher jährlich Rechnung abzulegen hat . Ueber
■die Verwendung des Geldes der Kasse entscheidet die genannte Kommission
nach Anhörung der Führer.

Von der freiwilligen Feuerwehr.
§ 10. Die freiwillige Feuerwehr steht unter dem Kommando des Brand¬

direktors und ist den Bestimmungen dieser Feuer - und Löschordnung unter¬
worfen.

Derselben wird das Recht eingeräumt : 1. sich ihre Statuten selbst zu
geben , 2. einem zur Aufnahme sich Anmeldenden diese ohne Anführung von
Gründen zu versagen , 3. sich ihre Führer selbst zu wählen , 4 . die Disziplinar¬
vergehen ihrer Mitglieder selbst abzuurteilen , pos . 1 und 3 unterliegen der
Genehmigung des Gemeinderats.

§ 11 . Die freiwillige Feuerwehr tritt bei Bränden in der Stadt und
innerhalb des Stadtberings zunächst und in erster Linie in Thätigkeit.

Die Einteilung und Einübung der Mannschaft hat nach der zu erlassenden
Dienstordnung und unter der oberen Aufsicht des Branddirektors zu geschehen.

Die Mannschaft zerfallt in folgende Abteilungen : 1. Steigermannschaft
2. Rettungsmannschaft , 3 . ISpritzenmannschaft , und 4 . Abteilung für die Feuer¬
hahnen . — Sämmtliche Mannschaften sind uniformirt.

§ 12. Die freiwillige Feuerwehr bestellt einen Ausschuss , welcher die¬
selbe in allen Angelegenheiten den Behörden gegenüber vertritt.

Dieser Ausschuss ist für die Erhaltung der den einzelnen Abteilungen
von der Stadt überwiesenen Lösch - und Rettungsgerätschaften und Equipirungs-
gegenstände sowie für die strenge Erfüllung der Dienstordnung von Seiten der
freiwilligen Feuerwehr verantwortlich.

§ 13. Der Ausschuss besteht aus 9 Mitgliedern und zwar:
dem Branddirektor und 8 Feuerwehrmännern , welch ’ letztere von
den jeweiligen beiden ersten Führern der verschiedenen Korps der
freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von 4 Jahren durch absolute
Stimmenmehrheit gewählt werden.

Der Branddirektor ist Vorsitzender des Ausschusses und leitet die
Geschäfte.

Reserve- oder Pflicht-Feuerwehr.
§ 14. Der Reserve - oder Pflichtfeuerwehr werden alle feuerwehrpflich¬

tigen Einwohner zugeteilt , welche weder der freiwilligen noch der besoldeten
Feuerwehr angehören und bei denen die Voraussetzungen der §§ 4 und 5
nicht zutreffen.

§ 15 . Die Pflichtfeuerwehr zerfällt in 4 Abteilungen.
Zum Zwecke der Bildung der letzteren wird die Stadt durch zwei sieg

kreuzende Linien , und zwar eine,  welche die Emserstrasse , den Micholsberh“
die Marktstrasse bis zur Friedrichstrasse , die unter Feriedrichstrasse und die

35*
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Frankfurterstrasse und die andere,  welche den Idsteinerweg , die Geisberg¬
strasse , die Taunusstrasse , bis zum Kochbrunnen , den Kochbrunnenplatz,
Kranzplatz , die Langgasse , die Kirchgasse und Moritzstrasse durchschneidet,
in vier Bezirke geteilt.

Die feuerwehrpflichtigen Bewohner je eines der so gebildeten Bezirke
gehören derselben Abteilung an.

Die Zuteilung zu einer Abteilung erfolgt jedesmal durch schriftliche
Weisung des Branddirektors.

Verzieht ein Feuerwehrpflichtiger aus einem Bezirk in einen anderen,
so muss er hiervon behufs Versetzung in eine andere Abteilung innerhalb acht
Tagen dem Branddirektor Anzeige machen.

§ 16. Jede Abteilung der Pflichtfeuerwehr steht unter einem vom Ge¬
meinderat auf Vorschlag des Branddirektors zu ernennenden Oberführer.
Letzterem ist die Einteilung der Mannschaft in Rotten zu 20 Mann und die
Ernennung von Rottenführern überwiesen.

Die Mannschaft trägt als Abzeichen eine rote Binde mit der Abteilungs¬
nummer.

§ 17. Die Reserve - oder Pflichtfeuerwehr , welche durch besondere Signale
alamirt wird , soll insbesondere Verwendung finden : 1. bei Bränden in der
Stadt und im Stadtbering , a . wenn ein Brand sehr lange Zeit anhält oder eine
grössere Ausdehnung gewinnt , zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr,
b . wenn an mehreren Orten zu gleicher Zeit Feuer ausbricht , 2. bei Waldbränden.

Die Pflichtfeuerwehr ist jedoch in allen Fällen verpflichtet , auf die für
sie bestimmten Alarmsignale zusammenzutreten.

Von der besoldeten Feuerwehr.
§ 18. Dieselbe begreift folgende Abteilungen : 1. die Ueberlandfeuerwehr

2. die aus den Arbeitern des Gaswerks und Wasserwerks gebildete Abteilung’
zur Bedienung der Feuerhähne , 3. die Theaterfeuerwache.

Die Mannschaften dieser Abteilung sind aufgrund besonderer Instruk¬
tionen vertragsweise angenommen.

§ 19. Die nachstehenden Dienstleistungen sollen von städtischen Ar¬
beitern besorgt werden : der Transport der Pechpfannen und die Beleuchtung
der Brandtstätte , der Transport der Feuereimer , der Reserveschläuche , der
Schlauchbrücke , der zum Abdämmen der Bäche dienenden Geräte , sowie das
Zurückbringen aller dieser Gegenstände nach dem Brande , das Aufräumen der
Brandstätte.

Wiesbaden , den 21 . Dezember 1875 . Der Oberbürgermeister.
Einteilung der Feuerwehr der Stadt Wiesbaden.

(Die Wohnungen sind aus dem alphabet . Namensverzeichnis zu ersehen .)
1. Feuerwehr -Kommission

des Magistrats.
Die Stadträte : Beckel u.

Bartling.
2. Feuerwehr -Kommando.

Bureau im Rathause.
Branddirektor : Scheurer.
Brandmeister des 1. Bez . :

König Gg ., Schlosser,
des 2. Bezirks:

Weber Aug ., Hofgärtner,
des 3. Bezirks:

Kleidt Friedr ., Spengler,
des 4. Bezirks:

Feix Christian , Tapez.
3 . Feuerwehr -Ausschuss.

Vorsitzender : Scheurer,
Branddirektor.

Mitglieder:
König G ., Weber A .. Kleidt

Fr ., Feix Ohr ., Berger

Fr ., Schnug Fr ., Stahl
G ., Hailand H ., Acker¬
mann D ., Sator Ph .,
Hassler C., Löffler A .,
Kern Ph ., Preisig J .,
Schriftführer : Thaler C.
u . Hönge C., Kassirer:
Rommershausen C.
4 . Material -Verwaltung.

Merte Heb , Kfm.
Löw Gg ., Feuerwehrdien.

5 . Freiwillige Feuerwehr,
einget .i . n . 4 Bez . i . 4 Züge.

A . 1. Bezirk
zwischen Emserstrasse,
Michelsberg —Kirchgasse,

Moritzstrasse.
Erster Zug.  Kommand

König Gg .,Brandmeister.
Leiterabteilung  I.

1 . Führer : Berger F . Tapez.

2. Führer : Hoffmann Ph .,
Spengler.

Feuerhahnen -Abteil.  1.
1. Führere : Stamm Wilh .,

Schlossr.
2 . Führer : Berghäuser Phil .,

Schreiner.
Saugspritzen - Ab¬

teilung  1.
1. Führer : Thaler C., Kfm.
2. Führer : Mollath , Häfner.

Handsprit zen - Ab-
teilung  I.

1. Führ . : MayW .,Schreiner.
2. Führer : Groschwitz W .,

Kfm.
Retterabteilung  I.

1. Führer : Nocker A, .Deco-
rationsmaler.

2.Führ . : Hassler M.,Sattler.
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B. 2. Bezirk
zwischen Moritzstr., Kirch-
gasse—Marktstr., Museum-

str., Frankfurterstr.
Zweiter Zug.

Kommandant:Weber Aug.,
Brandmeister.

Leiter ab t eilung  II.
1. Führer: Sclinug Frdr.,

Schreiner.
2.Führ.: SeidsH.,Schlosser.
I’ euerhahnen - Abtei¬

lung  II.
1.Führ.:StahlGg.,Tüncher.
2.Führ.: StappertJ.,Tapez.
Saugspritzen - Äbtei-

lung  II.
1. Führer: Neugebauer

Emil, Schreiner.
2 . Führer: Ackermann

Dan., Wagner.
Handspritzen-
Abt eilung  II.

1. Führer: Kreppei Heh.,
Tüncher.

2. Führ.: Prinz J., Tüncher.
Retterabteilung  II.

1. Führ. : Stahl L., Glaser.
2. Führer: Schmidt Phil .,

Spengler.
C. 6. Bezirk

zwischen Frankfurterstr.,
Museumstr., Marktstr. —
Langgasse, Kranzpl.,Koch-

brunnenpl., Geisbergstr.
Dritter Zug.

Kommandant:Kloidt Frdr.,
Brandmeister.

Leiterabteilung  III.
1. Führer: Trimborn H.,

Schlosser.
2.Führer:Wey N.,Spengler.

Feuer h ahn en - Ab¬
teilung  III.

1.Führ.:RumpfE.,Schuhm.
2. Führer: Schwarburger

Aug., Schlosser.
Saugspritzo n - Ab¬

teilung  III.
1. Führer: Tremus Wilh.,

Schlosser.
2. Führer: Zollinger Gg.,

Dreher.
Hand spritzen -Ab¬

teilung  III.
1.Führ.: HasslorC., I)reher.
2. Führer: Schell Wilh.,

Schlosser.
Retterabteilung  III.
1. Führer:] vacat.

2.Führ.:Kern Ph.,Schmied.
D. 4. Bezirk

zwischen Geisbergstrasse,
Kochbrunnenplatz, Kranz¬
platz Langg. — Michelsb.,

Emserstrasse.
Viert er Zug.

Kommandant: Feix Chr.,
Brandmeister.
Leiter -Abteil.  IV.

1. Führer: Demmer Carl,
Schmied.

2. Führer: Urban Josef,
Wagner.
Feuerhahnen - Ab-

teilung  IV.
1. Führer: Holland Hch.,

Schreiner.
2. Führer: Weinbach Ant.,

Spengler.
Saugspritzen -Ab¬

teilung  IV.
1. Führer: Sator Theod.,

Tapezierer.
2. Führer: Moser Friedr.,

Schreiner.
Handspritzen - Ab¬

teilung  IV.
1. Führer: Löffler Alois,

Tüncher.
2. Führer: Rübsauien Gg.,

Tapezierer.
Retter - Abteil.  IV.

1.Führ.:PreisigJ.,Tüncher.
2. Führer: Kimmei Ph.,

Tüncher.
An der ehern Platterstr.

V. Zug.
Oberführer: Roth Friedr.,

Bildhauer.
Feuerhahn - u. Saug¬

spritzen - Abteil.  V
1. Führer: Maus J. Ph.,

Aufseher.
2. Führer: Jung Friedr.,

Bildhauer.
Leiter - Abteilung  V.
1. Führer: Zimmermann

Otto H., Handelsgärtner.
2. Führer: Müller Max.,

Bildhauer.
6. Pflicht-Feuerwehr.
Reserve -Mannsch.

1. Bezirk
Sammelplatz: Faulbrun¬

nenplatz.
Oberführer: König Gg.,

Schlosser, Brandmeister.

2. Bezirk
Sammelpl. : Schillerplatz.
Oberführer: Weher A.,

Gärtner, Brandmeister.
3. Bezirk

Sammelpl. : Theaterplatz.
Oberführ. : Thaler C., Kfm.

4. Bezirk
Sammelplatz: Schulplatz

in der Lehrstr.
Oberführer: Schlepper,

Wilh., Lackierer,
b) Feuerwehr zu

Clarenthal.
Oberführer: Thon Chr.,

Landwirt.
Leiter - Abteilung.

Führ. : MinorC., Pflasterer.
Spritzen - Abteilung.
Führer: Reichwein Carl,

Pflasterer.
Zu bring er -Abt eilung.
Führ.:Wagner F., Tüncher.

7. Bezahlte Mannschaft.
) Feuerwehr des Gas- u.

Wasserwerkes.
Führ.: Herborn Hr., Aufs,
b) Feuerwachmannschaft.
Hanert Louis 1., Aufs.
Weil Carl, 11., Aufseher.

Feuer-Telegraphen- und
Telephon-Anlagen.

1. Bezirk.
Feuermelder befinden sich:
A. 1. Michelsberg 11,

Schlüssel dazu im Poli¬
zeirevier IV.

A. 2. Emserstrasse 21,
Schlüssel dazu bei Frau
Schneider.

A. 3. Walramstr. 19,
Schlüssel dazu im Poli¬
zeirevier III.

A. 4. Emserstr., Ecke d.
Walkmühlstr., Schlüssel
dazu b. Frau Klarmann.

A. 5. Bleichstr. 39,
Schlüssel dazu b. Herrn
Schlicht u. beim Pedell
der Schule i. d. Bleichstr.

A. 6. Schwalb.-Str. 18,
Schlüssel dazu auf der
Wache i. d. Infanterie-
Kaserne.

A. 7. Karlstr. Ecke der
Rheinstr., Schlüssel dazu
bei Kfm. Freihen u. im
Polizeirevier II.
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A. 8. Rheinstr . 86,

Schlüssel dazu b. Schul-
pedellen.

A. 9. Oranienstr . 9,
Schlüssel dazu beim
Schulpedellen u. in der
Artillerie -Kaserne.

A. 10. Moritzstr . an der
nördl . Ecke d. Gefäng¬
nismauer , Schlüssel dazu
i.Lndgerichts -Gefängnis.

A. 11. Biebricherstr.
neben dem Bahnwärter¬
haus a.Bendel , Schlüssel
bei dem Bahnwärter.

1. TelephonVerbindung b.
Brandin . König , Schwal-
baeherstr . 31.

2. Bezirk.
Feuermelder befinden sich :
B. 1. Friedrichstr . 32,

Schlüssel dazu auf der
Polizeidirektion.

B. 2. Rheinstr . 30,
Schlüssel dazu in der
Landesdirektion.

B. 3. Göt-hestr . 1,
Schlüssel dazu bei Dr.
Saemann.

B. 4. Albrechtstr . 1,
Schlüssel dazu bei
Rentner Seib.

B. 5. Rheinstr . 19,
Schlüssel dazu beim
Postamt 1.

B. 6. Rheinstr . 27,
Schlüssel dazu im Re¬
gierungsgebäude.

B. 7. Bahnhofstr . 15,
Schlüssel dazu im Re¬
gierungsgebäude.

B. 8. Friedrichstr . 16,
Privatmelder.

B. 9. Friedrichstr . am
Museum, Schlüssel dazu
bei Konservator Römer,
Friedrichstr . 1.

B. 10. Frankfurterstr .,
Ecke der Martinstr.

B. 11. Frankfurterstr .,
Ecke der Rheinstr.

B- 12. Rheinbahnhof,
Privatmelder.

B. 13. Mainzerstr ., Ecke
des Neumühlweges.

B. 14. Mainzerstr . 50,Privatmelder.
2. T e 1ep h o n v er b. :
bei der Polizeidirektion.

3. Telephonverb . .
bei Carl Rommershausen,
Bahnhofstr . 10.
4. Telephonverb . :
bei dem Postamt I .,
Rheinstr . 19.
5. Telephonverb . :
bei Brandmeister Weber,
Wilhelmstr . 4.

3. Bezirk.
Feuermelder befinden sich:
C. 1. Theaterplatz 4,

Schlüssel dazu bei
Theaterwachtm . Lenz,
la im Theatergebäude
Privatmelder.
1 b im Kurhause.

C. 2. Sonnenbergerstr .,
gegenüber dem Leber¬
berg.

C. 3. Sonnenbergerstr.
bei Nr. 50, am Weg
nach der Parkstr.

C. 4. Parkstr . bei Nr. 11
am Wege nach der Bier-
stadterstr.

C. 5. Bierstadterstr .,
Ecke der Alwinenstr.

C. 6. Bierstadterstr . 12.
C. 7. Gartenstr . 14.

7. Telephonverb . :
bei Kleidt , Brandmstr.
Weberg . 26.
8. Telephonverb . :
bei dem Portier im
hinteren Theaterhofe.
9. Telephon verb . :
im neuen Rathause.
10. Telephon verb . :
auf der Feuerwache,
Marktstr . 16.

4. Bezirk.
Feuermelder befinden sich
D. 1. Langg . 34,

Schlüssel dazu bei Ull
mann.

D. 2. Schulberg 12,
Schlüssel dazu b. Grün-
thaler , Schulpedell,
Schulberg 10.

D- 3. Schwalbacherstr . 38
Schlüssel dazu i. städt
Krankenhause.

D. 4. Platterstr . vor dem
Hause Nr. 62.

D. 5. Gust .-Adolfstr . Ecke
der Hartungstr.

D. 6. Schachtstr . 19,
Schlüssel dazu b. Thürn
Schreiner.

D. 7. Kochbrunnenplatz'
Hotel z. Rose, Schlüssel
dazu bei Neuendorff, im
Engel.

D. 8. Obere Geisbergstr .,
v. d. Hause Nr. 36.

D. 9. Geisbergstr ., Ecke
der Taunusstr . 11,
Schlüssel dazu b.Maurer,Taunusstr . 11.

D. 10. Nerostr . 25,
Schlüssel dazu i. Polizei-
Revier I.

D. 11. Taunusstr . 57,
(z. Z. abgebrochen ),
Schlüssel dazu bei Frau
Heinzemann.

D. 12. Kapellenstr . 30,
Schlüssel dazu in der
Augenheilanstalt.

D- 13. Stiftstr . 30,
Schlüssel dazu bei dem
Schulpedell.

D. 14. Nerothal 21, Ecke
des Grubwegs.
11. Telephonverb . :
bei Feix, Brandmstr.
12. Telephonverb . :
auf dem Feuerwacht-
turm , Schulberg 12.
13. Telephonverb . :
Platterstr . 90, Wasser¬
reservoir.
NB. Ausser den hier

genannten Schlüsseln be¬
finden sich solche in Hän¬
den der Besitzer derjenigen
Häuser , an welchen Feuer¬
melder angebracht sind,
sämmtlicher Feuerwehr¬
führer , sowie sämmtlicher
Schutzleute und Nacht¬
wächter . Alle vorgenann¬
ten Inhaber von Schlüsseln
haben sich bereit erklärt
bezw. sind verpflichtet,
Feuer -Meldungen anzu¬nehmen.

Benutzung der Feuermelder.
Bei Benutzung der Feuer¬

melder ist Folgendes zu be¬
achten : Hie Thüre wird
durch Umdrehung des
Schlüssels in der Pfeil¬
richtung geöffnet , alsdann
die oben in dem Melder be¬
findliche Kurbel in der Pfeil¬
richtung gedreht und zwar:
einmal herum bei Kleinfeuer
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zweimal herum bei Gross¬
feuer.

Man lässt nun die Kurbel
los , welche selbstthätig
zurückgedreht wird , und
wartet auf .das Ertönen
derGlocke im Melder, durch
welches dem Meldenden
angezeigt wird , dass die
Meldung verstanden ist.
Ertönt das Glockenzeichen
nach Ablauf von höchstens
einer Minute nicht, so ist
die Meldung mittelst der
Kurbel zu wiederholen.
Kann oder will der Mel¬
dende nicht bei dem Melder
warten , so ist auf der im
Melder angebrachten Tafel
mittels des im Melder eben¬
falls befindlichen Stiftes
die Nummer des Hauses
und der Strasse , wo Feuer
ausgebrochen ist , aufzu¬
schreiben . Bei dem Ver¬
lassen des Melders muss
die Thüre durch kräftiges
Zudrücken (nicht Zuschlä¬
gen) wieder geschlossen
werden. Der nuinmerirte
Schlüssel des Melders,
welcher nur mit Hülfe

eines Auslöseschlüssels ab¬
gezogen werden kann,
wird demnächst dem be¬
treffenden Besitzer wieder
zugestellt.

Feuer-Signale.
a) Glockensignale

werden gegeben auf dem
Feuerwachtthurme , der
evangel . Hauptkirche,
der Bergkirche und der
Gewerbeschule u . zwar:

1) bei Bränden in der Stadt
u. d. Landh .-Quartieren
neun rasch auf einander¬
folgende Schläge an die
Glocke, welche sich in
kurzen Pausen wieder¬
holen.
NB. Zur näheren Be¬

zeichnung des Bezirks , in
welchem der Brand aus¬
gebrochen , wird ausser
diesen 9 Schlägen der Be¬
zirk durch je 1, 2, 3 oder
4 Schläge an die Glocke
des Feuerwachturms be¬
zeichnet.
2) Bei Bränden im Stadt¬

bering werden 6 Schläge
an die Glocke gegeben,

welche sich in kurzen
Pausen wiederholen.
NB. Der Ort des Bran¬

des wird von dem Feuer-
wachturme durch das
Sprachrohr bezeichnet.
3) auswärtige Brände wer¬

den durch drei sich in
kurzen Pausen wieder¬
holende Schläge an die
Glocke signalisirt und
der Ort des Brandes von
dem Feuerwachtturme
durch das Sprachrohr
bezeichnet.
NB. Diese Glockensig¬

nale gelten für die frei¬
willige Feuerwehr und diebezahlte Mannschaft . Zur
Nachtzeit geben die Nacht¬
wächter ein Signal mit der
Huppe bei Bränden in der
Stadt u. dem Stadtbering,
b) T r o in p e t,en s i g n a.l e

von den Feuerwehrsig¬
nalisten werden nur ge¬
geben, wenn die Reserve¬
mannschaft mit ihren
Armbinden sich auf den
Sammelplätzen einfinden
soll.

Regulativ für die Erhebung von Abgaben für öffentliche
Lustbarkeiten im Gemeindebezirk der Stadt Wiesbaden.

§ 1. An Abgaben für die Abhaltung von
sind an die hiesige Stadtkasse zu entrichten:

öffentlichen Lustbarkeiten

3.

1 U1U lll 'JOJgU - - -
Für die Veranstaltung einer Tanzbelustigung:

a) bei einer Dauer bis 11 Uhr abends 6 Mark,
b) „ n , » 12 „ nachts 10 „

d) für die Veranstaltung eines Masken-' oder Kostümballes 25 Mark;
Für die gewerbsmässige Veranstaltung von Singspielen (Konzerte , Har¬
monien etc.), Gesangs- und deklamatorischen Vorträgen (sogenannte
Tingel -Tangel etc .), Schaustellungen von Personen und Gegenständen,
theatralische Vorstellungen in Wirtschaftsräumlichkeiten :

a) bis 11 Uhr abends für den Tag . 6 Mark
b) bis nach 11 Uhr abends für den Tag f - j

Für hausirmässig betriebene Musikaufführungen , Schaustellungen , thea¬
tralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten in _VVlrtschalts-
räumlichkeiten , und zwar nach der Zahl der mitwirkenden 1 ersonen aut
den Tag _ , . ,

a) für eine Person “ iVlarK,
b) für jede weitere Person * » . ,

4) Für die nicht gewerbsmässig betriebene Veranstaltung von Singspielen,
Concerten , Harmonien und musikalischen Unterhaltungen , Gesangs- und
deklamatorischen Vorträgen (Garnevalssitzungen etc.) in Wirtschaftsraum-



Lustbarkeits -Abgaben
569

Wiesbaden Lustbarkeits -Abgaben
Hchkeiten oder öffentlichen Lokalen (Gärten, Concertsälen etc.) unter
VürabreichuiigvQn Speisen und Getränken und zwar abgesehen davon,
ob Eintrittsgeld erhoben wird oder nicht,

a) wenn die Zahl der mitwirkenden Personen
weniger als sechs beträgt g ]yi avk

b) wenn diese Zahl mehr als sechs beträgt 12 * ’
5'* ^ur. YortraSe auf. binem Klavier , einem mechanischen oder anderen

Musikinstrument in Wirtschaftsräumlichkeiten und öffentlichen Ver-gnugungslokalen:
a) bei einer Dauer bis 10 Uhr abends für den Tag 2 Mark
b) bei emer Dauer über 10 Uhr abends für den Tag 4 '

6 v !YJn ^ branstaltung einer Kunstreiter-Vorstellung (Cirkus), Theater-
OvmnÜYl6 (HanYeaC .,Yn"- ° der  Casperl -Theater), für Vorstellungen von
Sdlrn et 6rnf • ^ uilibnsten , Seiltänzern , Zauberkünstlern, Bauch¬
rednern etc., für das Halten von Menagerien, Schaubuden, wie Wachs-
figurenkabmet Panorama, Museum, für das Halten von Caroussels,
GewinnbeU<dens ^ ah“1!®hen  Lustbarkeiten , je nach dem zu erwartenden
TV« n m Veranstalters, eine Abgabe pro Tag von 2 bis 50 Mark.
Die innerhalb dieser Grenze im Einzelfall zu entrichtende Abgabe wird

a,r B “ “ -

aJiÄ & Ai? 1** d’r “ “kl . n und
, , § 3- L'V die Zahlung der Abgaben haften die Veranstalter der Lust¬
barkeit und diejenigen Personen, welche ihre Lokale zur Abhaltung der Lust¬
barkeit einraumen, Letztere solidarisch mit den Veranstaltern. “

- , . ? . ' , f Lustbarkeiten im Sinne dieses Regulativs gelten diejenigen
nicht, bei welchen ein höheres wissenschaftliches oder Kunstinteresse obwaltetoder welche erziehlichen Zwecken dienen.

Bei Lustbarkeiten, deren Reinertrag zu einem wohlthätigen oder ge-
^flweÜiZlg? ZW6Ck  , ,eStlmrrTntl ist’ kann die  Zahlung der Abgabe ganz oder
teilweise erlassen werden. Heber die hiernach eintretende Befreiung oder Er-
mässigung der Abgabe beschließt der Gemeinderat endgültig 8
ahhs.ltI ”;,1„W-r ei-ne irr,‘J 1 No- b 2- 3 nud 6 incl. bezeicdinete Lustbarkeit
abhalten oder in seinen Raumen gestatten will , hat hiervon der Kgl. Polizei-
5 ®,forde Anzeige ™ machen , und wird die polizeiliche Erlaubnis zur Veran-

"ur auf  L. rflmd der  Quittung über die erfolgte Zahlung der Abgabe
zur Stadtkasse eiteilt werden. Rückzahlungen finden nur statt, wenn durch
riit ’ T 1| he  Bescheinigung nachgewiesen wird, dass die betreffende Lust-barkeit überhaupt nicht stattgefunden hat.
p Slllrl Jj )Y er  61,16 m § 1 No . 4 und 5 aufgeführte Lustbarkeit in seinen
Raumen für längere Dauer oder für bestimmte Tage der Woche veranstalten
wiH, hat hiervon vorher Anzeige bei der Bürgermeisterei zu machen, bezw.
die Tfß?- zu bezeichn611>und wird die Abgabe im Voraus durch

i auf dl6 a"8686bsne Dauer oder für die bezeichnten Tage undzwar fui den kommenden oder laufenden Monat erhoben.
öde. ,„vft kvZahl a” S6n finde“ nur ^att , wenn die Lustbarkeit überhaupt nicht
oder nicht für die ganze Dauer oder einzelne Tage stattgefunden und der
Veranstalter bezw. der Inhaber der Räumlichkeiten mindestens einen Tag vor¬
her hiervon Anzeige bei der Bürgermeisterei erstattet hat.

® ,, Die Lustbarkeiten, welche während des Andreasmarktes auf dem
^,“ en fbeu\ lmm i7  Glatze stattfinden , unterliegen den durch diesestvegulatu eingefuhrten Abgaben nicht.
„nd \  vorstehendes Regulativ ist seit dem 15. November 1889 in Kraft
Werselbstnl betrX e d 6nRTag^ P * ^ Abp ben der  öffentlichen Lustbarkeiten
und 6 Dezbemh«̂ S87 RegUla  n Y ” 9‘ Dezember  1885 bezw. 12. Oktober 1887una JJezember 1887 ausser Geltung getreten.
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Auszug aus den Bestimmungen des Edikts vom 15. Mai
1819 , die Dienstverhältnisse des Gesindes betr ., soweit
sie noch für die vormals Nassauischen Teile des Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden  in Gültigkeit sind und
nicht durch die spätere Gesetzgebung eine Aenderung

erfahren haben.
II. Begriff des Dienstvertrages.

§ 2. Der Dienstvertrag , wodurch die wechselseitigen Rechte und Ver¬
bindlichkeiten der Dienstherrschaft und des Gesindes bestimmt werden , be¬
steht in freier Uebereinkunft , zur Leistung erlaubter häuslicher und wirtschaft¬
licher oder Gewerbe-Arbeiten von der einen, und zu einer bestimmten Be¬
lohnung solcher Dienste von der anderen Seite, auf einen bestimmten Zeit¬
raum . Es bleibt sonach beiden Teilen freigestellt , die Bedingungen des abzu-
schliessenden Dienstvertrags nach Gutfinden unter sich zu verabreden , nach
welcher besonderen Uebereinkunft die Rechtsverhältnisse beider Teile zunächst
zu beurteilen sind ; in allen Fällen aber , wo solche besondere Bedingungen nicht
verabredet worden sind, treten die hier nachfolgenden Bestimmungen über
das gegenseitige Rechtsverhältnis ein.

III. Persönliche Erfordernisse zur Eingehung des Dienst-Vertrags.
1) Der Dienstherrschaft:

§ 3. Das Recht , Gesinde anzunehmen , steht in der Regel dem Familien-
vorstande zu, doch wird angenommen , dass die Wahl und Annahme weiblichen
Gesindes der Hausfrau überlassen sei, ohne dass es dazu der ausdrücklich er¬
klärten Einwilligung des Mannes bedürfe . Ihm bleibt das Recht Vorbehalten,
vor Bezahlung des Mietgeldes die Annahme eines weiblichen Dienstboten zu
verweigern.

2) Des Gesindes:
§ 4. Die Verbindlichkeit zur Leistung erlaubter häuslicher , wirtschaft¬

licher oder Gewerbe-Arbeiten , welche der Dienstvertrag nach § 2 hier oben
umfasst , kann nur Derjenige übernehmen , welcher über seine Person verfügen
kann . Minderjährige bedürfen sonach der Erlaubnis ihrer Eltern oder Vor¬
münder , verheiratete Frauen der Einwilligung ihrer Ehemänner . Die aus¬
drückliche Erteilung dieser Erlaubnis oder Einwilligung ist jedoch nur bei
Eingehung des ersten Dienstvertrages erforderlich , und wird bei folgenden
Dienstverträgen derselben Person als fortbestehend vorausgesetzt , so lange
nicht von den Eltern oder Vormündern oder Ehemännern Einwand vorge¬
bracht wird.

IV. Gültigkeit des Vertrages.
a) Durch Verabreichung des Mietgeldes.

§ 5. Die Gültigkeit eines verabredeten oder schriftlich ausgefertigten
Dienstvertrages zwischen Dienstherrschaften und Gesinde in häuslichen oder
wirtschaftlichen Arbeiten beginnt mit der Verabreichung und Annahme eines
Mietgeldes , dessen Betrag auf freier Uehereinkunft beruht . Die Dienstherr¬
schaft ist , wenn darüber nichts anderes ausdrücklich verabredet worden, zum
Abzug des Mietgeldes von dem bedungenen Lohne nicht befugt.

Das Gesinde ist jedoch nur bei der Abschliessung des ersten Mietver¬
trags mit einer und derselben Herrschaft , sonach nicht bei ausdrücklicher oder
stillschweigender Fortsetzung des Mietvertrags , zur Anforderung des Mietgeldes
berechtigt

b) Durch Beibringung des Zeugnisses.
§ 6. Der Dienstherr ist verbunden , bei dem Abschluss des Dienstkon¬

trakts von dem Dienstboten die Beibringung eines Zeugnisses des Bürger¬
meisters der Gemeinde, aus welcher der Dienstbote gebürtig ist , oder wenn
er bereits in Diensten gestanden hat , das von der vorigen Dienstherrschaft in
das Dienstbuch eingetragene und von dem betreffenden Bürgermeister (in
Wiesbaden von dem Polizei-Revier) beglaubigte Zeugnis zu verlangen.
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Ausserdem bleibt derselbe dem vorigen Dienstherrn für den Schaden,
welcher diesem durch etwaigen unbefugten Dienstaustritt verursacht worden
ist , verantwortlich . Ein Zeugnis über das Betragen des Gesindes während
des Zeitraumes , welcher zwischen der Ausstellung des ersten Zeugnisses und
dem wirklichen Austritt aus dem Dienste liegt , ist der vorige Dienstherr eben¬
sowohl in das Dienstbuch einzutragen verpflichtet und der neue Dienstherr zu
fordern berechtigt.

c) Durch Aufkündigung des vorigen Dienstes.
§ 7. Kein Dienstvertrag kann vom Gesinde vor dem Eintritt ihrer ver¬

tragsmäßigen oder gesetzlichen Aufkündigungszeit im vorigen Dienst und vor
wirklich erfolgter Aufkündigung desselben mit einer anderen Dienstherrschaft
gültig abgeschlossen werden , es sei denn , dass dessen Austritt ohne Auf¬
kündigung nach den weiter unten folgenden Bestimmungen gesetzlich zu¬
lässig ist . Die Dienstherrschaft ist alsdann zur Ausstellung des Zeugnisses
über das Verhalten des Gesindes während des Dienstes und über erfolgte ge¬
setzliche oder vertragsmäßige Aufkündigung nach § 21 dieses Edikts ver¬
bunden.

d) Gültigkeit mehrerer gleichzeitig abgeschlossenen Dienstverträge.
§ 8. Gesinde , welches sich bei mehreren Dienstherrschaften zugleich ver¬

mietet , soll angehalten werden , bei demjenigen in den Dienst zu treten , mit
welchem der Dienstvertrag früher abgeschlossen worden ist , insofern derselbe den
Mietvertrag halten will , die übrigen Dienstherrn aber schadlos zu halten . Ist
hierbei eine gewinnsüchtige oder andere böse Absicht zu erweisen , so tritt die
ordentliche Strafe des Betrugs , sonst aber polizeiliche Bestrafung ein.

V. Entbindung von dem Dienstvertrage vor dem Antritt des Dienstes.
§ 9. Die einseitige Ueberlassung oder Zurückgabe des Mietgeldes ent¬

bindet keinen der beiden Teile von dem Dienstvertrage , es ist vielmehr ausser¬
dem der aufkündigende Teil zur vollständigen Schadloshaltung verbunden.

Nur aus folgenden Gründen kann schon vor dem Antritt des Dienstver¬
trages von demselben abgegangen werden und zwar

A . Von der Dienstherrschaft.
1) Wenn sich gegen das Gesinde Ursachen erst später entdecken , welche

die Dienstherrschaft nach § 14 dieser Gesindeordnung berechtigen
würden , das Gesinde im Laufe der Dienstzeit zu entlassen.

2) Wenn die Dienstherrschaft plötzlich durch Vermögenszerrüttung sich
ausser Stande finden sollte , Gesinde zu halten.

3) Wenn das Gesinde mehrere Mietverträge abgeschlossen hat , und der
Dienstherr , mit welchem der erste Mietvertrag abgeschlossen war,
diesen desswegen nicht zu halten gesonnen ist.

4) Wenn Krankheit des Gesindes dasselbe den Dienst anzutreten ver¬
hindert , so dass es voraussichtlich denselben nicht vollständig werde
versehen können.

5) Wenn das Gesinde den Dienst anzutreten zuerst sich geweigert hat.
6) Wenn durch das nach § 6 auszustellende zweite Zeugnis dargethan

wird , dass die Aufführung des Gesindes in dem Zwischenraum von
der Ausstellung des ersten Zeugnisses bis zum Austritt aus dem
Dienste dein ersten Zeugnisse nicht entsprochen hat.

Nur in dem ersten , dritten , fünften und sechsten Fall kann das Mietgeld
zurückverlangt werden,

B . Von dem Gesinde.
1) Wenn dem Gesinde erst nach Abschliessung des Dienstvertrages

Handlungen der Dienstherrschaft bekannt werden , wodurch das Ge¬
sinde nach § 17 und 18 dieser Gesindeordnung berechtigt sein würde,
im Laufe des Dienstvertrages den Dienst zu verlassen.

2) Wenn Krankheit des Gesindes eintritt und die Antretung des Dienstes
unmöglich macht.

3) Wenn das Gesinde vor dem Antritt des Dienstes Gelegenheit zur
Verheiratung oder häuslichen Niederlassung erhält , wobei jedoch die
Verbindlichkeit der Schadloshaltung eintritt.
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4) Wenn die Dienstherrschaft in solchen Yermögensfall gerät , dass sie
erweislich die dnrch den Vertrag übernommenen Verbindlichkeiten
nicht erfüllen kann.

Nur im dritten Fall ist das Gesinde zur Zurückgabe des Mietgeldes ver¬
bunden . Von selbst versteht es sich , dass wechselseitige freie Uebereinkuntt
über alle diese Punkte abändernd bestimmen kann.

VI. Dauer des Dienstes.
§ 11. Die Dauer des Dienstvertrages wird , insofern darüber nicht be¬

sondere Uebereinkunft eintritt , bei - Gesinde , welches ausschliesslich zu häus¬
lichen Diensten gemietet ist , auf ein Vierteljahr , bei demjenigen , welches zu
landwirtschaftlichen Diensten angenommen worden , auf ein ganzes Jahr be¬
stimmt erachtet . ..

Der Anfang und das Ende der Mietzeit wird im ersten 1 alle aut Weih¬
nachten , Ostern , Johannistag und Michaelistag , im letztem Falle auf Weih¬
nachten angenommen.

Die Aufkündigung findet in jedem der genannten Fälle sechs Wochen vor
dem Ablauf der Dienstzeit statt.

VII. Pflichten der Dienstherrschaft.
§ 12. Die Dienstherrschaft ist gegen das Gesinde verpflichtet:
1) zur Verabreichung des bedungenen Lohnes in dem im Dienstvertrag

etwa bestimmten Zeitpunkte oder wenn darüber nicht übereingekommen
ist , bei Verträgen , deren Dauer kürzer als ein Monat ist , nach dem
Zeiträume der geleisteten Dienste , bei Verträgen , welche auf länger
als einen Monat abgeschlossen sind , monatlich , wobei jedoch die
Dienstherrschaft befugt sein soll , während der Dauer des Dienstes
zu jeder Zeit , ein Vierteil des bereits verdienten Lohnes für Ersatz
etwaigen Schadens einzubehalten.

Geschenke können , wenn es nicht ausdrücklich bedungen worden,
nicht aufgerechnet werden.

2) Zur Beköstigung in hinreichender Menge und Güte , nach dem Mass-
stabe der besonderen häuslichen Verhältnisse , insofern nicht statt der¬
selben Kostgeld oder höherer Lohn vertragsmäßig ist.

3 ) Zur unentgeltlichen Krankenpflege , insofern das Gesinde ohne sein
Verschulden im Dienste von einer Krankheit befallen worden ist,
jedoch nur auf den Zeitraum von sechs Wochen oder bis zum Ende
der Dienstzeit , insofern dasselbe vor dem Ablauf von sechs W ochen
eintritt . .

4) Zur Gestattung des Besuches des öffentlichen Gottesdienstes , wenn
nicht dringende häusliche oder Feldarbeiten zuweilen eine Ausnahme
machen , mit dem Beifügen , dass der Dienstherr auch selbst berechtigt
ist , das Gesinde hierzu anzuhalten.

VIII. Pflichten des Gesindes.
$ 13. Das Gesinde ist gegen die Dienstherrschaft verpflichtet:
1) Zur Treue und pünktlichen Verrichtung der ihm zugewiesenen gesetz¬

lich erlaubten Arbeiten , und zwar in eigener Person , mit dem Be¬
merken , dass das Gesinde , welches zu bestimmten häuslichen oder
wirtschaftlichen Arbeiten und Verrichtungen gemietet ist , dennoch
auf Verlangen der Dienstherrschaft , auch anderen dergleichen Arbeiten
und Verrichtungen nach seinen Kräften sich zu unterziehen hat.

2) Zum Gehorsam und strenger Beobachtung der häuslichen Ordnung
und Einrichtung . , , , , , ,

3) Zum Ersatz des Schadens,  welcher durch bedeutende oder
wiederholte Fahrlässigkeit von dem Gesinde angerichtet , oder durch
seine Schuld nicht verhütet worden ist.

IX. Auflösung des Dienstvertrags.
A . Von Seiten des Dienstherrschaft
1) ohne Aufkündigung.  .
tz 14 . Die Dienstherrschaft ist zur Entlassung des Gesindes ohne vor¬

hergegangene Aufkündigung befugt:
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1) Wenn es sich Untreue gegen die Dienstherrschaft oder überhaupt
el" Vergehen hat zu Schulden kommen lassen, welches sich zur
polizeilichen Untersuchung und Bestrafung eignet , namentlich ge-
horen dahm unter andern Diebstahl in und ausser dem Hause,
absichtliche Yeruntreung , absichtliches Verderben , Verkauf oder Ver¬
pfandung von Gegenständen , welche ihm von der Dienstherrschaft
an vertraut worden sind, Verbringung von Lebensmitteln , das Borgen
von Geld oder Waaren auf den Namen der Dienstherrschaft , ohne
deren Vorwissen und Willen , Verführung des Nebengesindes oder
anderer Hausgenossen zur Untreue oder anderen unsittlichen Hand¬
lungen, wissentliche Verschweigung der ihm zur Kenntnis gekommenen
Untreue des Nebengesindes, später entdeckte Fälschung in Hinsicht
des zur Lrwirkung der Abschliessung des Dienstvertrags produzirtenZeugnisses u. s. w.  '

2) Wenn das Gesinde die ihm zugewiesenen gesetzlich erlaubten Ar¬
beiten nicht in eigener Person verrichten will, oder dann , nament-
uch wenn es sich dieser Verrichtung nach mehrmaliger Ermahnung
beharrlich weigert , wenn ihm diejenigen Fertigkeiten , welche es bei
der Vermietung auf Befragen zu besitzen ausdrücklich angegeben
hat fehlen, wenn es durch verborgene körperliche Gebrechen , welche
es bei der Vermietung verschwiegen , oder durch ansteckende Krank¬
heit , ferner durch einen körperlichen Zustand , welchen es durch
Ausschweifung oder andere eigene Schuld sich zugezogen hat , an
der Verrichtung der übernommenen Arbeiten gehindert wird u . s. w

3) Wenn das Gesinde die der Dienstherrschaft schuldige Achtung aus-
•u iri® en S0fzt, oder die häusliche Einrichtung und Ordnung ab¬

sichtlich stört , wohin namentlich gehören : Beleidigungen der Dienst-
herrschaft oder anderer ihm Vorgesetzten Hausbedienten durch Thät-
hchkmt oder Schimpfen, Entfernung aus dem Hause auf längere Zeit
oder bei Nacht ohne Vorwissen oder Erlaubnis der Dienstherrschaft,
nach mehrmaliger fruchtloser Warnung , von der Dienstherrschaft
mehrmals gerügter Hang zum Spiel, Trunk oder andern ähnlichen
Aussen Weitungen nach vorhergegangener Warnung , wiederholte Un¬
vorsichtigkeit mit Feuer und Licht , Handlungen gegen wiederholteausdrückliche Verbote u. s. w.

2) Nach vorhergegangener Aufkündigung.
i Wenn , die  Dienstherrschaft das Gesinde nicht länger als bis zu
dem Ende der ausdrücklich oder stillschweigend bedungenen Dienstzeit bei¬
behalten will, so muss die Aufkündigung in dem oben § 11 bestimmten Zeit¬
ig. te.’ also sechs Wochen vor dem Ablaufe der Dienstzeit erfolgen. Geschieht
diese Aufkündigung nicht , so wird der Dienstvertrag als stillschweigend unter
den vorigen Bedingungen und auf den § 11 gesetzlich bestimmten Zeitraumals fortbestehend betrachtet.

8 16. Eine einseitige Auflösung des Dienstvertrags , jedoch mit
wenigstens vierwöchentlicher Aufkündigung , kann von Seiten dor Dienst¬
herrschaft erfolgen:

1) Wenn diese in solchen Vermögensfall gerät , dass sie die über-
o\ ?£ mmen.en ■ Ubindlichkvitei , nicht ferner zu erfüllen imstande ist.
2) Wenn sie ihren Wohnort verlässt und das Gesinde nicht mit sichnehmen will.
3) Bei erfolgendem Tode der Dienstherrschaft , wo alsdann den Erben

die vierwöchentliche Aufkündigung freigestellt bleibt , wenn sie dasGesinde nicht beibehalten wollen.
tv d" 'sen drei Fällen kann das Gesinde , wenn dessen Austritt aus dem
uienst , den Umständen nach , noch vor Ablauf von vier Wochen stattfinden
müsste , nicht nur den vertragsmässigen Dienstlohn , sondern auch einen billig¬
massigen Ersatz der nicht genossenen Kost für diesen Zeitraum verlangen.-D. von beiten des Gesindes

1) ohne Aufkündigung.
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§ 17. Gleichergestalt ist das Gesinde zum Austritt aus dem Dienste
ohne Aufkündigung berechtigt:

1) Wenn der bedungene Lohn oder die schuldige Beköstigung von der
Dienstherrschaft in den verabredeten oder gesetzlichen Terminen auf
mehrmalige Anforderung des Gesindes und eingetretene einmalige
Mahnung des Bürgermeisters (in Wiesbaden der Kgl . Polizei-Direction)
auf Anrufen des Gesindes nicht verabreicht wird.

2) Wenn das Gesinde von der Dienstherrschaft gröblich misshandelt
oder öffentlich beschimpft worden ist.

3) Wenn die Dienstherrschaft das Gesinde zu unsittlichen oder ver¬
botenen Handlungen hat verleiten wollen ; in beiden letzten Fällen
jedoch nur nach vorgängiger Anzeige bei dem Bürgermeister (in
Wiesbaden bei der Kgl . Polizei -Direction ), und nach deren Zu¬
stimmung.

2) Mit Aufkündigung.
§ 18. Wenn das Gesinde nicht willens ist , den Dienstvertrag nach

dessen vertragsmäßigem oder gesetzlichem Ablauf fortzusetzen , so ist es eben¬
sowohl verbunden , in den oben § 12 festgesetzten Zeitpunkten aufzukündigen,
widrigenfalls der Dienstvertrag für fortbestehend angesehen wird.

§ 19. Im Laufe des Dienstvertrages kann das Gesinde, jedoch wenigstens
mit vierwöchentlicher Aufkündigung , die Auflösung des Vertrags fordern : ^

* 1) Wenn die Dienstherrschaft in solchen Vermögensverfall gerät , dass
sie die übernommenen Verbindlichkeiten nicht mehr zu erfüllen im
Stande ist.

2) Wenn die Dienstherrschaft ihren Wohnsitz verlässt und das Gesinde
nicht folgen will.

3) Wenn das Gesinde Gelegenheit zur Heirat oder häuslichen Nieder¬
lassung erhält , welche es bei Ausdauer der Mietzeit versäumen würde.

4) Wenn nach dem Tode der Dienstherrschaft das Gesinde nicht im
Dienst der Erben bleiben will.

C. Ausgleichung bei Auflösung des Dienstvertrags.
§ 20. Bei jeder Auflösung des Dienstvertrages , sie mag im Laufe des¬

selben oder bei dessen Beendigung von Seiten der Dienstherrschaft oder des
Gesindes stattgefunden haben , ist , wenn darüber nichts besonderes vertragen
worden , die Dienstherrschaft verbunden , den bedungenen Lohn soweit auszube¬
zahlen , als die Dienste geleistet worden sind, vorbehaltlich der verhältnissmässigen
Einbehaltung für etwaige Entschädigung , bis darüber Verabredung eingetreten
oder richterlich erkannt worden ist.

Auf solche Entschädigung kann die Dienstherrschaft aus dem Dienst¬
vertrag Anspruch machen in den oben § 14 bezeichnten Fällen nach den
Vorschriften des gemeinen Rechts.

D. Ausstellung des Zeugnisses und Entlassungsscheins.
§ 21. Die Dienstherrschaft ist verbunden , dem Gesinde in dem Zeit¬

punkt der gesetzlichen oder vertragsmäßigen Aufkündigungszeit , und nach er¬
folgter Aufkündigung von einer oder der andern Seite ein Zeugnis über die
Dauer des Dienstes und sein Wohlverhalten , insofern es dasselbe verdient , zu
erteilen und in das Dienstbuch einzuschreiben.

Wird dieses Zeugnis ohne begründete Ursache verweigert , so hat der
Bürgermeister (in Wiesbaden die Kgl . Polizei-Direktion ), nachdem er vorher
von der Unerheblichkeit der Weigerung sich überzeugt hat , dieses Zeugnis zu
erteilen und darin diesen Umstand ausdrücklich zu erwähnen.

Bei dem wirklichen Austritt aus dem Dienste kann das Gesinde die Bei¬
fügung eines Entlassungsscheines verlangen.

Derjenige Dienstherr , welcher seinem Gesinde gegen erweislich besseres
Wissen ein Zeugnis über den Besitz einer Eigenschaft ausstellt , welche der
entlassene Diensbote nicht , oder wenn er eine der bescheinigten entgegenstehende
besitzt , verfällt in eine Polizeistrafe von 5 bis 25 M., vorbehaltlich der privat¬
rechtlichen Entschädigung.

§ 22. Alles Gesinde soll im Besitz eines Dienstbuchs sein, welches von



Dienstverh. d. Gesindes
575

Wiesbaden Leichenbestattungswesen
dem Bürgermeister (in Wiesbaden von der Königl . Polizei -Direktion ) ausge¬
fertigt wird . °

§ 23. Jede Dienstherrschaft ist verbunden , dem Bürgermeister (in Wies¬
baden der Kgl . Polizeidirektion ) von der Annahme von Dienstboten längstens
binnen drei Tagen , von dem Eintritt in den Dienst an gerechnet , die Anzeige
zu machen, . und hat darauf zu sehen , dass das von ihnen gemietete Gesinde
mit dem Dienstbuch versehen ist , sowie das Gesinde dessen Ablieferung zu
verlangen hat . Demjenigen , welcher sich hier eine Unterlassung zu Schulden
kommen lasst , soll irgend ein Klagerecht aus diesem Edikt nicht zustehen.

In das Dienstbuch sind die Zeugnisse von der Dienstherrschaft auf die
dazu bestimmten Blätter einzuschreiben : ist dazu Raum nicht mehr vorhanden
so muss ein neues Dienstbuch gelöst werden.

§ 24 . An die H . Bürgermeister (in Wiesbaden an die Königl . Polizei-
Direktion ) haben sich sowohl Dienstherrschaften , als das Gesinde zur Aufnahme
schriftlicher Dienst Verträge , wenn sie besonders verlangt werden , zur Aus-
Stellung der Bescheinigungen und Zeugnisse , zur Abgabe der Dienstbücher , zur
gütlichen Beilegung oder Entscheidung der über Gegenstände des Dienstvertrags
entstehenden Streitigkeiten zu wenden.

§ 25. Wenn eine solche gütliche Vereinigung nicht zustande kommt,
oder die Beteiligten bei der Entscheidung des Bürgermeisters (in Wiesbaden
der Kgl . Polizei -Direction ), sich nicht beruhigen wollen , so steht jedem Teile
frei , sich an das betreffende Amtsgericht zu wenden.

§ 26. Etwaige Beschwerden von Dienstherrschaft und Gesinde gegen
amtliche Entscheidungen sind bei dem Herrn Regierungspräsidenten einzu¬
reichen , insofern der Gegenstand nicht rein privatrechtlich ist , in welchem
r alle lediglich das Gericht entscheidet.

Auszug aus dem Gesetz für die Provinz Hessen-Nassau, betr. die Verletzung der
Dienstpflichten des Gesindes, vom 27. Juni 1886.

§ 1. Gesinde , welches hartnäckigen Ungehorsam oder Widerspenstig-
keit gegen die Befehle der Herrschaft oder der zu seiner Aufsicht bestellten
I ersonen sich zu Schulden kommen lässt , oder ohne gesetzmässige Ursache
den Dienst versagt oder verlässt , hat auf Antrag der Herrschaft und unbe¬
schadet deren Rechts zu seiner Entlassung oder Beibehaltung Geldstrafe bis
zu 15 Mark oder Haft bis zu 3 Tagen erwirkt.

Dieser Antrag kann nur innerhalb 14 Tagen seit Verübung der Ueber-
tretung oder falls die Herrschaft wegen der letzteren das Gesinde vor Ablauf
der Dienstzeit entlässt , von dieser Entlassung gestellt werden . Bis zum An¬
fänge der Vollstreckung der Strafe ist die Zurücknahme des Antrages zulässig.

Leiclien-Bestattungswesen.
Der eingetretene Todesfall ist nach Massgabe des Gesetzes über die

Beurkundung des Personenstandes , sowohl auf dem Standesamt  im städt.
Rathause , als bei dem Leichenbeschauer , F . Wolff,  Nerostrasse 15, anzu¬
melden . Nach vollzogener Leichenschau verabreden die Leichenträger mit den
Hinterbliebenen die Zeit und Art der Beerdigung und übernehmen zugleich die
nötigen Bestellungen . Das Begräbnis erfolgt nach Ablauf von drei mal
vierundzwanzig Stunden , sofern ein ärztliches Attest nicht eine frühere Be¬
erdigung erlaubt , und geschieht durch die von der städtischen Verwaltung
dazu angestellten Personen.

Die Taxe richtet sich nach der Altersstufe und der für die Beerdigung
gewünschten Klasse nach folgender Skala:

Altersstufe.
Ia.

Klassen.
I . II. III. IV.

1 bis 5 Jahre Mark 75.—, 25.- , 15.- , 6.80, 5.—.
5 „ 10 „ , 75 .- , 30 .- , 18.- , 7.80, 5.—.

10 „ 16 „ „ 75.- , 40 .- , 21 .—, 9.—, 7.—.
ID und darüber „ 75.- , 50 .—, 25.- , 10.50, 7.—.
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Kinder unter zwei Jahren können auch zum Friedhofe getragen
werden ; Taxe 2 Mark.

Dafür stellt die städt . Verwaltung den Leichenwagen und für den Fall,
dass kein Privatgrab gewünscht wird , das Grab in der Reihe . Sarg und be¬
gleitende Wagen sind bei obiger Taxe nicht mit inbegriffen.

Die Taxen für Kaufgräber sind , je nach der Lage auf dem Friedhofe,
100 Mk ., 200 Mk . und 1000 Mk . Die Taxen für Grüften sind : einfache Gruft
250 Mk ., doppelte Gruft 410 Mk ., dreifache Gruft 570 Mk ., Eckplätze 870 Mk.
Die Taxen für Graften am Rondell sind : einfache Gruft 550 Mk ., doppelte
Graft 1010 Mk , dreifache Gruft 1470 Mk.

Auf dem alten Friedhofe an der Platterstrasse befindet sich eine Leichen¬
halle zur Aufbewahrung der Leichen bis zur Beerdigung ; die Benutzung der¬
selben ist für Einheimische kostenlos . Es wird erstrebt , dass alle Leichen aus
der Stadt in die Halle verbracht werden sollen . Die dortselbst befindliche
Kapelle soll zur Abhaltung der Trauerfeierlichkeit benutzt werden.

-SH*-
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